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A. Einleitung 
 

In den letzten Jahren wurden die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben für die 
Entsendung von Arbeitnehmern in einen anderen EU-Mitgliedstaat so verschärft, dass der 
Aufwand für Unternehmen in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis mehr steht. 

Schon die Umsetzung der Durchsetzungs-Richtlinie zur Entsende-Richtlinie (2014/67/EU) hat 
zu einem wahren Flickenteppich an unterschiedlichsten nationalen Melde- und Dokumentati-
onspflichten für den Arbeitgeber geführt. 

Seit Mitte 2020 müssen zusätzlich die Vorgaben der revidierten Entsende-Richtlinie eingehal-
ten werden. Besonders bürokratisch sind hier die – bußgeldbewährten – Vorgaben zum Ent-
gelt: Statt der bisherigen Mindestentgeltsätze muss seitdem die „Entlohnung“ eines vergleich-

baren Arbeitnehmers im Aufnahmestaat gezahlt werden. Der Arbeitgeber muss dazu sämtli-
che „die Entlohnung ausmachenden Bestandteile“, die im Aufnahmestaat durch für allgemein-
verbindlich erklärte Tarifverträge oder kraft Gesetzes gelten, ermitteln. Dabei haftet der Arbeit-
geber für die fehlerfreie Ermittlung des Entgelts. 

Aber auch die arbeitsrechtlichen Vorgaben wurden weiter verschärft. Bei jeder Entsendung, 
deren Dauer zwölf Monate übersteigt, muss nun das gesamte Arbeitsrecht des Aufnahmes-
taates angewandt werden – bei einmaliger Verlängerungsmöglichkeit auf 18 Monate. Da eine 
Schlechterstellung des Arbeitnehmers gegenüber dem nationalen Recht unzulässig ist, ist de 
facto ein arbeitsrechtlicher Günstigkeitsvergleich zwischen dem deutschen und dem jeweiligen 
ausländischen Rechtssystem durchzuführen. 

Über die melde- und arbeitsrechtlichen Pflichten hinaus muss jeder EU-Arbeitnehmer schon 
seit dem Jahr 2010 bei Ausübung einer Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat mit der  
„A1-Bescheinigung“ dokumentieren, dass er für die Zeit der Entsendung im heimischen Sys-

tem sozialversichert bleiben kann. Rechtsgrundlage ist hier die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
und ihre Durchführungs-Verordnungen. Seit 2016 wird das Vorliegen der  
A1-Bescheinigung von den nationalen Kontrollbehörden verstärkt überprüft. 

Besonders unverhältnismäßig sind die Entsendevorgaben bei Dienst- bzw. Geschäftsreisen. 
Per Definition in der Entsende-Richtlinie kann jede im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ver-
anlasste Grenzüberschreitung innerhalb der EU, wenn auch nur für wenige Stunden, eine Ent-
sendung sein. Die Entsende-Richtlinie enthält zwar mehrere Möglichkeiten, für kürzere Ent-
sendungen Ausnahmeregelungen vorzusehen, diese sind aber unzureichend und werden 
nicht von allen Mitgliedstaaten genutzt. Unklar ist, was für solche Dienstreisen gilt, die keinen 
Dienstleistungsbezug aufweisen wie z. B. die Teilnahme an konzerninternen Meetings, Fort-
bildungen oder den Besuch einer Messe. Mangels einer rechtsverbindlichen Klarstellung 
handhabt dies jeder Mitgliedstaat unterschiedlich. 

Selbst mit digitalen Tools wie z. B. einer europäischen Datenbank für nationale Entgelt- und 
Arbeitsrechtsbestimmungen und einem pauschalisierenden Entgeltrechner wird es für Unter-
nehmen kaum möglich sein, die neuen Vorgaben auch nur ansatzweise mit vertretbarem Auf-
wand zu erfüllen. Außerdem brauchen wir für alle Dienst- bzw. Geschäftsreisen – mit und ohne 
Dienstleistungsbezug – Erleichterungen und Ausnahmen, die in den Mitgliedstaaten einheitlich 
umzusetzen sind.  

Mit dem Abklingen der Corona-Pandemie wird die Anzahl der Entsendungen in Europa wieder 
zunehmen. Diese Broschüre soll die Unternehmen nach besten Kräften dabei unterstützen, 
die komplexen Vorgaben für den Einsatz von Mitarbeitern in der EU zumindest ein wenig zu 
strukturieren und überschaubarer zu machen. 
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B. Rechtliche Säulen der Arbeitnehmerentsendung 
 

Schickt der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter im Rahmen der vertraglich vereinbarten Tätigkeit in 
einen anderen EU-Mitgliedstaat, muss er heute zahlreiche rechtliche Vorgaben beachten. 
Diese lassen sich grob in vier Rechtsbereiche unterteilen, die in der folgenden Grafik anhand 
der vier Säulen veranschaulicht werden. Die Vorgaben dieser vier Rechtsbereiche müssen in 
der Regel bei jeder Arbeitnehmerentsendung einzeln geprüft werden. 

 

A1-Bescheinigung 

Jeder EU-Arbeitnehmer muss bei Ausübung einer Tätigkeit in einem anderen EU-Mitglied-
staat mit der „A1-Bescheinigung“ dokumentieren, dass er für die Zeit der Entsendung weiterhin 

im heimischen System sozialversichert bleiben kann. Seit Ablauf der Umsetzungsfrist der 
Durchsetzungs-Richtlinie zur Entsende-Richtlinie in 2016 wird neben diversen anderen Doku-
menten auch das Vorliegen der A1-Bescheinigung von den nationalen Kontrollbehörden ver-
stärkt überprüft, teilweise existieren gesetzliche Mitführungspflichten wie z. B. in Österreich 
und Frankreich. Laut den Erwägungsgründen der Durchsetzungs-Richtlinie kann die Nichtvor-
lage der A1-Bescheinigung sogar als Indiz dafür gelten, dass die betreffende Situation nicht 
als Arbeitnehmerentsendung zu bewerten ist. Neben dieser Nachweispflicht muss der Arbeit-
geber zahlreiche Rechtsvorgaben beachten, damit der entsandte Arbeitnehmer für diese Zeit 
im heimischen Sozialversicherungssystem verbleiben kann.  
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In dem mit einem blauen Rand gekennzeichneten Teil der Broschüre finden Sie eine Zusam-
menfassung der wichtigsten sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben für Entsendungen. Die 
im Anhang befindlichen „Länderblätter“ enthalten zudem Anmerkungen zu den nationalen 

Kontroll- und Sanktionsmechanismen – auch im Hinblick auf die A1-Bescheinigung. 

Melde- und Dokumentationspflichten 

In den meisten EU-Mitgliedstaaten müssen heute umfangreiche Melde- und Dokumentations-
pflichten für ausländische Arbeitnehmer erfüllt werden. Sie beruhen auf dem Katalog zulässi-
ger Verwaltungsanforderungen und Kontrollmaßnahmen in Artikel 9 der Durchsetzungs-Richt-
linie zur Entsende-Richtlinie. In der Regel muss der Arbeitnehmer auf einem Internetportal des 
Aufnahmestaates vor der Einreise angemeldet und die unterschiedlichsten Dokumente müs-
sen hochgeladen bzw. bei der Entsendung mitgeführt werden. Der Aufnahme-staat soll so in 
die Lage versetzt werden, die Einhaltung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu kon-
trollieren. Die Vorgaben in den einzelnen EU-Ländern unterscheiden sich erheblich voneinan-
der. 

In dem mit einem dunkelroten Rand gekennzeichneten Teil der Broschüre finden Sie eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Meldepflichten. Die im Anhang befindlichen „Länderblätter“ 
enthalten zudem weiterführende Weblinks zu den entsprechenden Online-Meldeportalen der 
einzelnen Mitgliedstaaten und weitere Informationen.  

Arbeitsbedingungen 

Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass er während der Entsendung seines Arbeitnehmers 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen des Aufnahmestaates erfüllt, dazu gehören nach dem 
Katalog der Entsende-Richtlinie vor allem arbeitsschutzrechtliche Vorgaben inklusive der Ar-
beitszeit. Mit der Reform der Entsende-Richtlinie gelten seit dem 30.07.2020 besondere Vor-
gaben für längere Entsendungen ab einem Zeitraum von zwölf bzw. 18 Monaten. Hier muss 
im Grundsatz das gesamte Arbeitsrecht des Aufnahmestaates angewendet werden, wobei der 
im deutschen Arbeitsrecht verankerte Günstigkeitsvergleich zu beachten ist. 

In dem mit einem orangenen Rand gekennzeichneten Teil der Broschüre finden Sie eine 
kurze Zusammenfassung der geltenden arbeitsrechtlichen Vorgaben. Für längere Entsendun-
gen sind weitere Vorgaben zu beachten, die wir – soweit bekannt – zusammen mit den ent-
sprechenden Weblinks zu den nationalen Homepages in die „Länderblätter“ einfügen. Auf den 
Homepages informieren die Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Qualität über die einzuhalten-
den Arbeitsrechtsvorschriften. 

Entgelt 

Nach bisherigem Recht musste der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer für die Dauer der Ent-
sendung die im jeweiligen Aufnahmestaat geltenden Mindestentgelte zahlen. Durch die Re-
form der Entsende-Richtlinie fand ein Wechsel vom Begriff „Mindestentgeltsatz“ zu „Entloh-
nung“ statt. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss seit dem 30.07.2020 genau prüfen, welche 
Bestandteile das zu zahlende Entgeltpaket für den Entsendezeitraum enthalten muss. Der Ar-
beitgeber muss de facto ermitteln, was einem vergleichbaren lokalen Arbeitnehmer entweder 
per Gesetz oder nach einem für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Aufnahmestaat 
zusteht. Neue Vorgaben gibt es zudem in Bezug auf die Kosten für Reise, Unterbringung und 
Verpflegung.  
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In dem mit einem grauen Rand gekennzeichneten Teil der Broschüre finden Sie eine kurze 
Zusammenfassung der entgeltrechtlichen Vorgaben. Die seit Mitte 2020 geltenden neuen 
Bestimmungen haben wir grundsätzlich erläutert und zusätzlich in den „Länderblättern“ die 
wesentlichen Eckpfeiler der nationalen Entgeltbestimmungen beschrieben sowie die entspre-
chenden Weblinks zu den nationalen Homepages eingefügt, auf denen die Mitgliedstaaten 
über die Details der einzuhaltenden Entgeltbestimmungen informieren. 

 

Achtung: Ausnahmeregelungen! 

In vielen Mitgliedstaaten gelten darüber hinaus zahlreiche Ausnahmeregelungen für be-
stimmte Arten von Arbeitsnehmerentsendungen – insbesondere für kürzere Dienst- und 
Geschäftsreisen!  

Diese Ausnahmen werden – soweit bekannt – in den Länderblättern im Anhang 
aufgeführt. 
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C. Sozialversicherungsrechtliche Vorgaben für Entsendungen 
 

A1-Bescheinigung 

1. Allgemeines 

Im Falle einer Entsendung ist der Arbeitgeber verpflichtet – neben den Melde- und Dokumen-
tationspflichten gemäß der Richtlinie 2014/67/EU –, den Verbleib des entsandten Arbeitneh-
mers im Sozialversicherungssystem des Entsendestaats für die Dauer der Entsendung nach-
zuweisen. Ob der entsandte Arbeitnehmer weiterhin im Sozialversicherungssystem seines 
Heimatlandes verbleiben und damit von der Anwendung der entsprechenden Rechtsvorschrif-
ten über Soziale Sicherheit des Beschäftigungsstaates befreit werden kann, bestimmt das EU-
Recht (insbes. die Artikel 11 ff. Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Verbindung mit der Durch-
führungs-Verordnung (EG) Nr. 987/2009).  

Der Nachweis, dass der Arbeitnehmer weiterhin nur in einem Staat sozialversicherungspflich-
tig ist, kann europaweit mit der A1-Bescheinigung erbracht werden. Sie ist für alle Beteiligten, 
Verwaltungen und Gerichte grundsätzlich bindend, solange sie von der Stelle, die sie ausge-
stellt hat, nicht für ungültig erklärt oder widerrufen worden ist. In offensichtlichen Missbrauchs-
fällen kann die Bindungswirkung allerdings (auch rückwirkend) entfallen (EuGH, Urteil vom 
06.02.2018 – RS C 359/16). Zu einem Widerruf ist die ausstellende Stelle nach dem Gemein-
schaftsrecht beispielsweise verpflichtet, wenn die Angaben in der A1-Bescheinigung nicht 
(mehr) den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Dies gilt ggf. auch für zurückliegende 
Zeiträume.  

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Aus Deutschland entsandte Arbeitnehmer unterliegen während ihrer Tätigkeit in einem ande-
ren Mitgliedstaat weiterhin der deutschen Sozialversicherung, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 

a) Bei einer Entsendung 

▪ Der Arbeitnehmer wird von seinem deutschen Arbeitgeber aus Deutschland heraus in 
einen anderen Mitgliedstaat entsandt,  

▪ um dort eine Arbeit „für dessen Rechnung“ auszuführen, d. h. die Arbeit wird im Rah-
men eines in Deutschland aktiv (fort)bestehenden Beschäftigungsverhältnisses 
ausgeübt. 

▪ Die Beschäftigung ist im Voraus auf maximal 24 Monate begrenzt, entweder durch die 
Eigenart der Beschäftigung oder durch eine vertragliche Abrede. 

▪ Der Arbeitgeber ist in Deutschland „gewöhnlich tätig“, verrichtet hier also eine nennens-
werte Tätigkeit, die nicht nur reine interne Verwaltungstätigkeit ist (Achtung: zur Ver-
meidung von Briefkastenfirmen sind mindestens 25 Prozent des Gesamtumsatzes 
des Arbeitgebers im Entsendestaat nötig). 

▪ Der Arbeitnehmer löst keine andere entsandte Person vor Ort ab (sog. Kettenent- 
sendung). 

  



Der Einsatz von Mitarbeitern in Europa 

 

9 

Exkurs: 

Arbeitet eine Person ausnahmsweise für einen begrenzten Zeitraum im Ausland aus-
schließlich von zu Hause (Homeoffice) oder einem anderen Ort (z. B. Ferienhaus) aus für 
einen in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Arbeitgeber und ansonsten vor Ort bei 
ihrem Arbeitgeber (z. B. in dessen Büro), kann eine sozialversicherungsrechtliche Entsen-
dung der betreffenden Person vorliegen. Dies gilt auch dann, wenn die Entsendung auf 
Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt. Nach Ansicht des BMAS1/der DVKA2 gelten auch 
hier die üblichen Entsenderegelungen, d. h. eine Entsendung liegt vor, wenn der Arbeitge-
ber sein Einverständnis durch Zahlung des Gehaltes und Entgegennahme der Arbeitsleis-
tung deutlich macht (und auch die übrigen objektiven Kriterien erfüllt sind). 

Einige ausländische Träger (z. B. in Frankreich) folgen in diesen Fallkonstellationen zwar 
einer engeren Auslegung. Dies ändert aber zunächst nichts an der Verbindlichkeit einer in 
Deutschland ausgestellten A1-Bescheinigung.  

Nähere Informationen zum Thema „grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten“ finden Sie 
auch in der M+E Handlungshilfe „Mobiles Arbeiten im Ausland“. 

 

b) Bei einer Mehrstaatenbeschäftigung  

▪ Eine Mehrstaatenbeschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer gewöhnlich in meh-
reren Mitgliedstaaten tätig ist, wie zum Beispiel bei einer Tätigkeit bei einem in Deutsch-
land ansässigen Arbeitgeber in mehreren Mitgliedstaaten (sog. GME1-Antrag). 

▪ Der Arbeitnehmer ist dann gewöhnlich in den zwei (oder mehr) Staaten tätig – d. h. er 
übt regelmäßig wiederkehrend an mindestens einem Tag im Monat oder an min-
destens fünf Tagen im Quartal, in den jeweiligen Staaten seine Tätigkeit aus (Richt-
wert der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, DVKA). Diese 
Prognose muss auch die kommenden 12 Kalendermonate gestellt werden können. 
Achtung: Eine pauschale A1-Bescheinigung, z. B. für alle EU-Dienstreiseziele im 
Folgejahr, ist daher nicht möglich! 

Der Arbeitnehmer ist bei einer Mehrstaatenbeschäftigung in der Folge weiterhin aus-
schließlich in Deutschland sozialversicherungspflichtig, wenn 

− er weiterhin in DE seinen Wohnsitz, also Lebensmittelpunkt (bspw. Kinder, 
Haus, Ehefrau etc.) hat und 

− einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit im Wohnsitzstaat (hier: Deutschland) 
ausübt, d. h. mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit und/ oder der Vergütung. 

 

3. Transitländer 

Bei sog. Transitländern ist grundsätzlich keine A1-Bescheinigung zu beantragen. Entschei-
dend ist, ob die berufliche Tätigkeit bei Durchreisen durch den anderen Mitgliedstaat tatsäch-
lich ausgeübt wird. Ist dies nicht der Fall, wird keine A1-Bescheinigung für den betreffenden 
Staat benötigt. Die bloße Durchfahrt bedarf keiner A1-Bescheinigung. Handelt es sich hinge-
gen bei der Fahrt um die Ausübung der Tätigkeit z. B. als LKW-Fahrer, bedarf es der A1-

                                                
1 BMAS Merkblatt „Homeoffice von Grenzgänger:innen“ (Stand April 2022). 
2 Einzelheiten können den FAQ der DVKA entnommen werden („Kann eine Entsendung vorliegen, 
wenn die Initiative für den Auslandsaufenthalt von mir und nicht dem Arbeitgeber ausgeht“ - 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/faq_1/faq_1.html) 

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/faq_1/faq_1.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten/detailseiten/beschaeftigung_ag_deutschland.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten/detailseiten/beschaeftigung_ag_deutschland.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/info-home-office-grenzgaenger.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/info-home-office-grenzgaenger.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/info-home-office-grenzgaenger.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/info-home-office-grenzgaenger.html
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Bescheinigung. Dienstliche Telefongespräche oder E-Mails während des Transits sind margi-
nal und bleiben außer Betracht. 3 

4. Zuständige Stelle zur Beantragung/ der A1-Bescheinigung 

▪ Grundsätzlich stellt die gesetzliche Krankenkasse, bei der der entsandte Arbeitnehmer 
versichert ist, die A1-Bescheinigung aus. Dies gilt unabhängig davon, ob bei dieser Kran-
kenkasse eine Pflicht-, freiwillige oder Familienversicherung besteht. 

▪ Bei Personen, die nicht gesetzlich versichert sind, stellt der Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (DRV Bund, DRV Knappschaft-Bahn-See oder der zuständige Regional-
träger der DRV) die A1-Bescheinigung aus. 

▪ Für Personen, die nicht gesetzlich krankenversichert und aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei 
einer berufsständischen Versorgungseinrichtung von der Rentenversicherungspflicht be-
freit sind (z. B. Versorgungswerk der Rechtsanwälte), stellt die Arbeitsgemeinschaft Be-
rufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. die A1-Bescheinigung aus.  

5. Verpflichtendes elektronisches A1-Verfahren  

Seit 2019 müssen Personalverantwortliche die A1-Bescheinigung für Entsendungen in Länder 
der EU/EWR-Staaten und für die Schweiz sowie für Ausnahmevereinbarungen auf digitalem 
Weg beantragen. Das elektronische Antragsverfahren ist seitdem verpflichtend. Seit 2021 ist 
auch der GME1-Antrag für in Deutschland wohnende Personen, die gewöhnlich in mehreren 
Mitgliedstaaten arbeiten, elektronisch zu stellen. Durch das 7. SGB IV-Änderungsgesetz sind 
weitere Änderungen in Kraft getreten. So ist zum 01.01.2021 die Pflicht entfallen, die A1-Be-
scheinigung zwingend auszudrucken. Wie in anderen EU-Ländern bereits üblich, kann in 
Deutschland die A1-Bescheinigung damit in elektronischer Form an den Beschäftigten über-
mittelt werden. Zudem müssen seit dem 01.01.2021 auch Arbeitgeber des öffentlichen Diens-
tes das elektronische Verfahren nutzen. Die Selbstständigen wurden mit Wirkung zum 
01.01.2022 in das elektronische Verfahren aufgenommen. 
 
Grundsätzlich muss der Antrag im elektronischen Verfahren nach § 106 SGB IV mittels sys-
temgeprüfter Abrechnungsprogramme oder einer maschinellen Ausfüllhilfe an den jeweils zu-
ständigen Sozialversicherungsträger (Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Arbeitsge-
meinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen) übermittelt werden. Die meisten IT-
basierten Abrechnungssysteme sollten mittlerweile an die Neuerungen für den elektronischen 
Antrag der A1-Bescheinigung angepasst worden sein. Sollte dieser Prozess noch nicht abge-
schlossen sein oder ist das Abrechnungssystem bei einem Dritten platziert, kann alternativ die 
maschinelle Ausfüllhilfe der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Kranken-
versicherung GmbH (ITSG) unter http://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/ verwendet 
werden. Der Antrag wird dann elektronisch aus diesem sogenannten „sv.net“ befüllt und ab-
geschickt. Es besteht hier die Wahl zwischen „sv.net/comfort“ und „sv.net/standard“. In der 
„Comfort“-Version gibt es die Möglichkeit, schon einmal befüllte Anträge abzuspeichern und 
mehrere Benutzer anzulegen, was in der Praxis sehr nützlich ist. 
 
Der Antragsteller muss seit 2020 auch die Anschrift des Arbeitnehmers im Wohn- und/oder 
Aufenthaltsstaat angeben, da bei der Überprüfung, ob die entsandte Person vom persönlichen 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst wird, insbesondere von Drittstaats-
angehörigen verlangt wird, dass sie einen rechtmäßigen Wohnsitz in einem der Mitgliedstaa-
ten haben. Die Angaben zum Beginn und Ende der Entsendung sind ebenfalls erforderlich. 
Der Arbeitgeber erhält grundsätzlich eine elektronische Antragsbestätigung über die techni-
sche Annahme des A1-Antrages durch den jeweils genutzten Kommunikationsserver. In der 
Regel liegt so unmittelbar nach Antragstellung eine Bestätigung (mit teilweise deutsch-engli-
schen Überschriften) vor, was insbesondere bei kurzfristigen Dienstreisen sehr hilfreich ist. Im 

                                                
3 So DRV: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Mel-
dungen/2019/190312_a1_bescheinigung.html  

http://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2019/190312_a1_bescheinigung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2019/190312_a1_bescheinigung.html
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Wesentlichen enthält die Bestätigung grundlegende Angaben zum Arbeitnehmer, zum Arbeit-
geber und zur Entsendung sowie das Antragsdatum. Diese kann ausgedruckt werden und 
sollte dem Arbeitnehmer auch mitgegeben werden. 

6. A1-Bescheinigung für das Vereinigte Königreich / Nordirland 

Zum 01.01.2021 ist das Vereinigte Königreich (VK) formal aus der EU ausgeschieden. Mit dem 
Ende der EU-Mitgliedschaft sind auch die Regelungen zur Koordinierung der sozialen Sicher-
heit nach den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004, 987/2009 sowie 859/2003 entfallen. Das Ab-
kommen über die zukünftigen Beziehungen und das im Annex befindliche Protokoll SSC leh-
nen sich aber in den Artikeln SSC.10-14 stark an die bisher bekannten Regelungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 an. Deutschland hat sich aktiv, wie im Protokoll SCC vorgesehen, 
dafür entschieden, auch weiterhin von den allgemeinen Regeln des anwendbaren Rechts ab-
weichen zu wollen. Das entsprechende Gesetz zur Koordinierung der sozialen Sicherheit 
VK/Nordirland (SozSichUKG) wurde verabschiedet und im Gesetzblatt verkündet. 
 
Das elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 ist zunächst unverändert weiter-
hin anwendbar. Grundsätzlich kann für ins VK entsandte Personen nach Artikel SSC.11 das 
Sozialversicherungssystem des Entsendestaates für bis zu 24 Monate weitergelten. Gleiches 
gilt auch bei Mehrstaatenbeschäftigung. Die bisherige Möglichkeit der Vereinbarung einer bi-
lateralen Ausnahmegenehmigung ist allerdings entfallen und im Verhältnis zum VK nicht im 
Abkommen vorgesehen. 

7. Kontrollen und Sanktionen 

Laut einer KMPG-Umfrage verlangen knapp 60 Prozent der befragten Länder (EU/EWR und 
Schweiz) eine A1-Bescheinigung auch für kurzzeitige Einsätze unter einer Woche.4 Besonders 
scharfe Kontrollen finden in Frankreich und Österreich statt, wo die Pflicht zur Vorlage der A1-
Bescheinigung sogar gesetzlich verankert wurde. Bei Verstößen gegen die A1-Mitführungs-
pflicht drohen in vielen Ländern empfindliche Sanktionen. So ist z. B. in Österreich unabhängig 
von der Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer in § 26 LSD-BG ein pauschales Bußgeld von bis 
zu 20.000 EUR vorgesehen (Stand: 2022). Die A1-Bescheinigung kann in diesem Fall auch 
nicht nachträglich nachgereicht werden, da schon allein das Fehlen der A1-Bescheinigung 
nach dieser Vorschrift Bußgeld bewehrt ist. Allerdings reicht es aus, den gestellten Antrag 
vorzuzeigen, es muss nicht die Bescheinigung selbst vorgelegt werden. 

                                                
4 KPMG Umfrage „Länderbezogene Risikoauswertung bei fehlender A1-Bescheinigung, S. 7 -  
Stand: Juni 2018, Auszug abrufbar unter https://home.kpmg/de/de/home/themen/2018/08/a1-beschei-
nigungen-bei-entsendungen-und-dienstreisen.html. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2018/08/a1-bescheinigungen-bei-entsendungen-und-dienstreisen.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2018/08/a1-bescheinigungen-bei-entsendungen-und-dienstreisen.html
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A1-Bescheinigung – Handlungsempfehlungen: 

▪ Jeder EU-Arbeitnehmer muss bei Ausübung einer Tätigkeit in einem anderen Mit-
gliedstaat mit der „A1-Bescheinigung“ dokumentieren, dass er für die Zeit der Ent-

sendung weiterhin im heimischen System sozialversichert ist. Rechtlich gesehen ist 
die A1-Bescheinigung also bei jeder Entsendung zu beantragen, es kommt weder 
auf die Dauer der Entsendung noch die konkrete Art der Tätigkeit im Ausland an!  

▪ Die zuständige Behörde ist mittels A1-Antrag vor Reiseantritt über den Auslands-
einsatz zu unterrichten, sie stellt dann für den Nachweis im Aufnahmestaat die A1-
Bescheinigung aus. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Beantragung z. B. aus 
zeitlichen Gründen im Voraus „nicht möglich“ war (Art. 15 VO (EG) Nr. 987/2009). 
Diese Ausnahmeregelung wird allerdings von jedem EU-Land anders gehandhabt!  

▪ So empfiehlt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bei Dienstrei-
sen mit einer Dauer von weniger als einer Woche auf die Beantragung der A1-
Bescheinigung zu verzichten und im Kontrollfall die Sozialversicherung nachträglich 
nachzuweisen. Diese Aussage ist aber nur für Entsendungen nach Deutschland ver-
bindlich. Bei Entsendungen aus Deutschland heraus in andere Mitgliedstaaten wird 
dies von den Behörden im Aufnahmestaat sehr differenziert gehandhabt! 

▪ Um sicherzugehen ist es daher empfehlenswert, die A1-Bescheinigung zur Vermei-
dung von Auftragsverzögerungen oder unangenehmen Situationen grundsätzlich im 
Voraus zu beantragen und notfalls dem Arbeitnehmer zumindest den Antrag (aus-
gedruckt oder in elektronischer Form) mitzugeben! 

▪ Besondere Vorsicht bei Entsendungen nach Frankreich und Österreich:  
In diesen Ländern wurde eine Vorlagepflicht der A1-Bescheinigung sogar per Ge-
setz festgeschrieben, es finden strenge Kontrollen statt und Verstöße werden hart 
sanktioniert! Bis zu einer Klärung durch den EuGH, ob diese strengen Vorgaben mit 
europäischem Recht in Einklang stehen, sollte vor Entsendungen nach Frankreich 
und Österreich immer eine Beantragung der A1-Bescheinigung erfolgen. Der Mitar-
beiter sollte zumindest die Antragsbestätigung bei sich haben. 

▪ Seit 2019 muss die A1-Bescheinigung im elektronischen Verfahren beantragt wer-
den. Dieses Verfahren wird fortlaufend weiterentwickelt und seit 2022 sind die meis-
ten A1-Antrags- und Bewilligungsverfahren vollständig elektronisch. 
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D. Arbeitsrechtliche Vorgaben für Entsendungen  
 

Meldepflichten 

1. Allgemeines 

Mit der Einführung nationaler Meldepflichten im Zuge der Umsetzung der Durchsetzungs-
Richtlinie zur Entsende-Richtlinie (2014/67/EU) ist das Thema „Einsatz von Mitarbeitern inner-
halb der EU“ noch komplexer geworden. Arbeitgeber müssen nunmehr auch sicherstellen, 
dass die Einsätze ihrer Arbeitnehmer rechtzeitig im anderen EU-Mitgliedstaat gemeldet und 
die damit verbundenen Dokumentationspflichten eingehalten werden. Verstöße werden in vie-
len Fällen mit erheblichen Sanktionen geahndet. 

Die Einhaltung ausländischer Melde- und Dokumentationspflichten stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Die Vorgaben sind hier noch umfassender und komplizierter als bei 
der sozialversicherungsrechtlichen A1-Bescheinigung. Die folgenden Informationen sollen 
dazu dienen, ein wenig Licht in das Dickicht der EU-Vorgaben und den Flickenteppich an na-
tionalen Meldevorschriften zu bringen und eine Orientierung zu geben.  

Ergänzt wird dieses Kapitel durch die im Anhang befindlichen Länderblätter, die nicht nur die 
Weblinks zu den nationalen Meldeportalen sowie die Vorgaben für die Entsendeerklärung ent-
halten, sondern auch eventuell zu beachtende Besonderheiten für bestimmte Sektoren oder 
Tätigkeiten sowie Ausnahmeregelungen. 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Durchsetzungs-Richtlinie zur Entsende-Richtlinie sieht in Artikel 9 einen Katalog an Ver-
waltungsanforderungen und Kontrollmaßnahmen vor, welche die Mitgliedstaaten erlassen 
können, um die Einhaltung der zwingenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen aus der 
Entsende-Richtlinie besser zu überwachen. Hierzu gehört insbesondere die Verpflichtung des 
entsendenden Unternehmens, eine Entsendeerklärung abzugeben (Meldepflicht).  

Die Mitgliedstaaten mussten bis zum 18.06.2016 die Vorgaben der Durchsetzungs-Richtlinie 
in innerstaatliches Recht umsetzen. Fast alle Mitgliedstaaten haben die Zeit genutzt, um nati-
onale Umsetzungsgesetze zu erlassen und darin neue Melde- und Dokumentationspflichten 
einzuführen. Diese Meldeverfahren variieren leider von Staat zu Staat erheblich. Für den Ar-
beitgeber bedeutet es eine erhebliche Herausforderung, den Flickenteppich von 31 unter-
schiedlichen nationalen Regelungen – 27 EU-Staaten plus die drei EWR-Staaten Liechten-
stein, Island und Norwegen sowie die Schweiz – zu durchforsten und richtig anzuwenden. 

3. Die Entsendeerklärung 

a) Meldepflichtige Entsendungen 

Die zentrale Frage, wann überhaupt eine „meldepflichtige Entsendung“ vorliegt, ist europaweit 
nicht einheitlich bestimmt. 

Die meisten Mitgliedstaaten orientieren sich streng am Anwendungsbereich der Entsende-
Richtlinie. Danach gilt die Richtlinie für Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer im Rahmen 
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der Erbringung von Dienstleistungen entsenden, soweit eine der folgenden drei Fall-
konstellationen vorliegt: 

▪ Entsendung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages, der zwischen dem Arbeitge-
ber und dem Dienstleistungsempfänger im Aufnahmestaat geschlossen wurde 

▪ konzerninterne Entsendungen und/oder 

▪ länderübergreifende Arbeitnehmerüberlassung. 

Entsprechend kommt in diesen Staaten eine Meldepflicht eigentlich überhaupt nur dann in 
Betracht, wenn die Entsendung zum Zwecke der Dienstleistungserbringung bzw. mit ei-
nem Dienstleistungsbezug erfolgt („Dienstleistungsentsendung“). Leider wird aber der 
Begriff „Dienstleistungserbringung“ in der Entsende-Richtlinie nicht weiter konkretisiert. 
Folglich haben die einzelnen Mitgliedstaaten dies sehr unterschiedlich umgesetzt. Hinzu 
kommt, dass die Entsende-Richtlinie mehrere Ausnahmeregelungen kennt (vgl. Artikel 3 
Absatz 2 ff.), wonach bestimmte Entsendungen von den arbeitsrechtlichen Vorgaben aus-
genommen sind bzw. werden können. 

So sehen viele Mitgliedstaaten eine Meldepflicht nur für solche Entsendungen vor, bei de-
nen eine „Dienstleistung für einen Dritten“ erbracht wird. In einigen Ländern betrifft die 
Meldepflicht dann auch nur bestimmte Branchen wie z. B. die Baubranche, in anderen 
kommt es wiederum auf die Dauer der Dienstleistung an. So sehen manche Länder eine 
Meldepflicht erst ab einer bestimmten Entsendedauer vor, sie nehmen so kurzzeitige 
Dienstleistungserbringungen von der Meldepflicht generell aus – diese Ausnahmen gelten 
aber dann oft nicht für Tätigkeiten im Bausektor. Andere Länder sehen die Meldepflichten 
auch bei Kurzeitentsendungen vor, selbst dann, wenn die Entsendung ganz kurzfristig an-
beraumt wird, also z. B. in Notfällen wie der Beseitigung eines Störfalls.  

In der Schweiz gilt z. B. der Grundsatz, dass alle Arbeiten eines EU-Arbeitnehmers, die 
länger als acht Tage pro Kalenderjahr dauern, meldepflichtig sind – in sog. Risikobranchen 
(u. a. im Baugewerbe) hingegen besteht eine Meldepflicht bereits ab Tag eins. Die Schweiz 
hat eine Tabelle veröffentlicht, die exemplarisch auflistet, welche Tätigkeiten und Dienst-
leistungen meldepflichtig sind und welche nicht (siehe dazu das Länderblatt). Im Grundsatz 
gilt, dass „produktive Tätigkeiten“ zu melden sind. 

In Frankreich galt bis 2018 jede Dienstreise, auch wenn nur konzerninterne Besprechun-
gen oder Konferenzbesuche durchgeführt wurden, als Erbringung einer Dienstleistung. 
Durch Artikel 91 des Gesetzes Nr. 2018-771 vom 05.09.2018 wurden aber Erleichterungen 
bei Entsendungen nach Frankreich eingeführt, die der Arbeitgeber „auf eigene Rechnung“ 
(pour compte propre) – also ohne Dienstleistungsbezug – erbringt und für bestimmte, auf-
geführte Kurzzeittätigkeiten. Mit einem Erlass und einer Durchführungsverordnung vom 
04.06.2019 haben die französischen Behörden versucht, die bislang offenen Fragen zu 
den Lockerungen zu konkretisieren. 

b) Business Trips bzw. Dienst- und Geschäftsreisen 

Kurzzeitige Entsendungen ohne Dienstleistungserbringung, umgangssprachlich Ge-
schäfts- bzw. Dienstreisen, sind in der Regel nicht meldepflichtig. Hierzu zählen insbeson-
dere konzerninterne Meetings, die Teilnahme an Fortbildungen oder Konferenzen bzw. der 
Besuch einer Messe. Aber Achtung: Ob es nationale Meldepflichten für Dienstreisen gibt, 
muss für jedes Land gesondert geprüft werden! Und falls es keine Meldepflichten gibt, 
befreit dies nicht automatisch von der Mitführungspflicht der A1-Bescheinigung (vgl. dazu 
C. Sozialversicherungsrecht). 
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c) Abgabe der Entsenderklärung 

Der in Deutschland niedergelassene Arbeitgeber („Dienstleistungserbringer“) hat die Entsen-
deerklärung gegenüber den zuständigen nationalen Behörden abzugeben – in der jeweils im 
Aufnahmestaat vorgeschriebenen Form. 

In den meisten EU-/EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz gibt es eigene Meldeportale. Hier-
über müssen in der Regel eine Online-Registrierung des Arbeitgebers und die entsprechende 
Anmeldung des zu entsendenden Arbeitnehmers erfolgen. Grundsätzlich stehen die wichtigs-
ten Informationen (z. B. Merkblätter) auch in englischer und deutscher Sprache zur Verfügung. 
Der meist online-basierte Meldeprozess ist aber häufig noch in der jeweiligen Amtssprache 
des Aufnahmestaates durchzuführen. 

Leider unterscheiden sich die nationalen Fristen zur Abgabe der Meldungen. Die meisten EU-
Mitgliedstaaten haben die Vorgabe der Durchsetzungs-Richtlinie fast wörtlich in nationales 
Recht umgesetzt (Artikel 9 Absatz 1 lit. a), danach muss die Meldung „spätestens zu Beginn 
der Dienstleistungserbringung“ erfolgen. Einige Staaten (z. B. Rumänien, Slowenien und 
die Schweiz) sind jedoch strenger – hier muss die Meldung deutlich vor Arbeitsbeginn erfolgen 
(z. B. in der Schweiz: spätestens acht Tage vor Beginn) und Ausnahmen sind nur in begrün-
deten Notfällen zulässig. 

d) Inhalt der Entsendeerklärung 

Welche Angaben und Dokumente bei der Anmeldung erforderlich sind, hängt ebenfalls von 
den nationalen Vorgaben ab. Die Mitgliedstaaten können u. a. folgende Informationen abfra-
gen: 

▪ Angaben zum entsendenden Unternehmen, 

▪ Angaben zu dem / zu den entsandten Arbeitnehmer(n), 

▪ Ansprechpartner für Versand und Entgegennahme von Dokumenten, 

▪ Kontaktperson als Vertreter des entsendenden Unternehmens für ggf. Kollektivver-
handlungen im Aufnahmestaat, 

▪ Dauer der Entsendung (voraussichtliche Dauer, geplanter Beginn und Ende), 

▪ Ort der Tätigkeit im Aufnahmestaat, 

▪ Art der die Entsendung begründenden Dienstleistungen. 

e) Besonderheiten für bestimmte Tätigkeiten 

Zum Teil gelten in den Ländern Besonderheiten für bestimmte Tätigkeiten. Der Arbeitgeber 
muss auch diese sektoralen Zusatz-Formalien für jedes Land gesondert prüfen und beachten. 
So verlangt Frankreich z. B. einen Berufsausweis („Cartes d’identité professionnelle“ – die sog. 
„Carte BTP“) für jeden Mitarbeiter pro Einsatz auf einer Baustelle (Artikel R8294-8 des Code 
du travail). 

f) Ansprechpartner im Aufnahmestaat 

In den meisten Ländern ist ein Ansprechpartner zu benennen, der als Vertreter für das ent-
sendende Unternehmen fungiert (z. B. in Belgien „personne de liaison“ oder Frankreich „re-
présentant“). Zum Teil sehen die nationalen Vorschriften zeitliche Ausnahmen z. B. für Kurz-
zeitentsendungen vor. Einige Länder verlangen, dass der Ansprechpartner weitere Vorausset-
zungen erfüllt, so muss z. B. der Repräsentant in Frankreich u. a. Französisch sprechen und 
über eine französische Post- und E-Mailadresse verfügen. Die Kontaktdaten des Repräsen-
tanten sind bereits in die elektronische Entsendeerklärung einzutragen. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034619868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034619868&dateTexte=&categorieLien=cid
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g) Vorzuhaltende Dokumente im Falle einer vor Ort Kontrolle 

Wenn vor Ort eine Kontrolle stattfindet, können die Kontrolleure die Vorlage weiterer Doku-
mente verlangen. Folgende Arbeitspapiere sind ggf. nach Artikel 9 Absatz 1 lit. b der Durch-
setzungs-Richtlinie im Aufnahmestaat bereitzuhalten bzw. verfügbar zu machen, um die Ein-
haltung der zwingenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen überprüfen zu können: 

▪ Arbeitsvertrag oder gleichwertiges Dokument, 

▪ Gehaltsabrechnungen, 

▪ Arbeitszeitnachweise (Beginn, Ende sowie Dauer der zugrundeliegenden Arbeitszeit),  

▪ Dokumentation über tatsächliche Gehaltszahlungen. 
 
Je nach nationaler Regelung sind diese Dokumente z. T. zwingend in die Amtssprache des 
Aufnahmestaates zu übersetzen. Sie sind in Papier- oder elektronischer Form vor Ort oder 
beim jeweiligen Ansprechpartner im Aufnahmestaat  bereitzuhalten bzw. innerhalb einer be-
stimmten Frist (i. d. R. innerhalb von ein bis zwei Wochen) verfügbar zu machen. 

Nach Ende der Entsendung können die Mitgliedstaaten zudem verlangen, die Dokumente auf 
Ersuchen der lokalen Behörden innerhalb einer angemessenen Frist vorzulegen. Entspre-
chend müssen Arbeitgeber auch nationale Aufbewahrungsfristen beachten. 

Schließlich erlaubt die Durchsetzungs-Richtlinie in Artikel 9 Absätze 2 und 3 den Mitgliedstaa-
ten, noch weitere Verwaltungsanforderungen und Kontrollmaßnahmen vorzuschreiben. So ge-
hört in Frankreich z. B. auch ein arbeitsmedizinisches Attest für jeden Arbeitnehmer zu den 
Unterlagen, die auf Anfrage der Arbeitsaufsichtsbehörde unverzüglich zu übermitteln sind. In 
Luxemburg muss ein vergleichbares Dokument („Certificat médical d’embauchage“) sogar be-
reits mit der Meldung eingereicht werden. 

h) Kontrolle der Meldevorschriften 

Einige Länder wie Österreich, Belgien, Spanien, Italien und insbesondere Frankreich überprü-
fen die Einhaltung der Meldepflichten verstärkt. Insbesondere Baustellen und auch Messen 
werden häufig kontrolliert, Büroarbeitsplätze eher selten. Zunehmend werden Kontrollen aber 
auch an Raststätten, Flughäfen und in Hotels durchgeführt. Ausländische Kfz-Kennzeichen 
sind hierbei im besonderen Fokus der Kontrolleure. Mitarbeiter sollten daher die erforderlichen 
Unterlagen immer ausgedruckt oder zumindest in digitaler Form, z. B. auf dem Smartphone, 
dabei haben.  

i) Sanktionen bei Verstoß gegen die Meldevorschriften 

Die Durchsetzungs-Richtlinie verlangt in Artikel 20, dass die von den Mitgliedstaaten bei Ver-
stoß gegen die Meldepflichten vorgesehenen Sanktionen „wirksam … und abschreckend sein 
müssen“. In der Regel werden Verstöße mit Geldbußen oder Arbeitsverboten sanktioniert. In 
der Schweiz werden sogar online zugängliche „schwarze Listen“ von Arbeitgebern geführt, die 
wiederholt gegen die Meldepflichten verstoßen haben.  

Die Geldbußen sind z. T. erheblich und abhängig vom konkreten Verstoß. So können z. B. in 
Österreich Geldbußen von bis zu 20.000 EUR verhängt werden. Zusätzlich können deutsche 
Unternehmen für bis zu fünf Jahre komplett von der Leistungserbringung in Österreich ausge-
schlossen werden. In Österreich gilt zudem eine persönliche verwaltungsstrafrechtliche Haf-
tung der gesetzlichen Vertreter (d. h. für Vorstandsmitglieder und GmbH-Geschäftsführer). 
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Meldepflichten – Handlungsempfehlungen  

▪ Bei jeder Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat (EU/EWR und in die Schweiz) 
sind die Melde- und Dokumentationspflichten des Aufnahmestaates genau zu ermit-
teln und zu beachten.  

▪ Neben der Online-Registrierung müssen im Rahmen der Entsendeerklärung ver-
schiedenste Angaben gemacht und Dokumente hochgeladen werden, die ggf. auch 
vom entsandten Arbeitnehmer mitzuführen sind.  

▪ Einige Länder verlangen zudem Übersetzungen der Dokumente oder die Ernen-
nung eines Ansprechpartners für die Kontrollbehörden im Aufnahmestaat (siehe 
dazu die anliegenden Länderblätter). 

▪ Zu beachten sind zudem besondere Vorgaben für bestimmte Sektoren oder Tä-
tigkeiten, außerdem gibt es verschiedenste Ausnahmeregelungen z. B. für Kurz-
zeitentsendungen bis zu einer Woche. 

▪ In einigen Ländern gibt es keine Meldepflichten bei sogenannten Business Trips 
bzw. Geschäfts- oder Dienstreisen, bei denen kein Dienstleistungsbezug zu ei-
nem Dritten besteht. 

▪ Da die Meldepflichten in jedem Land divergieren, ist eine rechtzeitige Prüfung der 
Vorgaben im Aufnahmestaat unerlässlich – die Länderblätter versuchen hier eine 
Hilfestellung zu geben.  
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Arbeitsbedingungen 

1. Allgemeines 

Entsandte Arbeitnehmer sind rechtlich von mobilen EU-Arbeitnehmern zu differenzieren: Ein 
mobiler Arbeitnehmer entscheidet sich, dauerhaft in einem anderen EU-Land zu leben und zu 
arbeiten. Diese Arbeitnehmer haben dann auch von Beginn an einen Anspruch auf dieselben 
Bedingungen wie Staatsangehörige des betreffenden Landes, u. a. auf Zugang zu Beschäfti-
gung, zu den Arbeitsbedingungen und zu allen sonstigen sozialen und steuerrechtlichen Leis-
tungen. 

Hingegen halten sich entsandte Arbeitnehmer nur vorübergehend im Aufnahmestaat auf, sie 
werden daher nicht fest in den jeweiligen Arbeitsmarkt integriert. Deshalb gelten für sie grund-
sätzlich Besonderheiten hinsichtlich der anwendbaren Arbeitsbedingungen und des Entgelts. 
Das wesentliche Kriterium zur Unterscheidung ist folglich die geplante Rückkehr des Mitarbei-
ters an seinen angestammten Arbeitsplatz. Sollte ein Arbeitnehmer also bereits im Ausland 
leben bzw. dort beschäftigt sein und von dort eine Beschäftigung für einen inländischen Ar-
beitgeber neu aufnehmen, so kann keine Entsendung mehr vorliegen. In diesem Fall handelt 
es sich um eine lokale Ortskraft. 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen  

Bei Entsendungen innerhalb der Europäischen Union ist zu beachten, dass neben den natio-
nalen gesetzlichen Vorschriften von Heimatland und Aufnahmestaat auch das EU-Recht ein-
zuhalten ist – als supranationales Recht ist es vorrangig zu berücksichtigen. Für die während 
einer Entsendung zu beachtenden Arbeitsbedingungen ist die geänderte Entsende-Richtlinie 
(EU) 2018/957 die zentrale Rechtsgrundlage, die bis Ende Juli 2020 in den jeweiligen EU-
Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. Ganz grundsätzlich enthält die 
europäische Richtlinie keine materiellen arbeitsrechtlichen Vorgaben. Sie gibt aber vor, welche 
nationalen Arbeitsbedingungen für entsendete Arbeitnehmer zwingend Anwendung finden. 
Die Richtlinie zielt folglich im Kern nicht auf eine Harmonisierung des Arbeitsrechts innerhalb 
der europäischen Gemeinschaft. Stattdessen soll sie neben dem arbeitsrechtlichen Schutz der 
entsendeten Arbeitnehmer gleichermaßen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Aufnahmestaat 
vor Wettbewerbsverzerrungen infolge der Entsendung schützen. 

In Deutschland wurden die Vorgaben der Entsende-Richtlinie mit dem Arbeitnehmerentsen-
degesetz (AEntG) umgesetzt. Gesamtmetall hat gemeinsam mit der BDA einen „Praxisleitfa-
den AEntG“ erstellt, den Sie gerne bei uns abrufen können. Die dortigen Hinweise und die 
Regelungen des AEntG sind jedoch nur für Entsendungen nach Deutschland maßgeblich. Bei 
Entsendungen aus Deutschland heraus in andere Mitgliedstaaten müssen die Umsetzungs-
gesetze des jeweiligen Aufnahmestaates beachtet werden. 

a) Persönlicher Anwendungsbereich – Arbeitnehmerstatus 

Gemäß Artikel 2 der Entsende-Richtlinie sind entsandte Arbeitnehmer alle Mitarbeiter eines 
Unternehmens, die für einen begrenzten Zeitraum ihre Arbeitsleistung in einem anderen Mit-
gliedstaat der EU (plus EWR-Staaten und Schweiz) erbringen. Achtung: Der Arbeitnehmerbe-
griff richtet sich hierbei immer nach dem Recht des Landes, in das der Arbeitnehmer entsandt 
wird. Es kann also sein, dass ein Mitarbeiter in Deutschland arbeitsrechtlich nicht als „Arbeit-
nehmer“ gilt, aber im Aufnahmestaat aufgrund anderer arbeitsrechtlicher Kriterien als Arbeit-
nehmer einzustufen ist. So können die im Aufnahmestaat für Arbeitnehmer geltenden Vorga-
ben auch auf einen Mitarbeiter anzuwenden sein, der in Deutschland als „leitender Angestell-
ter“ oder „Geschäftsführer“ tätig ist.  
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b) Sachlicher Anwendungsbereich – Entsendung 

Wie schon zuvor bei den Meldepflichten beschrieben, handelt es sich um eine Entsendung, 
wenn eine der drei folgenden Konstellationen vorliegt: 

▪ Entsendung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages, der zwischen dem Arbeitge-
ber und dem Dienstleistungsempfänger im Aufnahmestaat geschlossen wurde, 

▪ konzerninterne Entsendungen und/oder 
▪ länderübergreifende Arbeitnehmerüberlassung 

 
Mindestens für die Dauer der Entsendung muss zudem ein Arbeitsverhältnis zwischen entsen-
dendem Unternehmen und dem entsendeten Arbeitnehmer bestehen. Zudem muss die Ent-
sendung in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates der EU erfolgen. Wie lange eine 
Entsendung andauern darf, ist in der Richtlinie nicht definiert – anders als im Sozialversiche-
rungsrecht, wo gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ein Mitarbeiter grundsätzlich höchstens 
24 Monate im eigenen Sozialversicherungssystem verbleiben kann. 

c) Schriftform der Entsendevereinbarung 

Für den deutschen Arbeitgeber müssen zudem die Vorgaben des Nachweisgesetzes 
(NachwG) beachtet werden. Danach muss ab einer Entsendedauer von mehr als einem Monat  

▪ die Dauer der Auslandstätigkeit, 
▪ die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird, 
▪ zusätzliche Entgelt- und Sachleistungen sowie 
▪ die Bedingungen für die Rückkehr des Arbeitnehmers 

 
schriftlich festgehalten werden (§ 2 Absatz 2 NachwG). 

d) Zwingend anzuwendendes Arbeitsrecht 

Durch die geänderte Entsende-Richtlinie wurden die arbeitsrechtlichen Vorgaben im Rahmen 
von Entsendungen verschärft. Bei langfristigen Entsendungen von Arbeitnehmern wurden die 
anwendbaren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen erweitert. Der Arbeitgeber muss nun 
ab einer tatsächlichen Entsendedauer von mehr als zwölf Monaten die gesamten Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen des Aufnahmestaates anwenden. Dieser Zeitraum kann auf 18 
Monate verlängert werden, sofern der Arbeitgeber eine begründete Mitteilung vorlegt (Einzel-
heiten siehe unten unter dd.). Daher muss der entsendende Arbeitgeber nunmehr bei der Be-
stimmung der einzuhaltenden Arbeits- und Beschäftigungsbestimmungen im Aufnahmestaat 
zwischen Entsendungen bis zu zwölf (bzw. 18) Monaten und länger als zwölf (bzw. 18) 
Monaten differenzieren. 

aa) Entsendung bis zwölf (bzw. 18) Monate 

Im Rahmen einer Entsendung bis grundsätzlich zwölf (bzw. 18) Monaten können sich ent-
sandte Arbeitnehmer wie bereits vor Änderung der Entsende-Richtlinie unverändert auf eine 
Reihe von zentralen Rechten berufen, die im Aufnahmestaat gelten, auch wenn arbeitsver-
traglich die Anwendung des Arbeitsrechts des Heimatlandes vereinbart wurde. Zu diesen 
Rechten gehören (vgl. Artikel 3 Absatz 1 der Entsende-Richtlinie): 

▪ Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten 
▪ Bezahlter Jahresurlaub 
▪ Bedingung für die Überlassung von Arbeitskräften durch Zeitarbeitsunternehmen 
▪ Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene am Arbeitsplatz 
▪ Gleichbehandlung von Männern und Frauen. 
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Diese Mindestrechte gelten zwingend bereits ab dem ersten Tag der Entsendung. Arbeitge-
ber können lediglich im Vergleich günstigere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewäh-
ren. Der Arbeitgeber muss sich daher im Vorfeld über die im Aufnahmestaat geltenden Ar-
beitsbedingungen informieren, auch hier sollen die im Anhang befindlichen Länderblätter eine 
Hilfestellung bieten.  

bb) Entsendung über zwölf (bzw. 18) Monate 

Für Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber zwar vorübergehend, aber für einen längeren 
Zeitraum als zwölf (bzw. 18) Monate ins Ausland entsandt werden, gelten seit Änderung der 
Entsende-Richtlinie besondere Vorgaben. In diesen Fällen muss der entsendende Arbeitgeber 
nunmehr – unabhängig von der im Arbeitsvertrag getroffenen Rechtswahl und unter Berück-
sichtigung des im deutschen Arbeitsrecht verankerten Günstigkeitsvergleichs – „sämtliche an-
wendbaren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen“ einhalten. Dazu gehören alle Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen, die in Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder in für all-
gemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen (oder Schiedssprüchen) geregelt sind. Mangels ei-
nes Systems der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen oder Schiedssprü-
chen im Aufnahmestaat können daneben auch Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen so-
genannter „repräsentativer“ Tarifverträge Anwendung finden. Ausgenommen sind aber die 
Arbeitsbedingungen, die die Entstehung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder 
die betriebliche Altersversorgung betreffen. 

cc) Informationen auf Websites der Mitgliedstaaten 

Der Zugang zu belastbaren und aktuellen Informationen ist für eine rechtssichere Ausgestal-
tung der Entsendung unverzichtbar. Der Arbeitgeber muss insbesondere vor einer langfristi-
gen Entsendung ins EU-Ausland sämtliche lokalen Vorgaben und geltenden Arbeitsbedingun-
gen des Aufnahmestaates ermitteln und dokumentieren. Um den entsendenden Arbeitgebern 
die in nationalen Rechtsvorschriften oder in Tarifverträgen gemäß der Richtlinie festgelegten 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zugänglich zu machen, sind die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, die Informationen auf einer einzigen offiziellen nationalen Website zu veröffentlichen. 
In Deutschland soll die Website des Zolls „www.zoll.de“ einen Überblick über die in Deutsch-
land zu beachtenden Arbeitsbedingungen bieten. Für die Entsendung von Deutschland in an-
dere EU-Mitgliedstaaten wird es darauf ankommen, dass diese ihrer Verpflichtung nachkom-
men und die Informationen transparent aufarbeiten und bündeln. Eine von der Europäischen 
Kommission einzurichtende Website soll ebenfalls auf die nationalen Websites verweisen. So-
weit diese bereits zum jetzigen Zeitpunkt bekannt bzw. existent sind, finden Sie diese Informa-
tionen in den anliegenden Länderblättern. 

dd) Entsendungsdauer und Verlängerungsmöglichkeit („12+6-Regelung“) 

Sämtliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Aufnahmestaates wie unter bb) be-
schrieben, finden grundsätzlich bei einer langfristigen Entsendung von mehr als zwölf Monaten 
Anwendung. Maßgeblich ist die „tatsächliche Entsendungsdauer“, d. h. nicht die geplante oder 
vereinbarte Entsendungsdauer. 
 
Der Aufnahmestaat kann den maßgeblichen Zeitraum jedoch auf 18 Monate verlängern (sog. 
„12+6 Regelung“). Dazu bedarf es entsprechend der Neuregelung der Entsende-Richtlinie ei-
ner „mit einer Begründung versehenen Mitteilung“ des entsendenden Arbeitgebers. Die Ver-
längerung ist dem Wortlaut der Entsende-Richtlinie nach („so verlängert der Mitgliedstaaten“) 
nicht nur Option oder Ermessensvorschrift, sondern es besteht ein Anspruch des entsenden-
den Arbeitgebers. Ob die Behörden der Verlängerung in der Praxis zustimmen müssen, ist 
nicht immer klar und wurde von den Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt. 
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Achtung: Bei langfristigen Entsendungen sollten dringend vor Ablauf eines Entsendezeitraums 
von zwölf Monaten Informationen über die Verlängerungsmöglichkeiten, die zuständige Be-
hörde und die Anforderungen an die begründete Mitteilung eingeholt werden. 
 
Welche Anforderungen an Form und Begründung der Mitteilung zu stellen sind und welches 
die zuständige Mitteilungsbehörde im jeweiligen Aufnahmestaat ist, ist indes in der Entsende-
Richtlinie nicht weiter konkretisiert und richtet sich nach den Bestimmungen des Aufnahmes-
taates. In Deutschland ist die begründete Mitteilung beispielsweise an die zuständige Zollver-
waltung zu richten. Eine Verlängerung der Entsendung kann etwa damit begründet werden, 
dass sich der Aufenthalt im Aufnahmestaat aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen (bei-
spielsweise durch Verlängerung des Montageauftrags) verlängert oder die Rückkehr bereits 
innerhalb von 18 Monaten geplant ist. Soweit die konkreten Anforderungen an die Mitteilung 
zur Verlängerung bereits zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind, finden Sie diese Informationen 
in den anliegenden Länderblättern. 

ee) Sukzessive Entsendung (rollierender Austausch von Arbeitnehmern) 

Verrichten mehrere Arbeitnehmer sukzessive die gleiche Tätigkeit am gleichen Ort, ersetzt 
also der Arbeitgeber einen entsandten Arbeitnehmer durch einen anderen, so werden die Ent-
sendungszeiten der jeweiligen Arbeitnehmer von nun an zusammengerechnet. Damit soll eine 
Verlängerung der Frist von zwölf (bzw. 18) Monaten durch einen rollierenden Austausch von 
Arbeitnehmern verhindert werden. Für die Beurteilung, ob es sich um die gleiche Tätigkeit am 
gleichen Ort handelt, soll „unter anderem“ die Art der zu erbringenden Dienstleistung oder der 
durchzuführenden Arbeit und die Anschrift(en) des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden. Die 
Vergleichbarkeit ist also zukünftig eher an einem funktionalen Vergleich der Tätigkeiten im 
Hinblick auf die Dienstleistung festzumachen. 

e) Sonstige Arbeitsbedingungen – Günstigkeitsvergleich 

Außerhalb der zwingend einzuhaltenden nationalen Arbeitnehmerrechte im Aufnahmestaat 
wie unter aa) und bb) beschrieben, können die Vertragsparteien grundsätzlich frei bestimmen, 
welcher nationalen Arbeitsrechtsordnung sie das Arbeitsverhältnis unterstellen wollen (Grund-
satz der freien Rechtswahl gemäß Artikel 3 Absatz 1 Rom-I-VO). Insbesondere bei Entsen-
dungen bis zwölf (bzw. 18) Monaten bleibt in der Regel damit das deutsche Recht auf den 
Arbeitsvertrag anwendbar, wenn es sich eindeutig aus den Bestimmungen des Vertrages 
ergibt.  
 
Wurde keine entsprechende Rechtswahl getroffen, unterliegt der Arbeitsvertrag dem Recht 
des Staates, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. Dies ändert sich 
auch nicht dadurch, dass der Arbeitnehmer – wie im Falle seiner Entsendung – die Arbeit 
vorübergehend in einem anderen Staat verrichtet. Das bedeutet, für einen zuvor länger in 
Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer ist trotz fehlender Arbeitsvertragsklausel über das 
anwendbare Recht auch während der Entsendung weiterhin das deutsche Arbeitsrecht maß-
geblich. Andererseits könnte der Arbeitgeber mit dem entsandten Arbeitnehmer in der Entsen-
devereinbarung auch festlegen, dass für die Zeit der Entsendung das Arbeitsrecht des Auf-
nahmestaates gelten soll. 
 
Doch Vorsicht, bei der Rechtswahl gibt es Grenzen: Zum einen kann der Arbeitgeber be-
stimmte Mindestschutzbestimmungen des deutschen Arbeitsrechts (z. B. Kündigungsfristen, 
besonderer Kündigungsschutz für bestimmte Arbeitnehmergruppen, Schriftformerfordernis 
von Kündigungen etc.) nicht durch eine Rechtswahl ausschließen. Zum anderen kann das 
ausländische Recht des Aufnahmestaates andersherum dazu führen, dass das deutsche 
Recht begrenzt wird. 
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Denn der deutsche Arbeitgeber muss im Grunde immer einen Vergleich zwischen den betref-
fenden Vorschriften der verschiedenen Rechtsordnungen vornehmen und prüfen, ob der Ar-
beitnehmer durch die Rechtswahl schlechter gestellt wird (sog. arbeitsrechtliches Günstig-
keitsprinzip). Am Ende gilt immer die für den Arbeitnehmer günstigere Bestimmung. Das gilt 
sowohl für kurzfristige Entsendungen bis zwölf (bzw. 18) Monate, als auch für längerfristige 
Entsendungen über zwölf (bzw. 18) Monate.  
 
Oft ist es schwierig genug, den Günstigkeitsvergleich für Deutschland rechtssicher vorzuneh-
men, wenn z. B. gesetzliche Bestimmungen mit denen eines Tarifvertrages oder einer Be-
triebsvereinbarung abzugleichen sind. Problematisch ist dabei schon, ob Regelungsbereiche 
oder Einzelbestimmungen zu vergleichen sind. So handelt es sich oft um den sprichwörtlichen 
Vergleich von Äpfel und Birnen. Bei dem hier vorzunehmenden Vergleich zwischen verschie-
denen nationalen Arbeitsrechtsordnungen ist dieser Günstigkeitsvergleich noch viel komplexer 
und führt in der Praxis zu großen Schwierigkeiten und Unsicherheit. Zuverlässige Informatio-
nen über das nach der jeweiligen ausländischen Rechtsordnung geltende zwingende Recht, 
das den Arbeitnehmer möglicherweise günstiger stellt als die deutsche Rechtsordnung, sind 
häufig nur äußerst schwer zu beschaffen und können sich zudem nach Abschluss des Vertra-
ges ändern. 
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Arbeitsbedingungen – Handlungsempfehlungen 

▪ Vor jeder Entsendung muss der Arbeitgeber die im Aufnahmestaat geltenden Ar-
beitsbedingungen ermitteln. Im Rahmen von Entsendungen von bis zu zwölf  
(bzw. 18) Monaten sind lediglich die zwingenden Arbeitsbedingungen des Aufnah-
mestaates einzuhalten, dies gilt insbesondere für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz und vor allem die Arbeitszeitvorgaben. Im Rahmen von Entsendungen von 
mehr als zwölf (bzw. 18) Monaten ist das gesamte Arbeitsrecht des Aufnahmes-
taates mit Ausnahme der Arbeitsbedingungen, die die Entstehung oder Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses oder die betriebliche Altersversorgung betreffen, anzuwen-
den.  

▪ Bei langfristigen Entsendungen sollten dringend vor Ablauf eines Entsendezeit-
raums von zwölf Monaten Informationen über die Verlängerungsmöglichkeiten, die 
zuständige Mitteilungsbehörde und die Anforderungen an die begründete Mittei-
lung eingeholt werden. 

▪ Häufig finden sich die entsprechenden Informationen auf den nationalen Meldepor-
talen – vgl. dazu die anliegenden Länderblätter. 

▪ Für längere Entsendungen ab vier Wochen gilt das Schriftformerfordernis des 
§ 2 NachwG. Wir empfehlen, eine Entsendevereinbarung abzuschließen, die neben 
den nach dem NachwG erforderlichen Angaben auch die wichtigsten Arbeitsbedin-
gungen im Aufnahmestaat enthält, wenn sie vom bisherigen Recht im Heimatland 
abweichen. Dies sind neben den zwingend anzuwendenden Arbeitsbedingungen 
auch solche Rechte, die für den Arbeitnehmer (wesentlich) günstiger sind, als es 
das eigene Recht vorsieht (z. B. Jahresurlaub, gesetzliche Feiertage etc.). 
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Entgelt 
 

Wie bereits im vorigen Teil zu den Arbeitsbedingungen ausgeführt, können sich entsandte 
Arbeitnehmer aufgrund der Entsende-Richtlinie auf eine Reihe von zentralen Rechten berufen, 
die im Aufnahmestaat gelten. Zu diesen Rechten gehörte nach bisherigem Recht auch die 
Gewährung der nationalen „Mindestentgeltsätze“ einschließlich der geltenden Sätze für 
Überstunden. Lag die normalerweise im Heimatland gezahlte Vergütung unterhalb dieses Min-
destentgelts im Aufnahmestaat, musste die Vergütung für den Entsendezeitraum entspre-
chend angehoben werden. Dies war und ist z. B. oft der Fall, wenn osteuropäische Arbeits-
kräfte in die klassischen Hochlohnländer der EU wie Belgien oder Deutschland entsendet wer-
den. Die Vermeidung eines Wettbewerbs über den Faktor Lohn war auch ein wesentlicher 
Treiber der Verschärfung der Entgeltbestimmungen, die nun in Kraft getreten sind. 

Neuregelung zum Entgelt seit Juli 2020 

Die im Jahr 2018 abgeschlossene Revision der Entsende-Richtlinie stand unter dem politi-
schen Schlagwort: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“. Die Neuregelungen, die 
bis Ende Juli 2020 in nationales Recht umzusetzen waren, stellen die Unternehmen insbeson-
dere hinsichtlich der anzuwendenden Entgeltbestimmungen vor sehr große Herausforderun-
gen. Seit Mitte 2020 müssen Unternehmen bei jeder Entsendung grundsätzlich sämtliche Ver-
gütungsvorschriften einhalten, die für einen vergleichbaren lokalen Arbeitnehmer im Aufnah-
mestaat aufgrund von Gesetzen oder für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen gelten. 
Zusätzlich zu dem tariflichen (Mindest-)Lohngitter müssen daher alle die „Entlohnung“ ausma-
chenden Bestandteile (wie z. B. Urlaubsgeld, Erschwerniszulagen, Prämien etc.) gewährt wer-
den. Ein Unterlaufen der jeweiligen nationalen Entgeltvorschriften wird mit z. T. erheblichen 
Bußgeldern sanktioniert. 
 
Wegen der Covid-19-Pandemie finden aktuell allerdings weniger Entsendungen in Europa 
statt. Auch haben sich die nationalen Gesetzgebungsprozesse zur Umsetzung der geänderten 
Entsende-Richtlinie in vielen Fällen bis heute verzögert. Der aus unserer Sicht wichtigste Teil 
der nationalen Umsetzungsmaßnahmen ist die Erstellung bzw. Ergänzung der nationalen Ent-
sendeportale. Nur so werden den Arbeitgebern die erforderlichen Informationen zu den zu 
berücksichtigenden nationalen Arbeitsbedingungen und insbesondere über das zu zahlende 
Entgelt im Aufnahmestaat zur Verfügung stehen. Deswegen hatten wir uns bis zuletzt über 
unseren europäischen Dachverband Ceemet und in Deutschland gegenüber dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) dafür eingesetzt, dass Unternehmen so lange nicht 
für eine fehlerhafte Umsetzung der Entsendevorgaben sanktioniert werden, bis sämtliche er-
forderlichen Informationen auf der nationalen Website und zumindest auch in englischer Spra-
che bereitgestellt werden. Wie sich die Kontrollbehörden in den einzelnen Ländern verhalten 
werden, wird sich allerdings erst zukünftig zeigen.  
 
Rechtssichere Information über die zu zahlenden Entgelte zu bekommen, ist vor allem in den 
Ländern äußerst schwierig, in denen entweder sämtliche Tarifverträge allgemeinverbindlich 
sind (z. B. Frankreich und Belgien) oder wo es mangels eines Systems von Flächentarifver-
trägen hauptsächlich regionale oder unternehmensbezogene „repräsentative“ Tarifverträge 
gibt (z. B. in Schweden). Zudem musste das Vereinigte Königreich als Drittstaat für die Zeit 
nach der Übergangsfrist ein eigenes Entsenderegime mit der EU aushandeln (siehe dazu zum 
Sozialversicherungsrecht auch Punkt C.6.). 
 
Neben der grundsätzlichen Beschreibung der neuen Vorgaben in diesem Teil, ergänzen wir 
die anliegenden Länderblätter – soweit bekannt – regelmäßig um die offiziellen nationalen 
Angaben zu den bei Entsendungen anzuwendenden Arbeitsbedingungen inklusive der Ent-
geltbestimmungen.  
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1. Vorgaben der revidierten Entsende-Richtlinie (EU) 2018/957 zum Entgelt 

Bislang hatten entsandte Arbeitnehmer nach den Vorgaben der bisherigen Entsende-Richtlinie 
(96/71/EG) Anspruch auf sämtliche Mindestlohnbedingungen des Aufnahmestaates. Dies wa-
ren neben den gesetzlichen Mindestlöhnen auch die Mindestentgeltsätze aus den für allge-
meinverbindlich erklärten Tarifverträgen, die im Aufnahmestaat für die auszuführende Dienst-
leistung einschlägig waren. 
 
Die geänderte Entsende-Richtlinie (EU) 2018/957 hat nun der Begriff „Mindestentgeltsätze“ 
durch „Entlohnung“ ersetzt. Dies hat weit reichende Folgen: Zukünftig sind bei allen Entsen-
dungen ab dem ersten Tag sämtliche in der Richtlinie definierten, die „Entlohnung“ ausma-
chenden Vergütungsbestandteile im Aufnahmestaat einzuhalten (Artikel 3 Absatz 1c Ent-
sende-Richtlinie). Diese können dabei aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften und/oder aus 
sämtlichen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen des Aufnahmestaates stammen. 
Damit soll weitestgehend der Grundsatz des Equal Pay mit einem vergleichbaren Arbeitneh-
mer im Aufnahmestaat umgesetzt werden. Dies gilt wegen einer ansonsten vorliegenden Dis-
kriminierung  ausländischer Arbeitgeber aber nur dann, wenn auch jeder inländische Arbeit-
geber diese Entgeltbestimmungen einhalten muss – deswegen wurde für Deutschland diese 
Vorgabe richtigerweise auf bundesweite allgemeinverbindliche Tarifverträge beschränkt.  
 
Schon während des Umsetzungsprozesses in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist deutlich 
geworden, dass es ohne Pauschalisierungen bei der Festlegung der neuen Entgeltbestimmun-
gen in der Praxis kaum funktionieren wird. Kein ausländischer Arbeitgeber kann den Aufwand 
wirtschaftlich rechtfertigen, seinen Arbeitnehmer für eine eintägige Dienstreise rechtssicher in 
die richtige Entgeltgruppe des für die Branche und Region korrekten und aktuellen Tarifvertra-
ges in einem für ihn fremden Tarifsystem einzugruppieren. Dazu bedürfte es eines Entgelt-
rechners vergleichbar mit den Modellen in der Schweiz. Wir fürchten allerdings, dass es in 
vielen Mitgliedstaaten zunächst weiter dabei bleiben wird, dass die anzuwendenden Tarifver-
träge nur in der Landesprache und im Fließtext auf das nationale Entsendeportal eingestellt 
bzw. verlinkt werden.  

2. Nachweispflichten des Arbeitgebers 

Grundsätzlich darf das Gehalt des entsandten Arbeitnehmers nur nach oben korrigiert werden. 
Eine Gehaltsanpassung muss so eigentlich nur in den Fällen erfolgen, in denen die vergleich-
baren Entgelte im Aufnahmestaat höher sind. Der Aufwand des Entgeltvergleichs ist nach den 
neuen gesetzlichen Vorgaben dennoch theoretisch in allen Fällen erforderlich, da ansonsten 
keinerlei Kontrollmöglichkeiten für die Behörden im Aufnahmestaat bestehen würden. Außer-
dem bestünde sonst auch für den Arbeitnehmer keine Möglichkeit, die Richtigkeit seines Ent-
gelts während der Entsendung zu überprüfen.  
 
Eine formelle Nachweispflicht gegenüber dem Arbeitnehmer sieht allerdings bislang nur die 
neue Richtlinie (EU) 2019/1152 für transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen (ehe-
mals EU-Nachweisrichtlinie) vor – allerdings wegen des bürokratischen Aufwands erst bei 
Entsendungen ab vier Wochen. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten konsequenterweise bei 
den neuen Entgeltbestimmungen von den bestehenden Ausnahmemöglichkeiten der Ent-
sende-Richtlinie Gebrauch machen und kürzere Entsendungen bzw. Dienstreisen von den bü-
rokratischen Vorgaben des „Equal Pay“ ausnehmen. Dies geschieht auch zum Teil schon, 
aber leider sehr unterschiedlich. Nähere Informationen finden Sie dazu in den einzelnen Län-
derblättern.  
 
Über das eigentliche Entgelt hinaus sollen „Zulagen oder Kostenerstattungen zur Deckung 
von Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für die Arbeitnehmer, die aus beruf-
lichen Gründen nicht zu Hause wohnen“ in der im Aufnahmestaat üblichen Höhe gezahlt wer-
den (Artikel 3 Absatz 1i Entsende-Richtlinie). 
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3. Anrechenbarkeit von Entsendezulagen und -kosten 

Nach der Richtlinie gelten Entsendezulagen als Bestandteil der Entlohnung, sofern sie nicht 
als Erstattung von infolge der Entsendung tatsächlich entstandenen Kosten wie z. B. Reise-, 
Unterbringungs- und Verpflegungskosten gezahlt werden (Artikel 3 Absatz 7 Entsende-Richt-
linie). Das bedeutet, dass eine Zulage, die der Arbeitnehmer für seinen vorübergehenden Ein-
satz im EU-Ausland erhält („Entsendezulage“), auf die Entlohnung angerechnet werden 
kann. Dies gilt allerdings nicht, wenn mit der Entsendezulage keine Gegenleistung für die Ar-
beitsleistung vergütet werden soll, sondern nur ein Ausgleich für tatsächlich entstandene Kos-
ten für Reise, Verpflegung oder Unterbringung erfolgen soll (Entsendekosten). In diesem Fall 
darf keine Anrechnung dieser Zulage auf die zu zahlende Entlohnung erfolgen. 
 
Legen die für das Arbeitsverhältnis geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht 
fest, ob und wenn ja welche Bestandteile einer Entsendungszulage als Erstattung von infolge 
der Entsendung tatsächlich entstandenen Kosten gezahlt werden bzw. welche Teil der Entloh-
nung sind, so ist nach der Richtlinie (Artikel 3 Absatz 7 S. 2 Entsende-Richtlinie) davon aus-
zugehen, dass die gesamte Zulage als Erstattung von infolge der Entsendung entstandenen 
Kosten gezahlt wird. Wird demnach der Zweck einer Entsendezulage – z. B. in der Entsen-
devereinbarung – nicht näher definiert, soll davon ausgegangen werden, dass sie der Abde-
ckung der Entsendekosten dient und dürfte demzufolge nicht angerechnet werden. Ob diese 
Vermutung unwiderlegbar ist, ist nach dem Wortlaut der Richtlinie nicht eindeutig, und es 
wird auf die Regelung im jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetz des Aufnahmestaates an-
kommen.  
 
Zudem müssen zukünftig auch entsandte Arbeitnehmer die für inländische Arbeitnehmer gel-
tenden Zulagen oder Kostenerstattungen zur Deckung der Reise-, Unterbringungs- Verpfle-
gungskosten bei Dienstreisen innerhalb des Aufnahmestaates erhalten (Artikel 3 Absatz 7 
S. 3 Entsende-Richtlinie). 

4. „Entgelt“-Begriff nach dem EuGH - Transparenzgebot 

Der EuGH verweist in seiner Entscheidung vom 12.02.2015 (Rechtssache „Sähköalojen am-
mattiliitto“ - C-396/13) zur Frage der Definition der nach bisherigem Recht zu berücksichtigen-
den „Mindestentgeltsätze“ auf die Rechtsvorschriften oder Praktiken des Aufnahmestaates – 
wobei die nationale Definition nicht zu einer Behinderung des freien Dienstleistungsverkehrs 
zwischen den Mitgliedstaaten führen dürfe.  
 
Daraus folge, dass die Art und Weise der Berechnung des Mindestlohnsatzes und die dafür 
herangezogenen Kriterien ebenfalls in die Zuständigkeit des Aufnahmestaates fallen müssen. 
Die Berechnung müsse zudem nach zwingenden und transparenten Vorschriften vorgenom-
men werden. Dieses strenge Transparenzgebot muss aus unserer Sicht umso mehr für die 
nun erforderliche Berechnung des „Entgelts“ in der überarbeiteten Entsende-Richtlinie gelten. 
Die durch die entsendenden Arbeitgeber in einem Mitgliedstaat anzuwendenden Entgeltvor-
gaben müssen für ihn rechtssicher und transparent, d. h. in klarer und leicht verständlicher 
Form, zugängig sein. Diese Vorgaben erfüllt derzeit noch kein einziges nationales Entsende-
portal.  

5. Unterschiedliche Rechtsquellen für Entgeltvorgaben 

In der neu gefassten Entsende-Richtlinie heißt es nun: der Begriff „Entlohnung“ bestimmt sich 
nach den nationalen Rechtsvorschriften und/oder nationalen Gepflogenheiten des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer entsandt ist, und umfasst alle die Entloh-
nung ausmachenden Bestandteile, die gemäß nationalen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften oder durch in diesem Mitgliedstaat für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge 
oder Schiedssprüche oder durch Tarifverträge oder Schiedssprüche, die nach Absatz 8 an-
derweitig Anwendung finden, zwingend verbindlich gemacht worden sind. 
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Für bestimmte Vergütungsbestandteile wie z. B. Überstundenvergütung oder Nachtarbeitszu-
schläge wird es zudem unerlässlich sein, die einschlägigen nationalen gesetzlichen oder tarif-
lichen Arbeitszeitvorgaben genau zu kennen – z. B. den zeitlichen Beginn einer Nachtschicht 
oder den Zeitpunkt, ab dem Überstunden zu vergüten sind. Das wird es dem Arbeitgeber wei-
ter erschweren, die richtigen Entgeltbestandteile zu ermitteln.  

a) Gesetzliche Mindestlöhne 

Ganz grundsätzlich und zentral basieren die Entlohnung im Aufnahmestaat ausmachenden 
Bestandteile auf den dort geltenden nationalen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Im Re-
gelfall handelt es sich hierbei um gesetzlich festgelegte Mindestlöhne. In Deutschland gilt seit 
2015 ein gesetzlicher Mindestlohn. Dieser muss gemäß § 20 Mindestlohngesetz von allen Ar-
beitgebern mit Sitz im In- oder Ausland an die in Deutschland beschäftigten – also auch an 
alle nach Deutschland entsandten – Arbeitnehmer gezahlt werden und liegt seit dem 
01.01.2022 bei 9,82 EUR brutto pro Stunde. Er wird zum 01.07.2022 auf 10,45 EUR angeho-
ben und soll zum 01.10.2022 nach Regierungsplänen sogar auf 12,00 EUR angehoben wer-
den. Eigentlich legt die Mindestlohn-Kommission die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns alle 
zwei Jahre neu fest. Das politische Eingreifen der neuen Regierung könnte daher noch ge-
richtlich überprüft werden, was einige Verbände bereits angekündigt haben. 

Im Januar 2021 gab es in insgesamt 21 der jetzt 27 EU-Mitgliedstaaten gesetzliche Mindest-
löhne (Ausnahmen sind Dänemark, Italien, Zypern, Österreich, Finnland und Schweden). Laut 
den offiziellen Zahlen von Eurostat waren die als Monatswerte zum 01.01.2022 ausgewiese-
nen Mindestlöhne in den Mitgliedstaaten dabei sehr unterschiedlich: Sie reichten von 332 EUR 
in Bulgarien bis 2.257 EUR in Luxemburg. 

b) Allgemeinverbindliche Tarifverträge 

Grundsätzlich können sich zwar Beschäftigte nur dann auf Bestimmungen eines Tarifvertrages 
berufen, wenn sie Mitglied der vertragschließenden Gewerkschaft und bei einem Arbeitgeber 
beschäftigt sind, der dem vertragschließenden Arbeitgeberverband angehört oder selbst den 
Tarifvertrag abgeschlossen hat (sogenannter Firmentarifvertrag). Aber auch wenn diese so-
genannte beiderseitige Tarifbindung fehlt, können Tarifverträge in Deutschland auch dann auf 
alle Arbeitsverhältnisse einer Branche bundesweit oder regional anzuwenden sein, wenn sie 
von der zuständigen Bundes- oder Landesarbeitsbehörde für allgemeinverbindlich erklärt wor-
den sind. In anderen EU-Mitgliedstaaten werden grundsätzlich alle Tarifverträge in allen Bran-
chen per Allgemeinverbindlicherklärung mit Wirkung gegenüber allen Marktteilnehmern zur 
Anwendung gebracht, z. B. in Frankreich oder in Belgien. 

In Deutschland kann das BMAS nach § 5 Tarifvertragsgesetz einen Tarifvertrag auf gemein-
samen Antrag der Tarifvertragsparteien unter bestimmten Voraussetzungen für allgemeinver-
bindlich erklären. Dies setzt im Wesentlichen voraus, dass die Allgemeinverbindlicherklärung 
(AVE) im öffentlichen Interesse liegt. Mit der AVE eines Tarifvertrags erfassen dessen Rechts-
normen innerhalb seines Geltungsbereichs auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Solche bundesweit allgemeinverbindlichen Tarifverträge, die derzeit im 
Wesentlichen Mindestlohnregelungen enthalten, gibt es zurzeit für die Branchen Elektrohand-
werk, Geld- und Wertdienste, Gerüstbauerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Pflege, 
Schornsteinfegerhandwerk, Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk sowie für Aus- und Wei-
terbildung und für die Zeitarbeit. Das BMAS erstellt und pflegt hierzu ein offizielles Verzeichnis 
der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. Zukünftig soll diese Übersicht speziell für 
nach Deutschland entsendende Unternehmen unter „www.zoll.de“ transparent aufbereitet 

werden.  

Neben den bundesweit geltenden allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifverträgen gibt es 
auch allgemeinverbindliche Tarifverträge auf regionaler Ebene, so zum Beispiel den Ent-
gelttarifvertrag für Arbeitnehmer in den Elektrohandwerken der Länder Berlin und Brandenburg 

http://www.zoll.de/
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oder den Entgelttarifvertrag für das Friseurhandwerk in Bayern. Wie weiter oben beschrieben, 
finden grundsätzlich bei einer langfristigen Entsendung von mehr als zwölf (bzw. im Falle der 
Verlängerung nach 18) Monaten sämtliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Auf-
nahmestaates Anwendung. In diesen Entsendefällen sind also auch die Vorgaben der regio-
nalen Tarifverträge zu beachten und ggf. ist das Entgelt nach oben anzupassen. 

c) Sonderregelung: „Repräsentative“ Tarifverträge 

Schon die ursprüngliche Entsende-Richtlinie enthielt die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, die 
über kein System der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen verfügen, bestimmte 
Tarifverträge für repräsentativ zu erklären, wenn sie innerhalb des gesamten nationalen Ho-
heitsgebiets zur Anwendung kommen. In diesem Fall mussten auch diese Entgeltvorgaben für 
entsandte Arbeitnehmer eingehalten werden. Diese Regelung wurde damals für das Verei-
nigte Königreich und einige skandinavischen Mitgliedstaaten, insbesondere Schweden, auf-
genommen.  

Auch die revidierte Entsende-Richtlinie (EU) 2018/957 behält diesen Ansatz bei und sieht die 
Möglichkeit für Mitgliedstaaten vor, Bestimmungen aus Tarifverträgen zugrunde zu legen, die 
für eine „Region oder einen Sektor allgemein wirksam“ oder „von den auf nationaler Ebene 
repräsentativen Organisationen der Tarifvertragsparteien geschlossen worden [sind] und 
innerhalb des gesamten Hoheitsgebiets zu Anwendung kommen“ (Artikel 3 Absatz 8 Ent-

sende-Richtlinie). Diese Sonderregelung wurde im Gesetzgebungsprozess auch als Aus-
nahme für „repräsentative“ Tarifverträge bezeichnet und ist wiederrum vor allem auf die Tarif-
vertragssysteme in den meisten skandinavischen Ländern zugeschnitten. Diese kennen we-
gen der hohen Tarifbindung bislang oft kein System der Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen in ihrer Rechtsordnung. Hier wird sich erst zukünftig zeigen, welche Länder von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. 
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Entgelt – Handlungsempfehlungen 

▪ Vor jeder Entsendung muss der Arbeitgeber die im Aufnahmestaat geltenden Ent-
geltbestimmungen ermitteln und prüfen.  

▪ Seit Mitte 2020 sind dies nicht mehr nur die bisherigen „Mindestlohnsätze“ ein-

schließlich der geltenden Sätze für Überstunden, sondern alle die „Entlohnung“ 
ausmachenden Vergütungsbestandteile im Aufnahmestaat.  

▪ Diese können dabei aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften und/oder aus 
sämtlichen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen des Aufnahmestaa-
tes stammen. 

▪ Achtung: In Mitgliedstaaten, die über kein System der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen verfügen, können zudem bestimmte Tarifverträge für „reprä-
sentativ“ erklärt worden sein, wenn sie z B. innerhalb des gesamten nationalen Ho-
heitsgebiets zur Anwendung kommen. 

▪ Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, die für die Bestimmung der einschlä-
gigen Entgeltbestimmungen erforderlichen Informationen auf einer zentralen 
Website, i. d. R. das nationale Meldeportal, bereit zu halten. Diese Links sowie ei-
nige Basisinformationen finden Sie – soweit bekannt – in den anliegenden Länder-
blättern. 
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E. Sonderfall: Dienst- und Geschäftsreisen 
 

Besonders kritisch ist die Fülle an Vorgaben im Hinblick auf Kurzzeitentsendungen. Spätes-
tens seit der Umsetzung der neuen Entsende-Richtlinie im Juli 2020 stehen sie für Unterneh-
men in keinem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis mehr. Zugleich besteht Unklarheit dar-
über, ob und welche Dienstreisen von den jeweiligen Säulen erfasst sind bzw. ob und welche 
Ausnahmeregelungen zulässig sind. Dazu gibt es – wie erläutert – unterschiedlichste nationale 
Regelungen in den Mitgliedstaaten. 

Fehlende Definition von Dienstreisen bzw. Geschäftsreisen! 

Bislang gibt es auf EU-Ebene in keiner der in dieser Broschüre eingeführten Säulen weder 
eine Definition für Dienstreisen, noch für Geschäftsreisen. Umgangssprachlich werden die Be-
griffe Dienstreise bzw. Geschäftsreise in den Unternehmen meistens für kürzere Auslandsein-
sätze der Arbeitnehmer von wenigen Tagen verwendet, und zwar unabhängig davon, ob diese 
im Rahmen einer Dienstleistungserbringung für einen Dritten (z. B. Software-Update beim 
Kunden) oder ohne Dienstleistungsbezug (z. B. Teilnahme an einer Konferenz) erfolgt. 

In der unverändert laufenden Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinie-
rung der sozialen Sicherungssysteme wollte das Europäische Parlament (EP) erstmals eine 
Herausnahme von „Business Trips“ von der Pflicht zur Beantragung und Vorlage einer  
A1-Bescheinigung erreichen. Das EP schlug dazu die folgende Definition vor: 

„(4a) Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 12 Absatz 

2 Buchstabe c der Grundverordnung bedeutet „Geschäftsreise“ eine vorübergehende Tätigkeit 

im Zusammenhang mit den Geschäftsinteressen des Arbeitgebers ausschließlich der Erbrin-
gung von Dienstleistungen oder der Auslieferung von Waren, etwa die Teilnahme an internen 
und externen Geschäftstreffen, Konferenzen und Seminaren, Verhandlungen über geschäftli-
che Vereinbarungen, Unternehmensverkäufe oder Marketingtätigkeiten, die Durchführung in-
terner Prüfungen oder von Prüfungen bei Kunden, die Auslotung von Geschäftsmöglichkeiten 
oder der Besuch und Erhalt von Schulungsmaßnahmen.“ 

Maßgeblich sollte der fehlende Dienstleistungsbezug sein. Diese Unterscheidung macht Sinn, 
denn die europarechtlichen Vorgaben für Entsendungen sind vor dem Hintergrund geschaffen 
worden, die in der EU bestehende Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit in 
Ausgleich zu bringen und zudem vor Missbrauch und Wettbewerbsverzerrungen zu schützen, 
die in den Aufnahmestaaten zu Verwerfungen auf den Arbeits- und Dienstleistungsmärkten 
führen könnten. Deshalb sollten Auslandseinsätze ohne Dienstleistungsbezug insgesamt von 
den strengen sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Bürokratievorgaben und Kontrollen 
ausgenommen werden, da dieser Schutzmechanismus hier nicht erforderlich ist. 

Leider konnten sich die EU-Institutionen vor den Europawahlen 2019 nicht mehr auf eine Re-
vision der zu Grunde liegenden Verordnung (EG) Nr. 883/2004 einigen. Aktuell konnten die 
Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen werden, vielleicht gelingt noch im 2. Quartal 
2022 die Kompromissfindung. 
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1. A1-Bescheinigung 

In Bezug auf die Vorlage der A1-Bescheinigung ist die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und die 
entsprechende Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 maßgeblich. Die grundsätzliche 
Pflicht zur Beantragung einer A1-Bescheinigung und deren Vorlage im Aufnahmestaat ergibt 
sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Durchführungsverordnung. Dort heißt es: 

„Sofern nicht in Artikel 16 der Durchführungsverordnung etwas anderes bestimmt ist, unter-

richtet der Arbeitgeber einer Person, die ihre Tätigkeit in einem anderen als dem nach Titel II 
der Grundverordnung zuständigen Mitgliedstaat ausübt, (…) den zuständigen Träger des Mit-
gliedstaats, dessen Rechtsvorschriften die Person unterliegt, darüber; diese Unterrichtung er-
folgt im Voraus, wann immer dies möglich ist. Dieser Träger macht der betroffenen Person 
und dem von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
bezeichneten Träger unverzüglich Informationen über die Rechtsvorschriften zugänglich, de-
nen die betreffende Person nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b oder Artikel 12 der Grund-
verordnung unterliegt.“ 

In wenigen Ausnahmefällen, wenn z. B. der Auslandseinsatz noch am selben Tag erfolgen 
muss (z. B. die Beseitigung eines Störfalls), kann die A1-Bescheinigung entsprechend der 
Formulierung „wann immer dies möglich ist“ auch nachträglich erfolgen. Eine generelle Aus-

nahme für kurzfristige Dienstreisen – mit oder ohne Dienstleistungsbezug – kann daraus aber 
nicht abgeleitet werden. 

Daran ändert auch das aktualisierte Schreiben des BMAS vom 05.06.2019 zur Handhabung 
von A1-Bescheinigungen bei kurzfristigen Entsendungen nichts, worin es unverändert heißt: 

„Grundsätzlich ist eine A1-Bescheinigung bei dem zuständigen Träger im Voraus zu beantra-
gen. Sie kann jedoch auch noch nachträglich erteilt werden. Bei nicht-regelmäßigen kurzfristig 
anberaumten und/oder kurzzeitigen Geschäftsreisen und bei anderen sehr kurzen Entsende-
zeiträumen bis zu einer Woche kann es daher zweckmäßig sein, auf einen Antrag auf Ausstel-
lung der A1-Bescheinigung zu verzichten.“ 

Das BMAS legt damit die „Ausnahmeklausel“ des Artikel 15 der Durchführungsverordnung 
großzügig aus und lässt sie für alle Arbeitnehmerentsendungen bis zu einer Woche gelten. 
Die Bundesregierung kann dies zwar für Entsendungen nach Deutschland (weiterhin) so hand-
haben, der Gesetzgeber kann aber die deutschen Arbeitgeber nicht von weniger großzügige-
ren Rechtsvorgaben in anderen Mitgliedstaaten entbinden. 

In vielen Ländern u. a. der Schweiz wird für jede Entsendung – und explizit auch für Dienstrei-
sen – die Vorlage der A1-Bescheinigung verlangt und kontrolliert bzw. bei Nichtvorlage sank-
tioniert. In Österreich und Frankreich wurden sogar nationale Gesetze mit entsprechenden 
Vorlagepflichten geschaffen. Das Schreiben des BMAS birgt damit nicht unwesentliche Haf-
tungsrisiken für deutsche Arbeitgeber, wenn dieses auch auf sogenannte Outbound-Sachver-
halte angewendet wird. 
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2. Meldepflichten 

Geschäfts- bzw. Dienstreisen ohne jeden Dienstleistungsbezug für einen Dritten sind in vielen 
Ländern von den strengen Meldepflichten befreit. So wird z. B. in Österreich explizit zwischen 
Dienstreisen mit und ohne Dienstleistungsbezug unterschieden. Wenn also ein Mitarbeiter 
dorthin als Besucher zur Teilnahme an einer Messe geschickt wird, ist er von den Meldepflich-
ten befreit. Muss derselbe Mitarbeiter hingegen einen Stand für einen Kunden aufbauen, liegt 
eine Dienstleistung vor und es gelten sämtliche Meldepflichten des Aufnahme-staates. Wegen 
der erheblichen Unterschiede sind die Unternehmen leider gezwungen, sich mit den Vorgaben 
eines jeden Landes genau auseinanderzusetzen.  

3. Arbeitsbedingungen  

Entsandte Arbeitnehmer können sich auf eine Reihe von zentralen Rechten berufen, die im 
Aufnahmestaat gelten, auch wenn arbeitsvertraglich die Anwendung des Arbeitsrechts des 
Heimatlandes vereinbart wurde. Diese Mindestrechte gelten zwingend bereits ab dem ersten 
Tag der Entsendung, also auch bei jeder Dienst- und Geschäftsreise.  

4. Entgelt 

Seit der Umsetzung der neuen Entsende-Richtlinie zu Ende Juli 2020 bestehen für die Unter-
nehmen erhebliche Schwierigkeiten, das richtige Entgelt zu ermitteln, welches dem Arbeitneh-
mer während seines Auslandseinsatzes zu zahlen ist. Der Arbeitgeber muss dazu sämtliche 
„die Entlohnung ausmachenden Bestandteile“ ermitteln, die im Aufnahmestaat durch für allge-
meinverbindlich erklärte Tarifverträge oder kraft Gesetzes gelten. Dieser Aufwand steht insbe-
sondere bei kurzen Geschäfts- und Dienstreisen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr. 
Hier brauchen wir dringend eine Klarstellung, dass die Vorgaben der Richtlinie nur für Dienst-
reisen mit Dienstleistungsbezug gelten sollen. Die EU-Kommission verweist hier lediglich auf 
den EuGH, der dies zukünftig feststellen müsse.  

Leider wurden während der letzten Revision der Entsende-Richtlinie keine der bestehenden 
Ausnahmeregeln überarbeitet oder neue eingeführt. Zumindest müsste die Ausnahmerege-
lung in Artikel 3 Absatz 2 der Entsende-Richtlinie endlich in allen Mitgliedstaaten verpflichtend 
umgesetzt werden. Die Ausnahmeregelung erlaubt die Nichteinhaltung der Vorgaben insbe-
sondere zum Entgelt für Erstmontage- und/oder Einbauarbeiten, die Bestandteil eines Liefer-
vertrags sind, wenn die Dauer der Entsendung acht Tage nicht übersteigt. Frankreich hat diese 
Ausnahme aber z. B. bis heute nicht in nationales Recht umgesetzt. 
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Checkliste Entsendung: Der Aufwand steht in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen! 

Ein typischer Fall: Mittelständler (M) aus NRW erhält vormittags einen Anruf eines wichtigen Kunden 
in Nachbarland A. Dessen Produktionsanlage ist defekt und die Produktion steht still. Der Störfall soll 
schnellstmöglich beseitigt werden. M sagt zu, einen seiner Monteure zu schicken. Da aus Land B 
bereits ein Auftrag für eine Anlagenwartung inkl. Software-Update vorliegt, soll der Monteur unverzüg-
lich mit dem PKW zu A fahren und auf der Rückfahrt nach Hause den Auftrag in Land B abarbeiten.  

Erforderliche Schritte des Personalsachbearbeiters (variieren je nach EU-Mitgliedstaat): 

▪ A1-Bescheinigungen für Land A und B bei der Krankenkasse des Mitarbeiters beantragen 

▪ Ermittlung der jeweiligen Meldepflichten in Land A und B  

▪ Nationale Onlineportale ermitteln (idR nicht in DE, sondern max. EN verfügbar)  

▪ Sektorale Zusatzformalien beachten (z.B. Einsatz auf Baustelle) 

▪ Ausnahmetatbestände für Entsendemitteilung ermitteln, falls in Land A und B nicht vorhanden:  

▪ Informationen/Unterlagen für die Entsendemitteilung zusammenstellen, z.B. 

- Name, Firmenangaben und Rechtsform des entsendenden Unternehmens sowie Eintra-
gung im deutschen Handelsregister 

- Personenangaben des rechtlichen Vertreters des Unternehmens in Deutschland 

- ggf. Ansprechpartner für Kontrolleure in Land A und B benennen  
(z.B. FRA: „Representant“ → Vor- und Nachname, Geburtstag und -ort, E-Mail und posta-
lische Adresse, ggf. Firmennamen und Telefonnummer) 

- Angaben zum Ort der Leistung und zur voraussichtlichen Dauer 

- Name, Geburtsdatum/-ort, Wohnadresse und Nationalität des Mitarbeiters 

- Datum des Einsatzes des Monteurs 

- ggf. Berufsbefähigungsnachweise für bestimmte Tätigkeiten 

- ggf. Übersetzung der Unterlagen in die Landessprache(n) (z.B. FRA, IT) 

▪ Rechtsgrundlage zur Weitergabe der personenbezogenen Daten prüfen (DSGVO) 
▪ Erstellen der Entsendemitteilung und ggf. Hochladen der Dokumente 
▪ Unterlagen für den Mitarbeiter ausdrucken und ihm (ggf. übersetzt) mitgeben: 

- Entsendemitteilung 

- A1-Bescheinigungen als Krankenversicherungsnachweis bzw. Anträge (reicht derzeit in 
den meisten Fällen, da Erstellen der A1-Bescheinigung für Krankenkasse zu kurzfristig1) 

- Arbeitsvertrag des Monteurs 

- Entgeltnachweis  

- ggf. gültiges Gesundheitszeugnis des Arbeitnehmers (z.B. in FRA)  
▪ Ermittlung und Beachtung der arbeitsrechtlichen Pflichten im Einsatzland (z.B. derzeit Min-

destlöhne, Einhaltung der Höchstarbeits- und Ruhezeiten, Arbeitsschutzbestimmungen) 

Was ist zum 30.07.2020 durch die geänderten Vorgaben der Entsende-Richtlinie noch oben 
drauf gekommen? 

▪ Ermittlung der konkreten Vergütungsbestimmungen in Land A und B (Gesetzliche Lohnbestand-
teile, allgemeinverbindliche oder ggf. repräsentative Tarifverträge) 

▪ Ermittlung des Entgeltpakets eines vergleichbaren Arbeitnehmers (hier: Monteur)  

- Einschlägige Tarifverträge inkl. sämtlicher Zusatzleistungen für den entsprechenden Sek-
tor und die jeweilige Region ermitteln (ggf. nur in Landesprache vorhanden) 

- Mitarbeiter in das Tarifsystem eingruppieren (Qualifikation, Betriebszugehörigkeit etc.)  

- Entgeltpaket mit dem deutschen Entgeltpaket bei M abgleichen 

- ggf. Entgelt nach oben anpassen plus Anpassung der Gehaltsabrechnung (selten für DE) 

▪ Entgeltvergleich für Kontrollen im Gastland dokumentieren, ggf. übersetzen, und dem Mitarbeiter 
mitgeben. 

                                                

1 Bei der unverändert laufenden Revision der VO (EG) Nr. 883/2004 fordert das EU-Parlament zusätzliche Verschärfungen! 



 

A1-Bescheinigung bei Entsendungen – FAQ 
 
 

1 

Was ist eine A1-Bescheinigung? Und wozu brauche ich sie überhaupt? 

Die A1-Bescheinigung dient als Nachweis gegenüber dem ausländischen Ver-
sicherungsträger, dass ein Sozialversicherungsschutz für den Mitarbeiter in 
einem anderen Mitgliedstaat, in der Regel im Heimatland, z. B. in Deutschland, 
fortbesteht und im Ausland keine Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. 
Der Versicherungsschutz setzt nicht die Vorlage der Bescheinigung voraus. 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist der Arbeitnehmer versi-
cherungspflichtig und damit geschützt. 

2 

Für welche Staaten gelten die A1-Bescheinigungen überhaupt? 

Die A1-Bescheinigung gibt es für Entsendungen in einen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union (EU), in einen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), in die Schweiz oder das Vereinigte Königreich / Nordirland.  

3 

Wer hat sich das mit der A1 denn wieder ausgedacht? Wo kommt das so 
plötzlich her?  

Basierend auf den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 besteht be-
reits seit dem 01.05.2010 eine Pflicht zur Beantragung der A1-Bescheinigung 
für jeden Mitgliedstaat der EU, des EWR, die Schweiz (und weiterhin das Ver-
einigte Königreich / Nordirland), sofern dort einer Beschäftigung nachgegan-
gen wird. 

4 

Wie verhält es sich mit sog. Drittstaaten wie Israel, Korea, Japan und Kanada? 
Muss bei Entsendungen in diese Länder ebenfalls eine A1-Bescheinigung be-
antragt werden? 

Bei Entsendungen in Länder, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungs-
abkommen abgeschlossen hat, können ebenfalls weiterhin die deutschen 
Rechtsvorschriften gelten. Hierzu gibt es länderspezifische Fragebögen und 
Formulare bei der DVKA, für Kanada z. B. den Vordruck CAN 1. Bei Entsen-
dungen in Länder ohne Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland gibt 
es die Möglichkeit die Ausstrahlung § 4 SGB IV durch die zuständige Einzugs-
stelle bescheinigen zu lassen, dies ist jedoch keine Pflicht. 

5 

Handelt es sich bei einer Geschäftsreise / Dienstreise um eine Entsendung? 

Ja. Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn handelt es sich bei allen Personal-
einsätzen im Ausland um eine Entsendung. Die Dauer oder Art eines Perso-
naleinsatzes ist grundsätzlich kein Unterscheidungsmerkmal für eine Entsen-
dung oder Geschäftsreise/Dienstreise. 

  

https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung/entsendung_ins_ausland.html?country=Australien
https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung/entsendung_ins_ausland.html?country=Australien
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/tools/downloads/universell/antrag-entsendung-eines-arbeitnehmers-ins-ausland-drucken.pdf


 

6 

Wann sollte ich als Arbeitgeber die A1-Bescheinigung beantragen? 

Grundsätzlich sollte der Antrag so früh wie möglich gestellt werden, da die 
Bescheinigung vom Mitarbeiter in der Regel bereits zu Beginn des Auslands-
aufenthalts mitgeführt werden sollte. Es reicht jedoch aus, wenn der Arbeit-
nehmer den Antrag mitführt. Die Bescheinigung kann nachgereicht werden. 

7 

Muss ich für jedes Land einen länderspezifischen A1-Antrag (z. B. für Frank-
reich) verwenden oder kann ich sämtliche Entsendungen von D nach EU/EWR 
bzw. in die Schweiz mit dem gleichen Formular beantragen? 

Für die Beantragung der Bescheinigung gibt es nur einen einheitlichen, euro-
paweit abgestimmten A1-Vordruck. 

8 

An wen übermittele ich als Arbeitgeber den Antrag auf Ausstellung einer A1-
Bescheinigung? 

Der Antrag ist grundsätzlich an den zuständigen SV-Träger zu richten. Die Zu-
ständigkeit hängt davon ab, ob der Mitarbeiter gesetzlich versichert ist oder 
nicht. Im ersten Fall geht der Antrag an die gesetzliche Krankenkasse des Mit-
arbeiters. Ist der Mitarbeiter privat krankenversichert, geht der Antrag an den 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV Bund, Knappschaft Bahn-
See oder den zuständigen Regionalträger der DRV). Mitglieder in einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung richten den Antrag an die Arbeitsge-
meinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV). 

9 

Wechselt die Zuständigkeit für den Antrag auf Ausstellung einer A1-Beschei-
nigung bei unterschiedlichen Formen der gesetzlichen Versicherung?  

Nein! Auch hier ist die gesetzliche Krankenkasse grundsätzlich zuständig. 
Das gilt unabhängig davon, ob eine Pflichtversicherung, eine freiwillige Versi-
cherung oder eine Familienversicherung besteht. 

10 

Welche Konsequenzen hat es für mich als Arbeitgeber überhaupt, wenn ich 
den Antrag auf eine A1-Bescheinigung für meinen Mitarbeiter nicht stelle? 

Bei einer Kontrolle im Ausland kann es passieren, dass der Einsatz des Mitar-
beiters als nicht versicherte Tätigkeit und somit als Schwarzarbeit angesehen 
und entsprechend sanktioniert wird. Unter Umständen kann es dazu führen, 
dass der Mitarbeiter sofort die Arbeit niederlegen muss oder den Zutritt zum 
Betriebsgelände erst gar nicht erhält.  

11 

Wie lange dauert es, bis ich als Arbeitgeber die A1-Bescheinigung nach der 
Antragsstellung zur Verfügung habe?  

Krankenkassen und Rentenversicherungsträger haben per Gesetz drei Ar-
beitstage Zeit, die elektronisch beantragte Bescheinigung an den Arbeitgeber 
zu übermitteln – vorausgesetzt sie haben festgestellt, dass die deutschen 
Rechtsvorschriften gelten. 



 

12 

Kann der GKV- Träger / Rentenversicherungsträger in Regress genommen 
werden, wenn das Ausstellen der A1-Bescheinigung zu lange dauert und da-
her bei Reiseantritt nicht vorlag? 

Nein, einen Regressanspruch gibt es nicht. Es wird vorausgesetzt, dass der 
Arbeitgeber sich zeitlich gut organisiert. Zudem gibt es beim elektronischen 
Antragsverfahren inzwischen auch eine automatisch erstellte Antragsbetäti-
gung, die als Nachweis gegenüber ausländischen Stellen dient. 

13 

Kann man eine fehlende A1-Bescheinigung eigentlich auch rückwirkend be-
antragen? 

Ja. Die A1-Bescheinigung kann auch rückwirkend beantragt werden, wenn 
eine Beantragung im Voraus zeitlich nicht mehr möglich war. Oftmals gibt es 
jedoch praktische Probleme an den Grenzen oder bei Kontrollen vor Ort, 
wenn sie fehlt und zum Nachweis der Sozialversicherung nicht vorgelegt wer-
den kann. 

14 

Muss ich die A1-Bescheinigung auch dann beantragen, wenn sich der Mitar-
beiter nur einen Tag im EU-Ausland aufhält, z. B. bei einer kurzen Dienst-
reise? 

Ja. Es handelt sich auch bei stundenweisen Grenzübertritten für den Arbeit-
geber, um eine Entsendung im Sinne des Sozialversicherungsrechts. 

15 

Muss für jede Dienstreise eine neue, gesonderte A1-Bescheinigung beantragt 
werden, oder reicht diese einmalig für den Zeitraum von 2 Jahren? 

Es ist nicht möglich eine A1-Bescheinigung auf Vorrat zu beantragen. Für 
jede Entsendung/jeden Grenzübertritt wird eine neue A1-Bescheinigung benö-
tigt. Reist eine Person allerdings regelmäßig in einen bestimmten anderen 
Mitgliedstaat, sind die Voraussetzungen einer sog. Mehrstaatenbeschäftigung 
zu prüfen und ggf. ein entsprechender Antrag bei der DVKA zu stellen. 

16 

Kann eine A1-Bescheinigung auch für mehrere Länder ausgestellt werden? 

Nein, die A1-Bescheinigung bezieht sich immer auf ein konkretes Entsende-
land. Eine pauschale A1-Bescheinigung, die etwa für sämtliche Mitgliedstaa-
ten gilt, kann nicht ausgestellt werden. Sind Mitarbeiter gewöhnlich in mehre-
ren Mitgliedsstaaten tätig, sind die Voraussetzungen einer sog. Mehrstaaten-
beschäftigung zu prüfen und ggf. ein entsprechender Antrag bei der DVKA zu 
stellen. Diese kann die A1 dann für einen längeren Zeitraum ausstellen (i. d. R. 
zunächst für 3-5 Jahre, sog. Dauerbescheinigung). 

  



 

17 

Ich habe einen kleinen Speditionsbetrieb. Brauchen meine LKW-Fahrer für die 
Durchreise im EU-Ausland eine A1-Bescheinigung? 

Ja, denn die Fahrzeit ist eine Beschäftigung – insofern gilt auch hier das Prin-
zip, dass im Beschäftigungsland die Sozialversicherung nachgewiesen wer-
den muss. Insbesondere in Frankreich und Österreich muss aufgrund gelten-
der Gesetze immer eine A1-Bescheinigung mitgeführt werden. 

18 

Muss ein gesonderter A1-Antrag gestellt werden, wenn ein EU-Land ohne 
Stop und ohne Tanken durchfahren wird, z. B. die Schweiz, um nach Italien zu 
gelangen und dort den Auftrag zu erbringen (sog. Transitland)? 

Wohl nein, die bloße Durchfahrt bedarf keiner A1-Bescheinigung. Entschei-
dend ist, ob die berufliche Tätigkeit bei Durchreisen durch Transitländer tat-
sächlich ausgeübt wird. Ist dies nicht der Fall, wird keine A1-Bescheinigung 
für den betreffenden Staat benötigt. Handelt es sich hingegen bei der Fahrt 
um die Ausübung der Tätigkeit beispielsweise als LKW-Fahrer, bedarf es aber 
der A1-Bescheinigung. Dienstliche Telefongespräche oder E-Mails während 
des Transits sind marginal und bleiben außer Betracht. 

19 

Mein Mitarbeiter ist häufig im gleichen EU-Zielland tätig. Muss ich immer eine 
neue A1-Bescheinigung für den Mitarbeiter beantragen? 

Ja, wenn Mitarbeiter nur sporadisch im Ausland tätig sind, muss immer ein 
neuer Antrag für den jeweiligen Zeitraum gestellt werden. Die A1-Bescheini-
gung kann für Einsätze von bis zu 24 Monaten ausgestellt werden. Die vo-
raussichtliche Dauer des Einsatzes wird im Antrag angegeben. 

20 

Die Krankenkassen stellen die A1-Bescheinigung grundsätzlich nur auf 
Deutsch aus. Muss die A1-Bescheinigung nicht in der Sprache des Ziellandes 
vorliegen?  

Nein, die deutsche Fassung ist ausreichend! Das Formular A1 ist europäisch 
abgestimmt und in jeder Sprache identisch. Bei einer Prüfung vor Ort wird die 
deutsche A1-Bescheinigung einfach mit dem Leer-Formular in Landessprache 
abgeglichen. So können die Einträge problemlos zugeordnet werden. 

21 

Wie ist es mit einem freiwillig versicherten/ nicht sozialversicherungspflichti-
gen Geschäftsführer? 

Auch dieser Bedarf eines Nachweises in Form einer A1-Bescheinigung. Auch 
der Antrag für selbständig Beschäftigte erfolgt inzwischen elektronisch. 

22 

Ein Mitarbeiter arbeitet zwischen zwei Entsendungen wieder in Deutschland. 
Ist es zulässig sich aus praktischen Gründen eine durchgängige Bescheini-
gung ausstellen zu lassen? Oder führt dies zu Problemen? 

Ggf. kann es zu Problemen mit der Unfallversicherung kommen, da diese an-
hand der Bescheinigung davon ausgeht, dass der Mitarbeiter im Ausland ver-
weilt und dort tätig ist. 



 

23 

Kann eine A1-Bescheinigung nach Ablauf der 24 Monate verlängert werden? 

Nein, das ist nicht möglich. Damit auch nach Ablauf der 24 Monate für Entsen-
dungen in die EU, den EWR und in die Schweiz weiterhin die deutschen 
Rechtsvorschriften gelten, kann unter bestimmten Umständen eine Ausnah-
mevereinbarung mit der jeweils zuständigen Stelle im Ausland vereinbart wer-
den. Im Hinblick auf das Vereinigte Königreich ist das nicht mehr vorgesehen. 

24 

Ist es ausreichend, wenn die Mitarbeiter die A1-Bescheinigung auf dem Mobil-
gerät dabei haben oder müssen sie einen Ausdruck mit sich führen? 

Grundsätzlich reicht es aus! Es gibt jedoch auch Einzelfälle, wo bei vor Ort 
Kontrollen das digitale Dokument nicht anerkannt wurde. Hier empfiehlt es 
sich, die A1-Bescheinigung an den Mitarbeiter per E-Mail zu senden, damit 
dieser die Bescheinigung ausdrucken kann. 

25 

Dienstreisen ins Ausland erfolgen oftmals sehr kurzfristig. Die Personalabtei-
lung erfährt meist erst im Nachhinein davon. Ist der Mitarbeiter im Schadens-
fall trotzdem versichert, auch wenn keine A1-Bescheinigung beantragt und 
ausgefüllt worden ist? 

Ja. Die A1-Bescheinigung selbst begründet keinen Sozialversicherungs-
schutz. Sie dient lediglich als Nachweis. Grundsätzlich bestehen auch wäh-
rend der Entsendung die gesetzlichen Leistungsansprüche gegen den jeweili-
gen Sozialversicherungsträger unverändert weiter.  

26 

Wenn sich wegen Verzögerungen der Ein- oder Ausreisetermin oder beide 
verschieben, muss dann in jedem Fall der Antrag auf die A1-Bescheinigung 
storniert und neu gestellt werden? Oder reicht ein Änderungsantrag? 

Jede Änderung muss zwingend mit einem neuen Antrag angezeigt werden. 
Hier ist also in jedem Fall ein neuer Antrag zu stellen. Dies gilt insbesondere 
bei Unterbrechung der Entsendung von mehr als zwei Monaten und/oder bei 
Gefahr der Überschreitung der Entsendehöchstdauer. 

27 

Wenn auf einem Flughafen eines EU-Landes ein Umstieg zur Weiterreise in 
ein anderes (nicht EU-)Land erfolgt, muss dann für das Transitland auch ein 
Antrag gestellt werden? 

Nein. Beim Transit in einem EU-Land handelt es sich zwar „um im Auftrag des 
Arbeitgebers geleistete Arbeitszeit“. Dieser ist jedoch bei der Entsendung in 
Staaten, die nicht unmittelbare Nachbarstaaten sind, unvermeidbar. Nach 
Rechtsauffassung der DVKA sieht der europäische Gesetzgeber für diesen 
Sachverhalt keine gesonderte (Transit) A1-Bescheinigung vor. 

  



 

28 

Mein Unternehmen liegt in der Grenzregion. Ich will meinen Azubi zum Tan-
ken ins Nachbarland schicken, weil dort das Benzin erheblich günstiger ist. 
Muss ich dafür eine A1-Bescheinigung beantragen? 

Im Prinzip, ja. Auch sehr kurze Grenzübertritte sind eine Tätigkeit für den Ar-
beitgeber im Ausland und sozialversicherungsrechtlich eine Entsendung. 

29 

Wo muss ich als Arbeitgeber die A1-Bescheinigungen aufbewahren? Wer er-
hält sie überhaupt bei mir im Unternehmen? 

Das Original der Bescheinigung erhält der Mitarbeiter. Er muss diese während 
seiner Auslandstätigkeit stets bei sich tragen. Eine Kopie sollte in die Perso-
nalakte des entsandten Mitarbeiters genommen werden. Es empfiehlt sich zu-
dem dem Unternehmen im Zielland eine Kopie zu senden. 

30 

Gibt es eine (Mindest-)Aufbewahrungsfrist für die A1-Bescheinigungen bzw. 
ist es ausreichend die A1-Bescheinigungen digital abzulegen? 

Grundsätzlich dürfen Dokumente nicht länger aufbewahrt werden, als sie be-
nötigt werden. Bei der A1-Bescheinigung bedeutet das also, bis zur nächsten 
Betriebsprüfung. Eine digitale Aufbewahrung reicht grundsätzlich aus, da die 
Aufbewahrung des Originals nur in den Fällen notwendig ist, wo gesetzlich 
die Schriftform gefordert ist (bspw. bei befristeten Arbeitsverträgen). 

31 

Kann ich den Antrag auf Ausstellung einer A1-Bescheinigung im Papierver-
fahren z. B. per Fax stellen? 

Nein. Seit dem 01.01.2019 sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Antrag auf 
die A1-Bescheinigung elektronisch zu stellen. Die Nutzung des Papier-verfah-
rens ist nur noch in Ausnahmefällen möglich, z. B. bei Entsendung von Dritt-
staatsangehörigen nach Dänemark. 

32 

Muss die A1-Bescheinigung zwingend vom Arbeitgeber beantragt werden?  
Oder kann ich diese Aufgabe dem Mitarbeiter übertragen? 

Seit dem 01.01.2019 ist das elektronische Verfahren über ein systemgeprüftes 
Entgeltabrechnungsprogramm bzw. das „sv-net“ zwingend vorgeschrieben. 
Eine individuelle Beantragung ist somit in der Regel nicht mehr möglich, da 
der Antrag aus dem Abrechnungsprogramm zu verschicken ist, auf die die 
einzelnen Mitarbeiter regelmäßig keinen Zugriff haben. 

33 

Wie läuft das elektronische A1-Antragsverfahren genau ab? 

Der Arbeitgeber beantragt über ein zertifiziertes Entgeltprogramm oder eine 
Ausfüllhilfe wie „sv.net“ die A1-Bescheinigung. Der zuständige Träger prüft 
dann, ob die A1 ausgestellt werden kann. In diesem Fall enthält die ebenfalls 
elektronische Rückmeldung die A1-Bescheinigung. Der Ausdruck ist dann die 
Original-A1-Bescheinigung! 



 

34 

Seit dem 01.01.2019 ist die A1-Bescheinigung ja zwingend elektronisch zu be-
antragen. Reicht die Bestätigung des Antragseingangs als Nachweis aus? 

In der Praxis wird oft auch der Antrag bzw. die automatische Antragsbestäti-
gung als Nachweis akzeptiert, insbesondere in eiligen Fällen. Allerdings sagt 
der reine Antrag ja noch nichts über die spätere, positive Bescheinigung aus, 
so dass die endgültige A1-Bescheinigung von den Behörden vor Ort nachge-
fordert werden kann. 

35 

Wir arbeiten mit einem externen Entgeltabrechnungs-Anbieter zusammen, wie 
läuft hier die elektronische Beantragung ab? 

Das muss individuell mit dem Anbieter abgeklärt, und ggf. in der Zwischenzeit 
auf die maschinelle Ausfüllhilfe der Informationstechnischen Servicestelle der 
gesetzlichen Krankenversicherung GmbH (ITSG), das sog. „sv-net“, zurück-
gegriffen werden. 

36 

Gilt das elektronische Verfahren auch für die Beantragung einer Ausnahme-
vereinbarung nach Artikel 16 der VO (EG) 883/2004? 

Ja, das elektronische Antragsverfahren gilt auch in den Fällen, in denen eine 
Ausnahmevereinbarung gelten soll.  

Beachte: Der Mitarbeiter muss in diesem Fall zusätzlich eine schriftliche Er-
klärung an die DVKA senden, in der er bestätigt, dass eine solche Vereinba-
rung in seinem Interesse liegt. Auf die zusätzliche Zusendung kann verzichtet 
werden, wenn der Arbeitgeber in seinem elektronischen Antrag bereits angibt, 
dass ihm diese Erklärung vorliegt und er diese zu seinen Entgeltunterlagen 
nimmt. 

37 

Was unterscheidet die A1-Bescheinigung von der Bescheinigung E101? 

Die Bescheinigung E101 ist der Vorgänger der A1-Bescheinigung auf Grund-
lage der Vorgänger-Verordnung. Sie wird heute – wenn überhaupt – nur noch 
für Entsendungen von Drittstaatsangehörigen z. B. in das Vereinigte König-
reich ausgestellt, da für diese Fälle nach den Handels- und Kooperationsab-
kommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich die bisherigen 
Formulare unverändert weiter genutzt werden können, bis ein neues Formular 
zwischen den Verhandlungsparteien abgestimmt worden ist. Allerdings kann 
auch hier aus pragmatischen Gründen aktuell oft ein A1-Antrag gestellt wer-
den. 
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

• Vorübergehende (oder teilweise) Tätigkeit von 

AN in Belgien, die bei einem nicht belgischen  

Arbeitgeber beschäftigt sind und grundsätzlich 

nicht der belgischen Sozialversicherungspflicht 

unterliegen 

• Vorübergehende (oder teilweise) Tätigkeit als 

Selbstständiger in drei Risikosektoren (Bau-,  

Reinigungs- und Fleischgewerbe) 

Meldeportal Limosa 

Zeitpunkt der Meldung vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender AG oder bevollmächtigte Dritte  

Inhalt der Meldung 

Im Limosa-Portal werden die folgenden Angaben 

benötigt: 

• Tätigkeitsort (bis fünf Beschäftigungsorte pro 

Meldung) 

• Identifikationsdaten des Arbeitnehmers  

(bis zehn AN pro Meldung) 

• Identifikationsdaten des belgischen Kunden  

(bis zehn belgische Kunden pro Meldung) 

• Vorgesehenes Anfangs- und Enddatum  

(max. 24 Monate pro Meldung) 

• Arbeitsstundenplan 

• Identifikationsangaben des AG 

• Identifikations- und Kontaktdaten des Ansprech-

partners  

• Bei Zeitarbeit: Zulassungsnummer des ausländi-

schen Zeitarbeitsbüros 

• Art der Dienstleistung (siehe Branchenliste) 

Info: Welche Daten müssen Sie angeben? 

 

https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/wie_melden.htm#01
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/wie_melden.htm#01
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/de/risikosektor.html#baugewerbe
https://www.limosa.be/
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/liaison-officer.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/liaison-officer.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/beginnen.htm
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Besonderheiten 

Hinweis: Sobald der ausländische AG die Meldung 

vorgenommen hat, erhält er eine Empfangsbeschei-

nigung, sog. „Meldebescheinigung Limosa-1“. 

Diese muss dem belgischen Kunden/Auftraggeber 

vor Beginn der Tätigkeit vorgelegt und von diesem 

geprüft werden. Ein etwaiges Versäumen muss der 

Kunde den belgischen Behörden melden. 

Ausnahmen von der Meldepflicht 

• Versammlungen in kleinen Kreis (z. B. Strategie-

gespräche, Vertragsverhandlungen mit Kunden, 

Beurteilungsgespräche, Besprechungen, Evalu-

ierungsgespräche, Fortbildungen; ≤ 60 Tage/ 

Jahr, ≤ 20 zusammenhängende Kalendertage) 

• Erstmontage/-installation von Gütern (nur quali-

fizierte/spezialisierte Arbeitnehmer des Unter-

nehmens, das die Güter liefert; ≤ 8 Tage)  

→ Achtung: gilt nicht für den Bausektor!  

• dringende Reparatur-/Wartungsarbeiten an Ma-

schinen/Geräten durch spezialisierte Techniker 

(nur bei vorheriger Lieferung der Maschinen/ 

Geräte; ≤ 5 Tage/Monat) 

• internationaler Personen- und Gütertransport 

→ Achtung: gilt nicht für Kabotage-Fahrten! 

• selbstständige Geschäftsleute, selbstständige 

Geschäftsführer und Bevollmächtigte von Ge-

sellschaften (z. B. Teilnahme von Betriebsratssit-

zungen oder Hauptversammlungen von Gesell-

schaften (≤ 5 Tage/Monat) 

• Wissenschaftler/Forscher (Universitäten/wissen-

schaftlicher Einrichtungen; Teilnahme an wis-

senschaftlichen Programmen; ≤ 3 Monate/Kalen-

derjahr) 

• AN internationaler Einrichtungen öffentlichen 

Rechts mit Niederlassung in Belgien 

• Personal ausländischer Behörden 

• Wissenschaftliche Kongresse  

• Sportler zur Teilnahme an internationalen Wett-

kämpfen (für deren Dauer, ≤ 3 Monate/ Kalen-

derjahr) 

• Künstler (inkl. Begleiter; ≤ 21 Tage/Quartal) 

• Diplomaten 

Informationen zu den Ausnahmen  

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
Nein 

https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/documents/pdf/certificate_D.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/documents/pdf/certificate_D.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/vrijgesteld.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/liaison-officer.htm
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Möglichkeit der  

Nachmeldung 

Inkrafttreten der  

Meldepflicht 

Falls der Auftrag länger dauert als ursprünglich ge-

meldet, muss eine neue Meldung vor Ablauf der 

aktuellen Meldung erfolgen.  

Mitzuführende Dokumente 

Es sind u. a. folgende Dokumente für Kontrollen 

vorzuhalten: 

• Limosa-Meldung (Formular L-1) 

• SV-Nachweis (A1-Bescheinigung) 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt  

Sanktionen 

• Das Sozialstrafgesetzbuch sanktioniert grund-

sätzlich einheitlich Verstöße gegen Sozial- und 

Arbeitsrechtsgesetze. Es drohen verwaltungs-  

oder strafrechtliche Sanktionen sowohl für den 

ausländischen AG (seinen Angestellten bzw. Be-

vollmächtigten), als auch für das aufnehmende 

Unternehmen bzw. den Kunden, wenn er es ver-

säumt, das Fehlen der Meldebescheinigung der 

Behörde zu melden.  

• Abhängig vom konkreten Verstoß und von der 

Anzahl der betroffenen AN liegen die Strafen 

zwischen 200 bis 48.000 EUR pro Verstoß bzw. 

sechs Monaten Freiheitsstrafe. 

Rechtsgrundlage/Quelle/ 

Weitere Informationen 

- LIMOSA Contact-Center  

  Postfach 224, 1050 Brüssel, Belgien  

  Tel.:+32 278 851 57 (Mo.-Fr. 7-20 Uhr) 

  Fax: +32 278 851 58 

  E-Mail limosa@eranova.fgov.be 

- FAQs des Meldeportals und Rechtsgrundlagen  

- Muster Meldungsnachweis Limosa (Dokument L1) 

- Merkblatt „Bau- und Montagearbeiten in Belgien“ 

der AHK debelux  

 

  

https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/geldigheidsduur.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/geldigheidsduur.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/geen_melding.htm
https://www.socialsecurity.be/site_de/employer/applics/meldingsplicht/geen_melding.htm
mailto:limosa@eranova.fgov.be
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/de/limosa.html
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/de/documents/certificate_D.pdf
https://debelux.ahk.de/fileadmin/AHK_Debelux/Recht/Merkblatt_Belgien.pdf
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

• Informationen zu Arbeitsbedingungen und nationalen 

Regelungen, insbesondere zu den seit 30.07.2020 ein-

zuhaltenden Arbeitsbedingungen bei Langzeitentsen-

dungen 

• FAQs und weiterführende Links zu arbeitsrechtlichen 

Verpflichtungen über das Limosa-Portal   

Offizielle nationale Website 

• Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

der FÖD Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertie-

rung 

• Verbindungsbüro und erste Anlaufstelle für entsen-

dende AG:  

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction 

générale Relations individuelles du travail 

Rue Ernest Blerot, 1 

1070 BRUXELLES  

Tel: +32(0) 2 233 48 22 

E-Mail: rit@emploi.belgique.be  

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

• Zuständig für die Mitteilung ist der FÖD Beschäftigung, 

Arbeit und Soziale Konzertierung 

• Die begründete Mitteilung ist vor dem Ende des zwölf-

ten Beschäftigungsmonats des entsandten AN zu über-

mitteln. Nicht fristgemäße Mitteilungen sind ungültig. 

• Sofern der entsendende AG bereits eine Limosa-Mel-

dung für die Entsendung vorgenommen hat, erfolgt die 

begründete Mitteilung über diesen Online-Antrag; war 

der AG von der Limosa-Meldung befreit muss die Mit-

teilung an diese E-Mail-Adresse übermittelt werden: 
SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be 

• Informationen zur Verlängerungsmöglichkeit und zu 

Anforderungen an die begründete Mitteilung 

Weitere Informationen -  

 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/international/detachement/conditions-de-travail-respecter-en-cas-de-detachement-en-belgique
https://emploi.belgique.be/fr/themes/international/detachement/conditions-de-travail-respecter-en-cas-de-detachement-en-belgique
https://emploi.belgique.be/fr/themes/international/detachement/conditions-de-travail-respecter-en-cas-de-detachement-en-10
https://emploi.belgique.be/fr/themes/international/detachement/conditions-de-travail-respecter-en-cas-de-detachement-en-10
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/de/erster-besuch.html
https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium
mailto:rit@emploi.belgique.be
https://notification-detachement.belgique.be/posting/
mailto:SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be
https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium/motivated
https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium/motivated
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

• In Belgien gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die 

geltenden Mindestlöhne werden durch sektorale Tarif-

verträge festgelegt. Diese Tarifverträge werden in der 

Regel durch königlichen Erlass für verbindlich erklärt.  

• Übersicht zu den nationalen Vergütungsvorschriften 

und Branchentarifverträgen mit darin festgelegten Min-

destlöhnen und Datenbank der tarifvertraglichen Min-

destlohnsätze 

• Kurzübersichten zu Tarifverträgen für den „Metall-, Ma-

schinen- und Elektrobau“, für „Elektriker“ (Installation 

und Verteilung) sowie für die „Metallverarbeitende In-

dustrie“ 

• Ist für eine Branche kein tariflicher Mindestlohn festge-

legt, gilt ein garantierter monatlicher durchschnittlicher 

Mindestlohn als absolute Mindestvergütung.  

• Informationen über die anzuwendenden Entgeltbestim-

mungen können bei der belgischen Arbeitsinspektion 

unter dieser E-Mail-Adresse angefordert werden: 

SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be 

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium/remuneration
https://emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-paritaire
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/International/Limosa%20fiches%20EN/Limosafiche%20PC%20111%20EN.pdf
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/International/Limosa%20fiches%20EN/Limosafiche%20PC%20111%20EN.pdf
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/International/Limosa%20fiches%20EN/Limosafiche%20PSC%20149.01%20EN.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Internationaal/Limosafiches/Limosafiche%20PC%20209%20NL.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Internationaal/Limosafiches/Limosafiche%20PC%20209%20NL.pdf
mailto:SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be
https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions-be-respected-case-posting-belgium/remuneration
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal GLI Agency 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn  

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Nachstehende Unterlagen sind einzureichen:  

• Antrag (Formblatt) 

• Kopie des Personalausweises/ Reisepasses 

• Kopie des Arbeitsvertrages und Adressnachweis  

(z. B. Mietvertrag) 

• Zahlungsbeleg. 

Besonderheiten 

Der Leistungsempfänger vor Ort, der die Leistungen des 

Dienstleistungserbringers in Anspruch nimmt, muss 

gegenüber der bulgarischen Arbeitsagentur die Einhaltung 

der nationalen Bestimmungen und Arbeitsbedingungen 

erklären. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners  

im Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

https://postedworkers.gli.government.bg/en/
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Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorgelegt 

werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Bulgarien  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge  

(A1-Bescheinigung) sowie 

• Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/ 

Stundenzettel und Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 
Je nach konkretem Verstoß variieren die Strafen von 1.500 

bis 20.000 BGN pro Verstoß. 

Rechtsgrundlage / Quelle/ 

Weitere Informationen 

- Bulgarische Agentur für Arbeit (nur auf Bulgarisch 

verfügbar) 

- Informationen der Allgemeinen Aufsichtsbehörde  

- Meldeportal  

 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 
- Übersicht der anwendbaren Rechtsgrundlagen 

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos für 

entsandte AN 

Besonderheiten -  

https://www.az.government.bg/
https://www.gli.government.bg/en
https://postedworkers.gli.government.bg/en/
https://postedworkers.gli.government.bg/en/14/laws/
https://postedworkers.gli.government.bg/en/
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Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Am 22.01.2021 hat das Parlament eine Änderung der 

Verordnung über die Bedingungen und Verfahren für die 

Entsendung und Abordnung von AN im Rahmen der 

Erbringung von Dienstleistungen zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2018/957 verabschiedet. 

Arbeitgeber können nun eine Mitteilung abgeben, um die 

Entsendungsfrist unter den gleichen Arbeitsbedingungen 

von zwölf auf 18 Monate zu verlängern. Die 

Benachrichtigung muss vor dem letzten Tag des 

12. Monats an die Arbeitsaufsichtsbehörde gesendet 

werden. Der Arbeitgeber muss die Gründe für die 

Verlängerung angeben (z. B. Ausweitung der 

Leistungserbringung, Notwendigkeit der Durchführung 

zusätzlicher Tätigkeiten). 

Weitere Informationen -  

 

 

 

Entgelt 

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Übersicht zu den nationalen Vergütungsvorschriften  

- Bulgarien hat einen gesetzlichen Mindestlohn. Dieser 

beträgt seit dem 01.04.2022 monatlich 710 BGN und der 

Mindeststundenlohn liegt bei 4,29 BGN. Die Höhe des 

Mindestlohns wird in der Regel für einen vollen 

Arbeitsmonat festgelegt. Die Arbeitszeit in einer 5-Tage-

Arbeitswoche soll dabei 8 Stunden täglich betragen. 

- Informationen zur grundsätzlichen Struktur des 

Bruttomonatsentgelts in Bulgarien finden Sie hier. 

- Sonderregister der allgemeinverbindlichen Tarifverträge  

(nur auf Bulgarisch) 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

 

https://postedworkers.gli.government.bg/en/single-page/66/ordinance-on-the-conditions-and-procedure-for-sending-to-business-trips-workers-and-employees-within-the-frames-of-provision-of-services/
https://postedworkers.gli.government.bg/en/single-page/66/ordinance-on-the-conditions-and-procedure-for-sending-to-business-trips-workers-and-employees-within-the-frames-of-provision-of-services/
https://postedworkers.gli.government.bg/en/single-page/66/ordinance-on-the-conditions-and-procedure-for-sending-to-business-trips-workers-and-employees-within-the-frames-of-provision-of-services/
https://www.gli.government.bg/en/node/4328
https://postedworkers.gli.government.bg/en/19/minimum-wage/
https://postedworkers.gli.government.bg/en/69/gross-salary/
https://www.gli.government.bg/en/node/4392
https://postedworkers.gli.government.bg/en/10/remuneration/
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Meldepflichten (Stand:Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Ausländische Dienstleister (entsandte AN und 

Selbstständige) 

Eine Entsendung von AN liegt vor, wenn: 

1. das Unternehmen auf eigene Kosten und unter eigener 

Leitung einen Mitarbeiter zur Ausführung einer 

Dienstleistung für einen Empfänger dieser 

Dienstleistung nach Dänemark entsendet; 

2. das Unternehmen einen Mitarbeiter an eine 

Niederlassung, an ein zum selben Konzern gehörendes 

Unternehmen oder an ein in ähnlicher Weise mit dem 

entsendenden Unternehmen verbundenes 

Unternehmen entsendet; 

3. das Unternehmen in seiner Eigenschaft als 

Zeitarbeitsunternehmen oder als ein Unternehmen, das 

in anderer Weise Mitarbeiter zur Verfügung stellt, einen 

Mitarbeiter an ein Entleihunternehmen entsendet. 

Bedingung ist ebenfalls, dass zwischen dem Mitarbeiter 

und dem Entsendeunternehmen oder einem anderen 

Unternehmen, das den Mitarbeiter dem 

Entsendeunternehmen zur Verfügung gestellt hat, ein 

Beschäftigungsverhältnis besteht.  

Es gibt keine obere oder untere zeitliche Grenze für die 

Dauer der Entsendung, damit diese als Entsendung 

betrachtet wird. 

Meldeportal 

RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere) 

Es gibt eine Kurzanleitung mit FAQ zum Thema Meldung. 

Benutzeranleitung für Anmelder  

Zeitpunkt der Meldung 

spätestens mit Beginn der Arbeit in Dänemark 

Änderungen einer bereits erfassten Dienstleistung müssen 

spätestens am nächstfolgenden Werktag im RUT 

angemeldet werden. 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_Fr_auslndische_Dienstleister_RUT
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_Fr_auslndische_Dienstleister_RUT/register-fur-auslandische-dienstleister-rut-kurzanleitung/
https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/1kULxtWRFphFpbJQ9yW691/15f839cd469f5d3c345558dba2e933aa/benutzeranleitung_fur_anmelder.pdf
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Antragsteller 

Arbeitgeber bzw. Selbständiger (Der Auftraggeber muss 

das dänische Gewerbeaufsichtsamt Arbejdstilsynet 

unterrichten, falls er nicht spätestens drei Tage nach 

Beginn der Arbeit einen Nachweis für die Anmeldung im 

RUT erhalten hat.) 

Inhalt der Meldung 

Betrieb mit Beschäftigten: 

• Name, Geschäftsadresse und Kontaktdaten des 

Betriebs 

• Datum für Beginn und Abschluss der Arbeiten 

• Ort der Arbeiten 

• Ansprechpartner für den Betrieb 

• Branchencode des Betriebs 

• Angaben zu den entsendeten AN und zur Dauer der 

Entsendung 

• Eventuelle Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im 

Heimatland 

• Angaben zur Sozialversicherung im Heimatland für 

die AN, für die Angaben gemeldet werden 

• CVR-Nummer des Dänischer Auftraggeber für die 

Dienstleistungen, sofern dies keine Privatperson ist. 

Der Auftraggeber ist die Person oder Firma, mit der die 

Arbeitsaufgabe vereinbart worden ist. 

Selbstständige Gewerbetreibende ohne Beschäftigte: 

• Name, Geschäftsadresse und Kontaktdaten des 

Betriebs 

• Datum für Beginn und Abschluss der Arbeiten 

• Ort der Arbeiten 

• Branchencode des Betriebs. 

Besonderheiten 

In folgenden Fällen ist die Anmeldung einer Dienstleistung 

im RUT nicht erforderlich: 

1. Teilnahme an Seminaren und Konferenzen, 

hierunter Forscher, Referenten und dergleichen, die 

eine Lehr- oder Vortragseinladung erhalten haben; 

2. Teilnahme professioneller Künstler an 

künstlerischen Einzelveranstaltungen; 

3. Teilnahme an Dienstreisen für ausländische Firmen 

oder Gesellschaften, die keine Niederlassung in 

Dänemark haben; 

4. Teilnahme von Sportlern und Trainern an größeren 

sportlichen Einzelveranstaltungen oder zum 

Probetraining bei einem dänischen Sportverein; 

5. Lieferung von Beratungsleistungen im Bereich 

Bilanzen und Buchprüfung für bis zu 8 Tage; 

6. Firmeninterne Entsendung für bis zu 8 Tage. Dies 

gilt jedoch nicht für Dienstleistungen in den 

Bereichen Baugewerbe, Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft und Gartenbau, Reinigung 
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einschließlich Fensterreinigung, sowie im Hotel- 

und Gaststättengewerbe. 

7. Kabotagefahrten (Gütertransport in Dänemark im 

Zusammenhang mit internationalem Transport); 

8. Lieferung technischer Anlagen oder Einrichtungen, 

wenn die Arbeiten nicht länger als 8 Tage dauern, 

und wenn der entsandte AN oder Selbstständige 

darauf spezialisiert oder dafür qualifiziert ist, 

technische Anlagen in Dänemark zu montieren, 

installieren, inspizieren, reparieren oder über sie zu 

informieren. 

Hinweis: Zu Punkt 8, auch „Monteursklausel“ genannt, 

müssen alle Felder ausgefüllt werden, damit die 

Dienstleistung von der Anmeldepflicht im RUT 

ausgenommen werden kann. Folgende drei Bedingungen 

müssen erfüllt sein: 

1. Bereitstellung von Dienstleistungen, die nicht 

länger als 8 Tage dauern 

2. Sie erfolgt im Zuge der Lieferung von technischen 

Anlagen oder einer technischen Installation 

3. Der AN oder das selbstständige Unternehmen 

haben den Auftrag und sind spezialisiert bzw. 

qualifiziert, technische Anlagen oder technische 

Installationen in Dänemark zu montieren, 

installieren, reparieren oder über sie zu informieren. 

Die Ausnahmebestimmungen sind für Unternehmen 

relevant, die z. B. hochtechnische Maschinen an dänische 

Industrieunternehmen liefern, und bei denen die 

Fachkenntnis und das Know-how des ausländischen 

Lieferanten notwendig dafür ist, dass der Empfänger in 

Dänemark die technische Anlage oder Installation schnell 

in Betrieb nehmen kann. 

Achtung: Die Ausnahme von der Meldepflicht wird nicht in 

Verbindung mit bspw. der Entsendung von AN bei der 

Ausführung normaler Bau-, Anlagen- und 

Handwerksarbeiten angewendet. Das gleiche gilt im 

Hinblick auf die Demontage oder den Abbau von 

gebrauchten Maschinen, technischen Anlagen oder 

Installationen, ungeachtet der Branche.  

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 

Ja. Der Ansprechpartner muss behördliche Anfragen 

beantworten können, z. B. wo die Arbeit in der 

kommenden Zeit ausgeführt wird etc. Durch die Angabe 

von Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse ist 

sicherzustellen, dass die Behörden mit dem 

Ansprechpartner in Dänemark Kontakt aufnehmen können. 
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Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

Der Ansprechpartner muss aus dem Personenkreis 

kommen, der mit der Lieferung der Dienstleistung in 

Dänemark beschäftigt ist. 

Verlässt er Dänemark für kürzere oder längere Zeit, muss 

ein anderer Ansprechpartner bestimmt und im RUT 

angemeldet werden. 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 
keine 

Mitzuführende Dokumente 
Die Anmeldebestätigung ist immer mitzuführen (neben 

der A1-Bescheinigung des heimischen SV-Trägers. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Arbeitgeberpflichten sind nicht bekannt 

Der Auftraggeber muss jedoch das dänische 

Gewerbeaufsichtsamt Arbejdstilsynet unterrichten, falls er 
nicht spätestens drei Tage nach Beginn der Arbeit einen 

Nachweis für die Anmeldung im RUT erhalten hat. Der 
Auftraggeber riskiert ein Bußgeld, wenn er dieser Pflicht 

nicht nachkommt. 

Ein Auftraggeber ist das Unternehmen oder die Person, 

mit dem oder der Sie einen Vertrag über die Lieferung 

einer Dienstleistung abgeschlossen haben.  

Sanktionen 

Bei fehlender, verspäteter, unrichtiger oder 

unzureichender Entsendeanmeldung kann das 

Gewerbeaufsichtsamt ein Bußgeld von DKK 10.000 

auferlegen. Im Wiederholungsfalle kann die Strafe auf DKK 

20.000 erhöht werden. 

Als letzte Konsequenz kann dem Unternehmen täglich ein 

Bußgeld auferlegt werden, bis die Anmeldung erfolgt ist. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- RUT-Meldeportal 

- Benutzeranleitung für Anmelder 

- https://workplacedenmark.dk/  

- Callcenter-Service für ausländische Unternehmen: 

Telefon: +45 70 12 12 88 (für Englisch bitte 9 drücken). 

- Bei Fragen kann auch das dänische Arbeitsministerium 

kontaktiert werden:  

Telefonzeiten Montag bis Donnerstag 8.30 - 16.00 Uhr, 

Freitag: 8.30 - 15.30 Uhr, 

Telefon: +45 72 20 50 00 

Mail: bm@bm.dk 

 

 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_Fr_auslndische_Dienstleister_RUT/register-fur-auslandische-dienstleister-rut-kurzanleitung/
https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/1kULxtWRFphFpbJQ9yW691/15f839cd469f5d3c345558dba2e933aa/benutzeranleitung_fur_anmelder.pdf
https://workplacedenmark.dk/
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Consolidation Act concerning the Posting of Workers  

Aus dem Entsendegesetz geht hervor, dass AN, die von 

einem ausländischen Betrieb nach Dänemark entsandt 

werden, den folgenden Gesetzen unterliegen: 

- Arbeitsschutzgesetz (EN) 

- Gesetz über die Sicherheit auf Offshore-Anlagen (EN) 

- Luftfahrtsgesetz (DK) 

- Gleichbehandlungsgesetz (EN) 

- Lohngleichheitsgesetz (DK) 

- Antidiskriminierungsgesetz (DK) 

- § 7 Angestelltengesetz (DK) 

- Gesetz über die rechtliche Stellung von 

Zeitarbeitnehmern bei Entsendung durch ein 

Zeitarbeitsunternehmen (EN) 

- Gesetz über die Umsetzung von bestimmten Teilen der 

Arbeitszeitrichtlinie (DK) 

- einige Bestimmungen im Hinblick auf den Urlaub (DK) 

Offizielle nationale Website Workplacedenmark.dk  

Besonderheiten 

Alle ausländischen Arbeitgeber, die in Dänemark mit 

ausländischen Arbeitnehmern tätig sind, sind verpflichtet 

in den dänischen Arbeitsmarkfonds einzuzahlen. Bei nur 

vorübergehend nach Dänemark entsendeten Mitarbeitern 

richtet sich die Beitragspflicht nach den Eintragungen in 

das Register für ausländische Dienstleister (RUT). Die 

Zahlung setzt sich wie folgt zusammen: 

Die Beiträge zum dänischen Arbeitsmarktfonds für 

entsandte Arbeitnehmer werden auf der Grundlage der 

Anzahl der Vollzeitbeschäftigten berechnet, die die Arbeit 

in Dänemark ausführen. Der Beitrag für 2020 beträgt 

DKK 12,00 pro Vollzeitangestelltem. 

Die Zahlungen werden meist in vierteljährliche 

Forderungen aufgesplittet. Mit Meldung über RUT kommt 

der dänische Arbeitsmarktfonds selbst direkt auf die 

ausländischen Arbeitgeber zu. Mit einem Schreiben wird 

der jeweilige Betrag pro Kopf (gemeldeter Arbeitnehmer) 

eingefordert. Infos zum Arbeitsmarktfonds 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Die Verlängerung des Befreiungszeitraums erfolgt 

dadurch, dass der Arbeitgeber spätestens an dem Tag, an 

dem der Arbeitnehmer für die Dauer von 12 Monaten 

entsendet gewesen ist, eine Änderungsmeldung/ 

Anmeldung im dänischen Register für ausländische 

Dienstleister (RUT) vornimmt. 

https://bm.dk/media/7024/consolidation-act-concerning-the-posting-of-workers-etc.pdf
http://www.workplacedenmark.dk/
https://workplacedenmark.dk/de/working-conditions/danish-labour-market-fund/
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

In Dänemark gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die 

Höhe der Löhne und Gehälter wird in erster Linie 

tarifvertraglich festgelegt. Es wird daher empfohlen, dass 

Betriebe, die AN nach Dänemark entsenden, sich für 

Informationen über Entgeltbedingungen an die 

Sozialpartner wenden (s. u. bei weiteren Informationen). 

- Infos zu Löhnen und Arbeitszeiten in Dänemark 

Offizielle nationale Website - Infos zu Löhnen und Arbeitszeiten in Dänemark 

Besonderheiten 

Die geänderte Entsende-Richtlinie ist in Dänemark nicht 

fristgerecht bis Ende Juli 2020 umgesetzt worden. Der 

entsprechende Gesetzentwurf wurde erst im Oktober 2020 

dem dänischen Parlament vorgelegt und die Änderungen 

sind am 01.01.2021 in Kraft treten. 

Besonderheiten 

hinsichtlich der 

Regelungen zur 

Entsendezulagen 

In Dänemark gelten keine allgemeinen Vorschriften über 

die Erstattung von Reise-, Verpflegungs- und 

Unterkunftskosten. In der Gesetzesvorlage wurde jedoch 

als Beispiel erwähnt, dass ein Arbeitgeber, der einen 

Angestellten nach Dänemark entsendet, verpflichtet ist, die 

Kosten im Zusammenhang mit Dienstreisen zu 

übernehmen, weil das dänische Angestelltengesetz 

[funktionærloven] in § 9 Abs. 1 den dänischen 

Angestellten dieses Recht einräume. 

Weitere Informationen 

Die dänischen Dachorganisationen halten die 

Informationen zum Inhalt der Tarifverträge einschließlich 

zentraler Themen wie Entlohnung usw. bereit. 

Für Arbeitgeber: Dänischer Arbeitgeberverband  

Hauptverband für 14 Arbeitgeberverbände des 

privatwirtschaftlichen Bereichs in den Branchen Industrie, 

Handel, Transport, Dienstleistungen und Bau. 

Telefon: +45 33 38 90 00 

Mail: da@da.dk  

 

 

https://workplacedenmark.dk/de/working-conditions/pay-and-working-hours/
https://workplacedenmark.dk/de/working-conditions/pay-and-working-hours/
https://www.da.dk/
mailto:da@da.dk
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

• Ausführung von Werk- oder Dienstleistungen durch 

AN, die von ihrem AG mit Sitz im Ausland nach 

Deutschland entsandt werden 

• Meldepflicht betrifft nur bestimmte Branchen; 

abschließende Aufzählung in § 2a SchwarzArbG und  

§ 4 AEntG 

• Hinweis: Es bestehen Meldepflichten auf Grundlage 

mehrerer Gesetze (MiLoG, AEntG, AÜG). 

Meldeportal Meldeportal-Mindestlohn 

Zeitpunkt der Meldung Vor Beginn jeder Werk-oder Dienstleistung 

Antragsteller Entsendender AG 

Inhalt der Meldung 

Angaben nach § 18 Abs. 1 AEntG: 

• Identifikationsdaten des entsandten AN 

• Ort der Beschäftigung (bei Bauleistungen die Baustelle) 

• Beginn/voraussichtliche Dauer der Entsendung 

• Branche, in die der AN entsandt wird 

• Ort in Deutschland, an dem die vorzuhaltenden 

Unterlagen/Dokumente bereitgehalten werden  

(vgl. § 19 AEntG) 

• Identifikationsdaten und Anschrift in Deutschland der 

verantwortlich Handelnden  

• Identifikationsdaten und Anschrift in Deutschland eines 

Zustellungsbevollmächtigten (soweit nicht mit 

verantwortlich Handelndem identisch)  

• Versicherung des AG mit der Erklärung, dass er die 

Mindestarbeitsbedingungen gem. MiLoG bzw. AEntG 

einhält (vgl. § 18 Abs. 2 AEntG) 

• Bei Beschäftigung in Schicht- oder Nachtarbeit oder an 

mehreren Einsatzorten am selben Tag ist zusätzlich 

eine Einsatzplanung abzugeben. 

• Inhalt der Meldung bei grenzüberschreitender AÜ nach 

Deutschland vgl. § 18 Abs. 3, 4 AEntG 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/Anmeldung/anmeldung_node.html#doc305240bodyText1
https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/__2a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__4.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/Mindestarbeitsbedingungen/Meldungen-bei-Entsendung/Anmeldung/anmeldung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/Mindestarbeitsbedingungen/Meldungen-bei-Entsendung/Anmeldung/anmeldung_node.html
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?$context=FAD92529C9ACA327DA8D
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__18.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/Abgewandelte-Meldepflichten/abgewandelte-meldepflichten_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/Anmeldung/anmeldung_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__18.html
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Besonderheiten 

• Ausnahmen von der Meldepflicht: die entsandten AN 

sind in dem Betrieb des AG im Rahmen eines 

Arbeitsverhältnisses arbeitende Ehegatten, 

eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des AG; 

ist der AG eine juristische Person oder eine 

Personengesellschaft, ist die verwandtschaftliche 

Beziehung zum vertretungsberechtigten Organ der 

juristischen Person oder einem Mitglied eines solchen 

Organs oder eines vertretungsberechtigten 

Gesellschafters der Personengesellschaft maßgeblich.  

• Im Rahmen einer grenzüberschreitenden AÜ nach 

Deutschland treten weitere Anforderungen hinzu. 

• Sofern die Meldepflicht auf Grundlage mehrerer 

Gesetze besteht, reicht eine Gesamtmeldung aus.  

• Nach erfolgreicher Meldung erhält der AG eine 

Empfangsbestätigung mit Meldungs-ID, Datum und 

Uhrzeit der Meldung. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners  

im Aufnahmestaat 

Nein 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt  

Mitzuführende 

Dokumente 

• Zur Prüfung, ob die Arbeitsbedingungen eingehalten 

werden, müssen AG nachfolgende Unterlagen in 

Deutschland und in deutscher Sprache bereithalten, 

vgl. § 19 AEntG:  

− Arbeitsvertrag  

− Arbeitszeitnachweise 

− Lohnabrechnungen 

− Nachweise über erfolgte Lohnzahlungen  

• Darüber hinaus sind auf Verlangen der Aufsichts-

behörden unverzüglich weitere Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen.  

Weitere Informationen zur Bereithaltung von Unterlagen 

Pflichten nach 

Aufenthalt 

Die vorzuhaltenden Dokumente sind z. T. bis zu zwei Jahre 

aufzubewahren (vgl. § 19 Abs. 1, 2 AEntG). 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/Mindestarbeitsbedingungen/Meldungen-bei-Entsendung/Anmeldung/anmeldung_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__19.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Sonstige-Pflichten/sonstige-pflichten_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__19.html
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Sanktionen 

• Geldbuße von bis zu 30.000 EUR, wenn die Entsende-

anmeldung oder die Änderungsmeldung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig vorgelegt bzw. zugeleitet 

wird, vgl. § 23 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 5, 6 AEntG 

• Geldbuße von bis zu 30.000 EUR, wenn 

Arbeitszeitaufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht 

oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt wird 

oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 

bereithält, vgl. § 23 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 8, 9 AEntG 

• AG, die wegen eines Verstoßes gegen das AEntG mit 

einer Geldbuße von wenigstens 2.500 EUR belegt sind, 

können von der Teilnahme am Wettbewerb um 

öffentliche Liefer-, Bau -oder Dienstleistungsaufträge 

ausgeschlossen werden, vgl. § 21 Abs. 1 AEntG 

Rechtsgrundlage / 

Quelle /  

Weitere Informationen 

• Weiterführende Informationen der Zollverwaltung zur 

Meldepflicht  

• FAQ zur Nutzung des Meldeportals Mindestlohn 

• Kontaktdaten der zuständigen Stellen für Auskünfte zu 

den Pflichten nach dem Mindestlohngesetz 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

• Einzuhaltende (Mindest-) Arbeitsbedingungen für 

Entsendungen bis zwölf (bzw. 18) Monate (§ 2 Abs. 1 

AEntG) 

• Einzuhaltende Arbeitsbedingungen für 

Langzeitentsendungen ab zwölf (bzw. 18) Monate): 

sämtliche Arbeitsbedingungen u. a. in Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften und auch regional für 

allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen 

• Rechtsgrundlage: Arbeitnehmer-Entsendegesetz 

(AEntG) 

• Übersicht des Zoll zu Arbeitsbedingungen nach 

Tarifverträgen und Rechtsverordnungen 

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos  

https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__21.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=9F56F981233ACD0672DE
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Auskuenfte/Auskuenfte_zum_Mindestlohn/auskuenfte_zum_mindestlohn_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Mindestarbeitsbedingungen/mindestarbeitsbedingungen_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__2.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Arbeitsbedingungen-bei-Langzeitentsendungen/arbeitsbedingungen-bei-langzeitentsendungen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Arbeitsbedingungen-bei-Langzeitentsendungen/arbeitsbedingungen-bei-langzeitentsendungen_node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/index.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/uebersicht_arbeitsbedingungen.html?nn=305236
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html
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Verlängerung  

12 → 18 Monate  

• Rechtsgrundlage: § 13b Abs. 2 AEntG 

• Zuständige Behörde: Mitteilung muss ggü. der 

Generalzolldirektion erfolgen; Mitteilung ist an 

folgende E-Mail-Adresse zu senden: 

mitteilung.langzeitentsendung@zoll.de 

• Frist: Vor Ablauf einer Entsendedauer von zwölf 

Monaten 

• Form: Textform (§ 126b BGB) und in deutscher Sprache 

• In einer E-Mail können bei Bedarf auch mehrere 

Mitteilungen gleichzeitig abgegeben werden. 

• Zwingender Inhalt der Mitteilung:  

− Identifikationsdaten des AN 

− Ort der Beschäftigung 

− Gründe für die Überschreitung der zwölfmonatigen 

Beschäftigungsdauer in Deutschland 

− voraussichtliche Beschäftigungsdauer in 

Deutschland zum Zeitpunkt der Mitteilung  

 

• Der AG erhält nach Eingang der Mitteilung eine 

Bestätigung der Zollverwaltung über den Eingang der 

Mitteilung (Mitteilung und Bestätigung sind 

aufzubewahren) 

• Informationen zu Verlängerungs-Mitteilung  

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

• In Deutschland gibt es einen allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohn (gilt nicht für bestimmte 

Personengruppen, u. a. Jugendliche, Auszubildende): 

− 01.01.2022 – 30.06.2022:  9,82 EUR/Zeitstunde 

− 01.07.2022 – 31.12.2022: 10,45 EUR/Zeitstunde 

• Darüber hinaus gibt es ein System zur 

Allgemeinverbindlicherklärung, das zahlreiche 

Branchen-Mindestlöhne regelt. Insgesamt sind elf 

Tarifverträge bundesweit für allgemeinverbindlich 

erklärt. Die Tarifverträge der Metall- und Elektro-

Industrie fallen nicht darunter. 

• Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten 

Tarifverträge des Bundesarbeitsministeriums 

• Informationen zum Mindestlohn nach dem AEntG 

• Informationen zu Berechnung und Zahlung des 

Mindestlohns 

• FAQ zum Mindestlohn  

https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__13b.html
mailto:mitteilung.langzeitentsendung@zoll.de
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Arbeitsbedingungen-bei-Langzeitentsendungen/Verlaengerung-Zeitraum-%20nach-dem-die-zusaetzlichen-Arbeitsbedingungen-gelten/verlaengerung-zeitraum-%20nach-dem-die-zusaetzlichen-arbeitsbedingungen-gelten_node.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/ave-verzeichnis.pdf;jsessionid=0A63804E023C02B6BB14C623FBEC3FA9.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/ave-verzeichnis.pdf;jsessionid=0A63804E023C02B6BB14C623FBEC3FA9.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/mindestlohn-aentg-lohnuntergrenze-aueg_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Berechnung-Zahlung-Mindestlohns/berechnung-zahlung-mindestlohns_node.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a640-ml-broschuere-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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• Fragen rund um den Mindestlohn sind zu richten an:  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Mindestlohn-Hotline  

Mo.-Do. 8:00 – 20:00 Uhr 

Tel: 030 60280028 

E-Mail: mindestlohn@buergerservice.bund.de  

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos  

Weitere Informationen - 

 

mailto:mindestlohn@buergerservice.bund.de
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal WCEPE  

Zeitpunkt der Meldung Spätestens am Tag der Entsendung 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen  

Inhalt der Meldung 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet die entsandten AN bei der 

Arbeitsinspektion mit folgenden Angaben elektronisch zu 

registrieren:  

• Name des Arbeitgebers und Handelsregisternummer 

• Tätigkeitsbereich, Wohnort und Daten über die Kom-

munikationsmittel (Telefon, E-Mail usw.) 

• Name und Kontaktdaten des Ansprechpartners 

• Anzahl der entsandten AN, ihre Namen und persönli-

chen Identifikationsnummern (Geburtsdatum nur in 

Fällen, in denen kein ID-Code ausgestellt wurde) 

• Voraussichtliche Dauer der Entsendung sowie Beginn- 

und Enddatum 

• Dienstleistungsempfänger in Estland (persönliche oder 

geschäftliche ID, Tätigkeitsbereich, Wohnsitz oder 

Standort sowie Kontaktdaten) 

• Art der Tätigkeit und Einsatzort in Estland. 

Besonderheiten 
Für die elektronische Registrierung reicht es, das Formular 

per E-Mail an diese Adresse zu schicken: posting@ti.ee  

Ansprechpartner im Auf-

nahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

https://www.ti.ee/en/foreign-worker/posted-workers-and-rental-workers/registration-and-provision-data
https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Organisatsioon/Toeoeinspektsioon/registration_application_07_2020.docx
mailto:posting@ti.ee
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Möglichkeit der Nachmel-

dung 

Inkrafttreten der Melde-

pflicht 

nicht bekannt  

17.12.2016 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung sollten am Tätigkeitsort fol-

genden Dokumente vorgelegt werden können: 

• Arbeitsvertrag und Arbeitszeitplan 

• Erklärung über die Lohnzahlung oder jedes andere  ge-

eignete Dokument, welches nachweist , dass die für 

den entsandten AN geltenden Arbeitsbedingungen ein-

gehalten wurden. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Das Arbeitsinspektorat kann Dokumente bis zu sieben 

Jahre nach Ablauf der Entsendungszeit des AN anfordern 

(§ 12 Absatz 1 RechnungslegungsG). 

Sanktionen 

Bei fehlender, unrichtiger oder nicht vollständiger Entsen-

demeldung kann eine Geldbuße in Höhe von bis zu 

200 Strafeinheiten verhängt werden (eine Strafeinheit ent-

spricht derzeit 4 EUR). 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen zur Entsendung von AN 

- Allgemeine Informationen der Polizei und Grenzkontrolle 

- Working Conditions of Employees Posted to Estonia Act 

(WCEPEA) 

- Informationen zur Meldung entsandter AN der Arbeitsin-

spektion (WCEPE)  

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Rechtsgrundlage für die Anwendung der nationalen Best-

immungen auf entsandte AN ist der Working Conditions of 

Employees Posted to Estonia Act (WCEPEA) 

- Unabhängig von der Wahl der für den Arbeitsvertrag gel-

tenden Rechtsvorschriften müssen die in § 5 WCEPEA fest-

gelegten Bedingungen gewährleistet sein,einschließlich: 

• Arbeitszeit 

• Ruhezeit 

• Freizeit für Vorsorgeuntersuchungen 

• Vergütung und Überstundenvergütung 

• Dauer des Jahresurlaubs 

• Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

• Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

https://www.eesti.ee/en/doing-business/occupational-environment-and-personnel/posting-of-workers-to-estonia/
https://www2.politsei.ee/en/teenused/working-in-estonia/registration-of-short-term-employment/oluline-info-luhiajalise-tootamise-registreerijale.dot
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512082020012/consolide
https://www.ti.ee/en/foreign-worker/posted-workers-and-rental-workers/registration-and-provision-data
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512082020012/consolide
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Sind die gesetzlichen Bestimmungen des Herkunftslandes 

des entsandten AN günstiger als die des estnischen 

Rechts, gelten für den AN die Bestimmungen des auslän-

dischen Rechts. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Gemäß § 5 Abs. 2 WCEPEA kann der Arbeitgeber bei der 

Arbeitsaufsichtsbehörde dazu eine begründete Mitteilung 

einreichen. Nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber kann 

die begründete Mitteilung auch vom öffentlichen Auftrag-

geber eingereicht werden. 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- In Estland gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Dieser 

wird durch eine Regierungsverordnung festgelegt und be-

läuft sich seit dem 01.01.2022 für Erwerbstätige in Vollzeit 

auf 3,86 EUR brutto pro Stunde bzw. 654 EUR brutto pro 

Monat.  

- Tarifvertragsgesetz (Collective Agreements Act) 

Offizielle nationale Website 

- Entgeltgrundsätze für entsandte AN 

- Allgemeine Informationen zur Vergütung bei EURES und 

auf der Website der Polizei und Grenzkontrolle 

Besonderheiten 

Ausnahmen: 

Die Vergütungs- und Überstundenvergütungsbedingun-

gen sowie die Dauer des in Estland gültigen Jahresurlaubs 

gelten nicht für entsandte Facharbeiter, die lediglich bis zu 

acht Tage bleiben. Ein Facharbeiter ist ein AN, dessen Auf-

gabe die primäre Einrichtung oder Installation der bestell-

ten Waren ist, wenn diese Arbeit ein untrennbarer Be-

standteil des Auftrags ist. Zudem gelten weitere Ausnah-

men für bestimmte Tätigkeiten: siehe dazu unter „Salary 

Requirement“. 

Weitere Informationen - 

 

https://www.ti.ee/en/foreign-worker/applicable-law-and-working-conditions
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512082020012/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518062018002/consolide
https://www.ti.ee/en/foreign-worker/posted-workers-and-rental-workers/applicable-law-and-working-conditions
https://ec.europa.eu/eures/public/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-estonia_de
https://www2.politsei.ee/en/teenused/working-in-estonia/registration-of-short-term-employment/oluline-info-luhiajalise-tootamise-registreerijale.dot
https://www2.politsei.ee/en/teenused/working-in-estonia/registration-of-short-term-employment/oluline-info-luhiajalise-tootamise-registreerijale.dot
https://www2.politsei.ee/en/teenused/working-in-estonia/registration-of-short-term-employment/oluline-info-luhiajalise-tootamise-registreerijale.dot


 

Arbeitseinsätze in Finnland 

  

 

 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung für 

mehr als fünf Tage. Ausnahme: Entsendungen in die 

Baubranche sind immer meldepflichtig! 

In den Fünf-Tages-Zeitraum werden alle Entsendungen in 

den zurückliegenden vier Monaten mit eingerechnet! 

Meldeportal 

KEHA-keskus 

Das Portal wird von den OSH-Behörden (Occupational 

Safety and Health Authority) organisiert. 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

• Informationen über die Entsendende Firma 

(Kontaktinformationen, Steuernummer, für die 

Entsendung verantwortliche Mitarbeiter) 

• Informationen über den Auftragnehmer 

• Informationen über den Bauunternehmer bei 

Entsendung im Bausektor 

• Anzahl der zu entsendenden Mitarbeiter 

• Datum des Beginns der Entsendung sowie deren 

Dauer 

• Ort der Entsendung 

• Branche 

• Information über den Ansprechpartner in Finnland  

Eine erneute Meldung ist bei Änderungen erforderlich. 

Besonderheiten 

Ist die angebotene Dienstleistung einer reglementierten 

Berufsgruppe zugeordnet, sollte vor Aufnahme der 

Tätigkeit die zuständige Behörde in Finnland kontaktiert 

werden. Diese prüft, ob und ggf. welche 

Befähigungsnachweise erforderlich sind. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 

Ja, allerdings nur in den Fällen, in denen die Entsendung 

länger als zehn Tage dauert (die Entsendungen der letzten 

vier Kalendermonate werden in die Frist miteingerechnet). 

https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2627047
https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2627047
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Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Er muss sich aber in Finnland aufhalten und in der Lage 

sein, Vorladungen und andere Dokumente entgegen zu 

nehmen und offizielle Erklärungen im Namen des 

Dienstleistungserbringers abzugeben. 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

 

01.09.2017 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die finnischen 

Behörden sollten am Tätigkeitsort zumindest die 

folgenden Nachweispapiere vorgelegt werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers 

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Angaben zum Einsatzort in Finnland 

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge (A1-

Bescheinigung) sowie Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Bei fehlender, unrichtiger oder nicht vollständiger 

Entsendemeldung kann eine Geldbuße in Höhe von 1.000 

bis 10.000 EUR verhängt werden. Die Höhe richtet sich 

nach Art, Umfang und Häufigkeit der Verstöße sowie 

danach, ob sie fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt sind. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Posted Workers Act (1146/1999) 

- New Posted Workers Act (447/2016, up to 62/2022) 

- OSH-Behörde: Tyosuojelu.fi und Meldeportal 

- Hinweise zum Ausfüllen des elektronischen Antrags 

- Übersicht zum anwendbaren Recht 

 

 

 

 

 

https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19991146_20150679.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20160447.pdf
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker
https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2627047
http://www.tyosuojelu.fi/documents/95118/1761202/Instructions_for_eform/
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/applicable-legislation
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Übersicht zum anwendbaren Recht 

- Datenbank FinLex 

Offizielle nationale Website - OSH-Behörde: Tyosuojelu.fi 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Seit 01.12.2020 in Kraft: Informationen zur 

Verlängerungsmitteilung 

Allgemeine Kontaktdaten: 

Regional State Administrative Agency for Southwestern 

Finland, Occupational safety and health 

P.O. Box 22, 20801 Turku, Finland 

tel. +358(0)295 018 000 

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/about-us/contact 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt 

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

In Finnland gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. 

Allerdings existieren in den meisten Branchen 

allgemeinverbindliche Tarifverträge (gemäß Kapitel 2 

Abschnitt 7 des Arbeitsvertragsgesetzes). Entsandte 

Arbeitnehmer müssen mindestens die darin festgelegten 

Entgelte erhalten. In der Regel werden die Entgelte pro 

Stunde, pro Monat oder als Stücklohn gezahlt. Die 

Berechnungsmethode sowie die Grundsätze für die 

Einstufung von AN ist in der Regel ebenfalls im 

Tarifvertrag festgelegt. 

Alle allgemeinverbindlichen Tarifverträge sind unter 

diesem Link zu finden (FIN oder SE). Die Gewerkschaften 

stellen ihre Tarifverträge in der Regel in eigenen Online-

Services zur Verfügung: 

- Electrification and electrical installation industry  

- Technology Industries of Finland 

- Industrial Union 

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/applicable-legislation
https://finlex.fi/en/
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/applicable-legislation
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/long-term-posting
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/about-us/contact
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
https://www.sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset/005-sahkoistys-ja-sahkoasennusala-stta-ry-ja-palta-ry
https://teknologiateollisuus.fi/en/labour-market/collective-agreements
https://www.teollisuusliitto.fi/en/basics-working-life/collective-agreement/
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Offizielle nationale Website 
- Übersicht zu den Entlohnungsbedingungen entsandter 

AN 

Besonderheiten 

Der Wechsel von „Mindestlohnsatz“ zu „Entlohnung“ 

ändert nichts an der aktuellen Situation in Finnland. Die zu 

zahlende Vergütung richtet sich nach dem Gesetz und den 

allgemeinverbindlichen Tarifverträgen (siehe dazu weiter 

oben).  

Für längerfristige Entsendungen von mindestens zwölf 

(bzw. 18) Monaten sind zusätzliche Arbeitsbedingungen 

für den entsandten Arbeitnehmer vorgesehen. Hier gelten 

u. U. weitere Bestimmungen in Bezug auf bezahlte 

Abwesenheitszeiten, z. B. für das 50-jährige 

Dienstjubiläum, die Beerdigung eines nahen Verwandten 

sowie Renten- und Krankenversicherungsverpflichtungen. 

Die meisten davon basieren auf Tarifverträgen.  

Weitere Informationen - 

 

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/pay-in-finland
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/pay-in-finland
https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/long-term-posting
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung von Arbeitnehmern (AN) zur Erbringung von 

Dienstleistungen und zur konzerninternen Mobilität (sowie 

Personalbereitstellung im Rahmen von Zeitarbeit). 

Meldeportal SIPSI 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber (oder dessen Vertreter) 

Inhalt der Meldung 

Erforderliche Angaben für die Entsendeerklärung (SIPSI-

Meldung): 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens (u.a. 

Name, Adresse und Rechtsform des Unternehmens so-

wie USt-IdNr. (oder Eintragung z. B. im Handelsregis-

ter) 

• Personenangaben des rechtlichen Unternehmensver-

treters sowie des Ansprechpartners (frz. „représen-

tant“) in Frankreich, Ort, an dem die Dokumente aufbe-

wahrt werden 

• Angaben zum Auftraggeber (u.a. Name, Adresse, SI-

RET Nummer, wenn es ein franz. Unternehmen ist) 

• Angaben zu Ort und vstl.er Dauer und Art der Leistung 

• Persönliche Daten der entsandten AN (u.a. Name, Ge-

schlecht, Geburtsdatum/-ort, Staatsangehörigkeit und 

Adresse sowie Informationen zur Art der Entsendung, 

wie z.B. die geltende Sozialgesetzgebung, Beginn des 

Arbeitsverhältnisses, Start- und voraussichtliches End-

datum der Entsendung, berufliche Qualifikation, Brutto-

Stundenlohn für die Zeit der Entsendung) . 

Besonderheiten 

Die Entsendeerklärung ist ausschließlich elektronisch über 

SIPSI möglich. Sie kann für die Höchstdauer von fünf Jah-

ren ausgefüllt werden.  

Empfangsbestätigung der SIPSI-Meldung und ggf. eides-

stattliche Erklärung, dass keine offenen Entsende-Geldbu-

ßen bestehen, sind an den Auftraggeber in Frankreich zu 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login


Länderblatt Frankreich 

 
2 

übermitteln, der im Einzelfall weitere Dokumente verlan-

gen kann, wie z. B. A1-Bescheinigung und Handelsregister-

auszug. 

Im Baugewerbe ist für jede Entsendung eine neue Berufs 

ID Karte (sog. BTP-Carte) erforderlich, die für eine Gebühr 

von 9,80 EUR je AN beantragt werden muss. 

Hinweis: Am 04.06.2019 wurden Erlass (Arrêté) und Durch-

führungs-VO (Décret) zum Gesetz zur Neuregelung der Mit-

arbeiterentsendung No. 2018-771 verabschiedet. Sie sollen 

entsendende Unternehmen entlasten, haben allerdings 

nur einen sehr begrenzten Anwendungsbereich. In folgen-

den Ausnahmefällen können demnach die vorherige 

SIPSI-Meldung und die Bestellung des „Repräsentanten“ 

entfallen: 

1. Dienstleistung von „nur kurzer Dauer“ und bei „punktu-

ellen Einsätzen“ für die im Erlass konkretisierten Tätigkei-

ten, z. B. Künstler, Sportler, bestimmte Auszubildende o-

der Redner bei Seminaren / wissenschaftlichen Veranstal-

tungen, 

2. AG entsenden wiederholt AN nach Frankreich (Verein-

barung mit Behörde für Zeitraum von zwölf Monaten mög-

lich)1, 

3. AG entsenden AN „auf eigene Rechnung“ (frz. „déta-

chement pour compte propre“, d. h. ohne Dienstleistungs-

empfänger bzw. Vertragspartner in Frankreich, z. B. Semi-

narteilnahme, Geschäftstreffen - für weitere Beispiele, 

siehe ministerielle Dienstanweisung vom 19.01.2021, S. 11 

f. und S. 47 f.). 

Ansprechpartner im  

Aufnahmestaat 

Ja. Direkt in der SIPSI-Meldung zu bestellen. 

Als Ansprechpartner (frz. „représentant“) dürfen entsandte 

AN benannt werden, sofern sie während der gesamten 

Dauer der Maßnahmen vor Ort zugegen sind und eine 

französische Adresse nachweisen (hierzu zählen Hotel- 

und ggf. Baustellenanschriften) und Französisch sprechen 

können. 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
Nein 

Möglichkeit der  

Nachmeldung 

Inkrafttreten der  

Meldepflicht 

Nicht möglich  

2005 (bzw. SIPSI-Webseite erstellt in 2016) 

Mitzuführende Dokumente 
Im Fall einer Kontrolle sind folgende Unterlagen der zu-

ständigen Behörde auf Verlangen sofort vorzulegen: 

                                                
1 Die Sonderregelung für „wiederkehrende Entsendungen“ ist noch nicht in Kraft. Hierfür ist (immer 
noch!) der Erlass eines Décrets des Staatsrats zur Durchführung erforderlich. 

http://www.cartebtp.fr./
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550186&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550042&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550042&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550186&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_no_dgt_du_19_janvier_2021_relative_au_detachement_international_de_salaries_en_france.pdf
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• eine Kopie der SIPSI-Meldung 

• Arbeitsvertrag des entsandten AN 

• Lohn-/Gehaltsnachweis, Bescheinigung über tatsächli-

che Lohnzahlung 

• Stundenzettel 

• A1-Bescheinigung (bzw. zumindest der Antrag) 

• ggf. Arbeitserlaubnis, arbeitsmedizinisches Attest und 

Nachweis über das auf den Vertrag zwischen Arbeitge-

ber und Auftraggeber aus Frankreich anwendbare 

Recht 

• Bescheinigung über die Anzahl der ausgeführten Ver-

träge und die Höhe des vom AG in Deutschland und 

Frankreich erzielten Umsatzes. 

Hinweis: Für AN, die von der Pflicht zur SIPSI-Meldung be-

freit sind, kann der AG der Arbeitsaufsichtsbehörde er-

fragte Dokumente innerhalb von 15 Tagen vorlegen. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Der entsendende Arbeitgeber muss die relevanten Unter-

lagen zwei Jahre aufbewahren und auf Verlangen vorle-

gen. 

Sanktionen 

Bei fehlender SIPSI-Meldung max. 4.000 EUR pro entsen-

deten AN (im Wiederholungsfall binnen zwei Jahren bis 

max. 8.000 EUR), bis zu einem Höchstbetrag von 

500.000 EUR. 

Für jede fehlende A1-Bescheinigung bis zu 3.428 EUR. 

Bei einer fehlenden „Carte BTP“ bis max. 4.000 EUR pro 

entsendetem AN (im Wiederholungsfall binnen eines Jah-

res bis max. 8.000 EUR). 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Code du Travail: Titre IV (Art. L1261-1 ff.)  

- Erlass (Arrêté) und Dekret n° 2019-555 vom 04.06.2019 

- FAQ zur Mitarbeiterentsendung (bei SIPSI)  

- FAQ zur BTP-Carte (EN) 

- IHK Südlicher Oberrhein mit weiteren Informationen, wie 
z.B. einer deutschen SIPSI Ausfüllanleitung 

- Französisches Arbeitsministerium (Zusammenfassung der 
Rechte und Pflichten bei Entsendung – Deutsche Version) 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550186&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038550042&categorieLien=id
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/faq
https://www.cartebtp.fr/fileadmin/medias/images/FAQ/FAQ_Toutes_cibles_en.pdf
https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/zielgruppe-schweiz-frankreich/allgemeine-info-frankreich-mitarbeiterentsendung-3458040
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Das Arbeitsrecht in Frankreich beruht insbesondere auf 

dem Code du travail (Arbeitsgesetzbuch) und Tarifverträ-

gen (conventions ou l’accords collectifs). Zur Bestimmung des 
anwendbaren Tarifvertrages, klicken Sie hier. Eine Zusam-
menfassung der besonders relevanten Tarifverträge finden Sie 
hier (deutsche Version).  

Die Richtlinie (EU) 2018/957 wird in Frankreich durch die 
Ordonnance n°2019-116 vom 20.02.2019 umgesetzt, die Än-

derungen der Art. L. 1262-2 ff. des Code du travail vor-

sieht. Diese Vorschriften werden durch das Dekret n°2020-

916 vom 28.07.2020 und den Erlass von 28.07.2020 (Arrêté) 

ergänzt, die am 30.07.2020 in Kraft getreten sind. 

Offizielle nationale Website 

Website des Arbeitsministeriums (Site du ministère du 

Travail) (deutsche Version) 

Die Website enthält u.a. Informationen zu den Mindestar-

beitsbedingungen (sog. „harter Kern“ an Schutzmaßnah-

men für entsandte AN) sowie Zusammenfassung von eini-

gen Tarifverträgen in deutscher Sprache. 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie allgemeinver-

bindlich erklärte Tarifverträge finden Sie zudem auf der In-

ternetseite www.legifrance.gouv.fr. Tarifverträge finden 

Sie direkt hier. 

Besonderheiten 

In Frankreich sind nahezu alle Tarifverträge allgemeinver-

bindlich. Insgesamt gibt es über 700 allgemeinverbindliche 

Tarifverträge. 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Der Arbeitgeber füllt seine Vorabmeldung der Entsendung 

für die betreffenden Arbeitnehmer mittels des Teleservice 

SIPSI aus und gibt dabei die Dauer der gewünschten Ver-

längerung und den Grund dafür an (z. B. Verzögerung von 

Arbeiten auf einer Baustelle aufgrund schlechten Wetters, 

ausstehende Lieferung von notwendigem Material usw.). 

Dies muss erfolgen, bevor eine Entsendungsdauer von 12 

Monaten erreicht wird (vgl. ministerielle Dienstanweisung 

vom 19.01.2021, S. 27 f.). 

Weitere Informationen E-Mail-Anfrage auf dem Portal des Arbeitsministeriums 
(www.travail-emploi.gouv.fr), Rubrik: „contacts“ 

 

  

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/rechercheIdcc
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/article/tarifvertrage-die-fur-externe-mitarbeiter-gultig-sind-der-fokus-liegt-auf-die
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038149580&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042165144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042165144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042165263/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_no_dgt_du_19_janvier_2021_relative_au_detachement_international_de_salaries_en_france.pdf
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

Der gesetzliche Mindestlohn (sog. SMIC) beträgt aktuell 

EUR 10,85 brutto/Stunde. Der einschlägige, allgemeinver-

bindliche Tarifvertrag kann aber höhere Beträge vorsehen. 

Die Regierung veröffentlicht zudem kurze deutsche Zu-

sammenfassungen der nationalen Tarifverträge, die auf 

entsandte Arbeitnehmer (bzw. auf deren in Frankreich aus-

geübte Tätigkeit) anzuwenden sind.  

Offizielle nationale Website Website des Arbeitsministeriums (deutsche Version) 

Weitere Informationen - 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-revalorisation-de-2-65-a-compter-du-1er-mai-2022
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/article/tarifvertrage-die-fur-externe-mitarbeiter-gultig-sind-der-fokus-liegt-auf-die
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/die-entsendung-von-arbeitnehmern/


 

Arbeitseinsätze in Griechenland 

  

 

 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
Entsendung von Mitarbeitern zur 

Dienstleistungserbringung 

Meldeportal 

Labour Inspectorate Body (S.EP.E) 

Der Meldung an die Arbeitsaufsichtsbehörde in zweifacher 

Ausfertigung ist eine Personalliste in griechischer Sprache 

beizufügen. 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen bzw. Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

1. Schriftliche Erklärung mit folgenden Angaben: 

• Namen und Rechtsform des 

Entsendungsunternehmens, dessen Sitz und Adresse 

• Namen und Rechtsform der Auftrag nehmenden Firma  

• Angaben zur Identität des gesetzlichen Vertreters des 

Unternehmens 

• Angaben zur Identität der Person, die das 

Unternehmen während der Entsendung in 

Griechenland vertritt  

• Datum des Beginns und die Dauer  

• Art der ausgeführten Tätigkeit  

• Bestätigung, dass keine gefährlichen Stoffe oder 

Verfahren verwendet werden 

2. Personalliste in zweifacher Ausfertigung in griechischer 

Sprache mit folgenden Angaben zu den entsandten 

Arbeitnehmern: 

• Vor- und Nachname  

• Alter und Familienstand 

• Fachgebiet  

• Beginn des Beschäftigungsverhältnisses, ähnliche 

Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern  

• Dauer der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit, 

Beginn, Pausen, Ende der Arbeitszeit sowie 

Wöchentliche Ruhezeiten  

• Vergütungen. 

https://gtglobaltracker.com/wp-content/uploads/2020/02/Greece-PW-Written-statement.docx
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Besonderheiten 

Handelt es sich bei der Entsendung um Schichtarbeiten, so 

ist zusätzlich eine Übersicht über die Schichten 

vorzulegen. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

Sollten sich Angaben ändern, so muss das Unternehmen 

innerhalb von 15 Tagen nach Eintreten der Änderung die 

Liste anpassen und neu aushändigen. 

Mitzuführende Dokumente 

Am Arbeitsplatz durch den Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat vorzuhaltende Unterlagen: 

• Personalliste in griechischer Sprache 

• Arbeitszeitübersicht, bei Beschäftigung in Schichtarbeit 

• Buch der neu eingestellten Arbeitnehmer der 

Sozialversicherungsanstalt (IKA) → System der 

sozialen Sicherheit 

• Arbeitsvertrag 

• Nachweis über Entgelt und eventuelle Zusatzleistungen 

• Anwesenheitskarten oder -blätter 

• Urlaubsübersicht 

• Überstundenaufzeichnung. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Die Höhe der Strafe beträgt zwischen 300 und 50.000 EUR 

pro (!) Mitarbeiter und hängt unter anderem davon ab, ob 

es sich um einen wiederholten Verstoß handelt oder nicht. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Präsidialverordnung 219/2000 

- Homepage YPAKP 

- Adressen und Telefonliste des S.EP.E 

 

http://www.ypakp.gr/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWq_ShnpHwAhX7SxUIHQSICi0QFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fypergasias.gov.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25A5%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25A3.%25CE%2595%25CE%25A0.%25CE%2595.-%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%2597-2021.02.pdf&usg=AOvVaw2f5FhiQD9ozdynR8Xdsr82
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 
- Präsidialverordnung 219/2000 

Offizielle nationale Website - Labour Inspectorate Body (S.EP.E) 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

noch nicht bekannt 

voraussichtlich der Labour Inspectorate Body (S.EP.E) 

Adressen und Telefonliste des S.EP.E 

Weitere Informationen - 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Seit dem 01.01.2022 beträgt der nationale Mindestlohn in 

Griechenland grundsätzlich für Vollzeitbeschäftigte, 

Angestellte und Arbeiter im ganzen Land, ohne 

Altersunterscheidung 663 EUR brutto. Allerdings wird er 

dabei 14 x pro Jahr ausgezahlt. In der Praxis beträgt der 

Mindestlohn daher 773,50 EUR im Monat. Der 

Mindesttagelohn für Arbeiter beträgt 29,62 EUR.  

- In Griechenland existiert kein System der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. 

Offizielle nationale Website 
noch nicht bekannt 

- Allgemeine Informationen von EURES 

Weitere Informationen - 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWq_ShnpHwAhX7SxUIHQSICi0QFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fypergasias.gov.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25A5%25CF%2580%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25A3.%25CE%2595%25CE%25A0.%25CE%2595.-%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%2597-2021.02.pdf&usg=AOvVaw2f5FhiQD9ozdynR8Xdsr82
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8370&acro=living&lang=de&parentId=7779&countryId=GR&living=


 

Arbeitseinsätze in Großbritannien 

 

 

 
 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

Achtung: Aufgrund des Brexit (Austritt Großbritanniens aus der EU) zum 31.12.2020 und den 
z.T. noch offenen Einzelfragen der zukünftigen Beziehungen, sind auch weiterhin 
Änderungen im Hinblick auf die Arbeitnehmerentsendung nach Großbritannien möglich!  
 

Was ist meldepflichtig? 

Grundsätzlich ist keine Meldung erforderlich. 

Ein Unternehmen, das in Großbritannien vorübergehend eine 
Dienstleistung erbringen möchte, muss die Aufnahme der 
Dienstleistungstätigkeit aber bei der zuständigen Behörde 
(Competent Authority) anzeigen. 

Die jeweilige Competent Authority ist in Schedule 1 der 
European Communities (recognition pf Professional 
Qualifications) Regulations 2007 aufgeführt. 

Meldeportal Nein  

Zeitpunkt der Meldung - 

Antragsteller - 

Inhalt der Meldung 

Grundsätzlich ist keine Meldung erforderlich. 

Einschränkungen bestehen jedoch für bestimmte 

gefahrgeneigte Tätigkeiten und für Berufe, die einer 

gesetzlichen Berufsverordnung unterliegen 

(Gasinstallateur, Steuer- und Wirtschaftsprüfer oder 

Anlagenberater). 

Besonderheiten 

Mit dem Brexit hat die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit im 

Hinblick auf Großbritannien geendet. Es gilt das neue 

„Points-Based Immigration System“ (PBS), das im 

Wesentlichen auf Zugangsschwellen bzgl. Gehalt und 

Kompetenzen beruht und für alle Immigranten 

gleichermaßen gilt. Für unternehmensintern Entsandte 

und Arbeitsmigranten gilt grundsätzlich eine 

Visumspflicht. Visa können unter diesem Link beantragt 

werden. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/schedule/1/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/schedule/1/made
http://www.hse.gov.uk/asbestos/licensing/notifiable-non-licensed-work.htm#is
https://www.gassaferegister.co.uk/help-and-advice/becoming-registered/eu-applicant/
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers
https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk
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Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
nein 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

- 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

Grundsätzlich ist keine Meldung erforderlich. 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorliegen:  

• Firmendaten von entsendendem Unternehmen und 

ansässigem Auftraggeber bzw. 

Dienstleistungsempfänger 

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Angaben zum Einsatzort 

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge  

(A1-Bescheinigung) sowie  

• Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/ 

Stundenzettel sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt - 

Sanktionen nicht bekannt  

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen der Regierung zu den 

Arbeitsbedingungen für entsandte AN 

- Allgemeine Informationen zur Berechnung des 

Mindestlohns  

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Zentrale Rechtsgrundlage für die Entsendung von AN nach 

Großbritannien ist das neue „Points-Based Immigration 

System“ (PBS). 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

https://www.gov.uk/browse/employing-people
https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work
https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers
https://www.gov.uk/browse/employing-people
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Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Grundsätzlich ist keine Meldung und damit also auch keine 

Verlängerungsmitteilung erforderlich. 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- In Großbritannien gibt es einen nationalen Mindestlohn 

(National Minimum Wage), der regelmäßig auf Vorschlag 

der Low Pay Commission von der Regierung neu 

festgesetzt wird.  

Seit 01.04.2022 beträgt er für AN im Alter von mindestens 

23 Jahren 9,50 Pfund je Stunde. Junge Erwachsene 

zwischen 21 und 22 Jahren erhalten seit April 2022 einen 

Stundensatz von mindestens 9,18 Pfund. 

- In Großbritannien existiert kein System zur 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen.  

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

- Offizielle Informationen der Regierung zum Mindestlohn 

Weitere Informationen - 

 

 

 

Hinweis: 

Die geänderte Entsende-Richtlinie (EU) 2018/957 hätte bis zum 30.07.2020 in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen. Sie ist jedoch für Großbritannien nach dem vollzogenen 
Brexit zum 31.12.2020 nicht mehr relevant.  

Bei GESAMTMETALL können Sie eine gesonderte „Brexit-Checkliste Personal“ mit weiteren 
Informationen zur Arbeitnehmerentsendung nach Großbritannien abrufen. 

 

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/working-abroad/posted-workers
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates


 

Arbeitseinsätze in Irland 

  

 

 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
Entsendung von Mitarbeitern zur 

Dienstleistungserbringung 

Meldeportal Workplacerelations 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens am Tag der Entsendung 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Erforderlich ist eine englischsprachige Erklärung mit 

folgendem Inhalt: 

• Angaben zu den entsandten Mitarbeitern, u. a. 

Sozialversicherungsnummer und Vergütung, 

• Dauer der Entsendung,  

• Adresse des Arbeitsplatzes sowie  

• Art der Dienstleistung.  

Ein vorgefertigtes Formular ist vorgeschrieben und ist bei 

der „Workplace Relations Commission“ (WRC) 

einzureichen (siehe Link oben). 

Besonderheiten 

Darüber hinaus müssen folgende Unterlagen an einem der 

zuvor der WRC mitgeteilten Ort aufbewahrt werden: 

1. Arbeitsvertrag  

2. Gehaltsabrechnungen  

3. Nachweise über die tägliche Arbeitszeit  

4. Nachweis über die Zahlung des Lohns. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/posted%20workers/
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/form-of-declaration1.docx
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Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die irischen 

Behörden sollten am Tätigkeitsort zumindest die 

folgenden Nachweispapiere vorgelegt werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens,  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers,  

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf,  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit,  

• Angaben zum Einsatzort in Irland,  

• Nachweis über die Bezahlung der 

Sozialversicherungsbeiträge (A1-Bescheinigung) sowie 

Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen 

Pflichten nach Aufenthalt 

Auch nach dem Aufenthalt müssen die Unterlagen 

aufbewahrt werden, da sie auf Nachfrage innerhalb eines 

Monats dem WRC vorzulegen sind. 

Sanktionen 

Bei fehlender, unrichtiger oder nicht vollständiger 

Entsendemeldung kann eine Geldbuße in Höhe von 

5.000 EUR verhängt werden, bei einer Verurteilung bis zu 

50.000 EUR. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- S.I. No. 412 of 2016 – European Union (Posting of 

workers) Regulations 2016 

- S.I. No. 374 of 2020 – European Union (Posting of 

workers) (Amendment) Regulations 2020 

- Allgemeine Informationen der Workplace Relations 

Commission (WRC)  

- Ausfüllanleitung des Meldeformulars (in Englisch) 

- Allgemeine Informationen der WRC in weiteren Sprachen 

- Broschüre zur Arbeitnehmerentsendung nach Irland 

 

  

https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/european-union-posting-of-workers-regulations-2016-si-no-412-of-2016-.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/374/made/en/print
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/posted%20workers/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/posted%20workers/
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/guidance-notes-on-how-to-complete-declaration-form.pdf
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/other_language_publications/
https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/posting-to-ireland.pdf
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Rechtsgrundlage für die Entsendung von AN nach Irland 

sind die „European Union (Posting of workers) 

Regulations 2016“ (S.I. No. 412 of 2016) und die 

„European Union (Posting of workers) (Amendment) 

Regulations 2020“ (S.I. No. 374 of 2020) 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

 

Workplace Relations Commission (WRC) 

Kontaktdaten: 

Posted Worker Liaison Unit 

Workplace Relations Commission 

O'Brien Road 

Carlow 

R93 E920 

Republic of Ireland 

 

Email: WRCpostedworkers@workplacerelations.ie  

Weitere Informationen - 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Irland hat einen gesetzlichen Mindestlohn, der im Jahr 

2000 im National Minimum Wage Act eingeführt wurde.  

Anpassungen erfolgen auf Empfehlung einer 

unabhängigen, von der Regierung beauftragten 

Kommission (Low Pay Commission, LPC). Seit dem 

01.01.2022 beträgt der reguläre Stundensatz 10,50 EUR. 

Dabei gibt es Differenzierungen je nach Alter: So müssen 

19-Jährige mindestens 9,45 EUR, 18-Jährige 8,40 EUR und 

Minderjährige mindestens 7,35 EUR verdienen (Übersicht 

zu den Sätzen und weitere Infos).  

https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/european-union-posting-of-workers-regulations-2016-si-no-412-of-2016-.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/374/made/en/print
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/posted%20workers/
mailto:WRCpostedworkers@workplacerelations.ie
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/5/enacted/en/html
https://www.gov.ie/en/campaigns/6fc06b-low-pay-commission/
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/pay_and_employment/pay_inc_min_wage.html
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/pay_and_employment/pay_inc_min_wage.html
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Für Erwerbstätige in Vollzeit (40 Stunden pro Woche) 

ergibt sich daraus ein neuer Mindestlohn von 420,00 EUR 

pro Woche und 21.840,00 EUR pro Jahr. 

- Irland ist im internationalen Vergleich ein 

Hochlohnstandort. Allerdings existieren innerhalb der 

irischen Wirtschaftszweige große Lohnunterschiede. 

Branchentarifverträge werden von Joint Labour 

Committees (JLC) vereinbart und sind als Registered 

Employment Agreements (REA) verbindlich.  

Hier finden Sie eine Übersichten zu den 

rechtsverbindlichen sektoralen Tarifverträgen:  

- Sectoral Employment Orders (SEO) 

- Employment Regulation Orders (ERO) 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

https://www.labourcourt.ie/en/publications/employment-regulation-orders/
https://www.labourcourt.ie/en/publications/employment-regulation-orders/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/sectoral%20employment%20orders/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/employment%20regulation%20orders/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/posted%20workers/


 

Arbeitseinsätze in Italien 

 

 

 
 
 
 

 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung eines Mitarbeiters im Rahmen einer Dienst-

leistungserbringung zugunsten eines in Italien ansässigen 

Unternehmens (z. B. Kunden oder Tochtergesellschaft). 

Nicht meldepflichtig ist u. a. die Teilnahme an Konferen-

zen oder Veranstaltungen (soweit keine Dienstleistung er-

bracht wird). 

Meldeportal 

https://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/Documentation 

- Weitere Informationen finden Sie hier (in Englisch) 

Auch die Vorab-Registrierung des Entsendeunternehmens 

ist auf dem Portal möglich. 

Zeitpunkt der Meldung 
Spätestens bis 24 Uhr des dem ersten Entsendungstag in 

Italien vorangehenden Tages 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

• Firma, Sitz und gesetzlicher Vertreter des Entsendeun-

ternehmens sowie dessen persönlicher Steuernummer 

(lt. AHK Italien wird auch die Angabe der Ausweis- oder 

SV-Nummer akzeptiert) 

• Italienischer Leistungsempfänger 

• Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort u. Staats-

angehörigkeit der entsendeten AN 

• Beginn- und Schlusstag der Entsendung 

• Ort der Leistung der Arbeit und Art der von dem ent-

sendeten AN geleisteten Arbeit 

• Bezeichnung der Dienstleistungen, die der deutsche Ar-

beitgeber mittels des entsendeten AN leisten wird  

• Vor-, Nachname und Anschrift des Ansprechpartners in 

Italien 

Besonderheiten 

Ändert sich die Entsendesituation (Anfang-, Enddatum, 

Leistungsort oder Ansprechpartner) ggü. der Erstmeldung, 

ist eine Änderungsmeldung innerhalb von fünf Tagen er-

forderlich. 

https://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/Documentation
http://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/
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Ansprechpartner im  

Aufnahmestaat 

Ja, einen Ansprechpartner mit Zustellungswohnsitz in Ita-

lien während der Entsendung und für zwei Jahre nach Be-

endigung der Entsendung und eine vertretungsberechtigte 

Kontaktperson, die befugt ist, mit den Sozialpartner zu ver-

handeln.  

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
Ja 

Möglichkeit der  

Nachmeldung 

Inkrafttreten der  

Meldepflicht 

Bei „zertifizierter“ Nichtverfügbarkeit des Meldeportals 

muss bis Mitternacht des Tages, der auf den Wiederanlauf 

des Portals folgt, eine sog. Postponed advance declaration 

vorgenommen werden. 

Mitzuführende Dokumente 

• Ausweis 

• Entsendemeldung 

• A1-Bescheinigung (zumindest A1-Antrag) 

• auf Anfrage der Behörde hat das Entsendeunternehmen 

zum Zeitpunkt der Kontrolle folgende Unterlagen (auch 

in italienischer Sprache) vorzulegen: 

- Arbeitsvertrag oder sonstiger Nachweis über die 

Existenz des Arbeitsverhältnisses mit dem entsen-

deten AN 

- Gehaltsabrechnungen 

- Belege über Lohnauszahlungen 

- Stundenzettel 

Pflichten nach Aufenthalt 

Während und zwei Jahre nach der Entsendung sind fol-

gende Unterlagen (samt Kopie in gedruckter oder elektro-

nischer Form in italienischer Sprache) aufzubewahren: 

• Arbeitsvertrag oder sonstiger Nachweis über die Exis-

tenz des Arbeitsverhältnisses mit dem entsendeten AN 

• Gehaltsabrechnungen 

• Belege über Lohnauszahlungen 

• Erfassung der Arbeitszeit während der Entsendung 

(Stundenzettel) 

• Entsendemeldung 

• A1-Bescheinigung 

Sanktionen 

a.) Nichtmeldung der Entsendung 180 bis 600 EUR pro 

entsendetem AN 

b.) Nichteinhaltung der Aufbewahrungspflicht 600 bis 

3.600 EUR pro entsendetem AN 

c.) Nichternennung der Ansprechpartner 2.400 bis 

7.200 EUR pro nicht benanntem Ansprechpartner 

d) bei Verletzung des Entsendegesetzes 5.580 bis 

18.600 EUR pro entsandtem Arbeitnehmer 
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Bei Rückfälligkeit innerhalb von drei Jahren werden die 

o. g. Sanktionen um 40 Prozent erhöht. 

Insgesamt dürfen die o. g. Strafen in der Summe nicht hö-

her sein als 180.000 EUR. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen des Arbeitsministeriums  

- Italienisches Entsendegesetz (GvD Nr. 136/2016) 

- Leitlinien der italienischen Aufsichtsbehörden 

- Leitfaden zum Ausfüllen der elektronischen Meldung 

- Informationen zur AN-Entsendung der AHK Italien 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die zentrale Rechtsgrundlage für die Entsendung von Ar-

beitnehmer nach Italien bildet das italienische Entsende-

gesetz (GvD Nr. 136/2016). Dieses wurde durch das GvD 

Nr. 122/20 am 15.09.2020 geändert, womit die Richtlinie 

(EU) 2018/957 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG in nati-

onales Recht umgesetzt wurde. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Verlängerung auf 18 Monate mit begründeter Mitteilung 

an das italienische Arbeitsministerium möglich: 

http://servizi.lavoro.gov.it 

Weitere Informationen - 

 

  

http://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjM2eDmyPzhAhVaRRUIHZxADtEQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cliclavoro.gov.it%2FNormative%2FDecreto_Legislativo_17_luglio_2016_n.136.pdf&usg=AOvVaw0GlHvqGewS09oyvmW7jDD-
https://lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx
https://distaccoue.lavoro.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=248&lang=en-gb
https://www.weingarten.ihk.de/international/entsendung-ins-ausland/laender-innerhalb-der-eu/italien-neues-arbeitnehmer-entsendegesetz-3606774
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjM2eDmyPzhAhVaRRUIHZxADtEQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cliclavoro.gov.it%2FNormative%2FDecreto_Legislativo_17_luglio_2016_n.136.pdf&usg=AOvVaw0GlHvqGewS09oyvmW7jDD-
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2qKe93vjvAhUTu3EKHV7sAacQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cliclavoro.gov.it%2FNormative%2FDLgs-15settembre2020-n122.pdf&usg=AOvVaw3TbIx_hgK32YAWU6tTxD53
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2qKe93vjvAhUTu3EKHV7sAacQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cliclavoro.gov.it%2FNormative%2FDLgs-15settembre2020-n122.pdf&usg=AOvVaw3TbIx_hgK32YAWU6tTxD53
http://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/
http://servizi.lavoro.gov.it/
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

Für weniger als zwölf Monate andauernde Entsendungen 

sind bestimmte Arbeitsbedingungen nach italienischem 

Recht einzuhalten, sofern sie günstiger sind als im Her-

kunftsland: 

• Höchstarbeitszeit und Mindestruhezeit 

• bezahlter Mindestjahresurlaub 

• Mindestlöhne, inkl. Überstundenvergütung 

• Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie an-

dere Nichtdiskriminierungsbestimmungen 

• Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen von Schwangeren und 

Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen  

• vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung 

• Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

• angemessene Unterkunft für Arbeitnehmer, die von ih-

rem regelmäßigen Arbeitsplatz entfernt sind, wenn diese 

vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird(neu!) 

• Zulagen oder Kostenerstattungen zur Deckung von 

Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für Ar-

beitnehmer, die aus beruflichen Gründen nicht zu Hause 

wohnen. 

 

In Italien gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Es exis-

tiert auch kein System zur Allgemeinverbindlicherklärung 

von Tarifverträgen. 

- In den nationalen Tarifverträgen für die verschiedenen 

Industriezweige werden von den repräsentativsten Ge-

werkschaftsorganisationen auf nationaler Ebene kollektiv 

vereinbarte Mindestlöhne festgelegt. Diese sind allerdings 

direkt nur für Arbeitgeber verbindlich, die im jeweiligen 

Verband organisiert sind.  

- Allerdings muss in Italien jeder Arbeitgeber, auch wenn 

er nicht registriert ist, seinen AN gemäß Artikel 36 der itali-

enischen Verfassung einen „angemessenen Lohn im Ver-

hältnis zur Qualität und Quantität der Arbeit“ garantieren. 

Die italienische Rechtsprechung interpretiert diesen im 

Verfassungsrecht angelegten „ausreichenden und ange-

messenen Lohn“ mindestens als den von den Gewerk-

schaftsorganisationen im jeweiligen Tarifvertrag im In-

dustriesektor des Arbeitgebers festgelegten Lohn. 
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- Die für ausländische, entsandte AN relevantesten, natio-

nalen Tarifverträge gibt es in der Bauindustrie, im verar-

beitenden Gewerbe und im Verkehrssektor. Hier finden Sie 

eine Übersicht zu den Mindestlohn-Tabellen dieser drei 

Tarifverträge. 

Für mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monate andauernde 

Entsendungen finden alle Arbeits- und Beschäftigungsbe-

dingungen des italienischen Rechts sowie allgemein ver-

bindlich erklärten Tarifverträge Anwendung, sofern sie 

günstiger sind als im Herkunftsland. 

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

- Übersicht der nationalen Tarifverträge 

Weitere Informationen - 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_WnFQOMGDaacHEE-ywpviJ6cCud0zUy5
http://distaccoue.lavoro.gov.it/en-gb/
http://www.cnel.it/Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal MRMS 

Zeitpunkt der Meldung Vor Beginn der Entsendung 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

Die Entsendmitteilung an die Arbeitsinspektion (beim 

Ministerium für Arbeit) muss Folgendes enthalten: 

• Name und Unternehmenssitz des Arbeitgebers 

• Kontaktdaten eines befugten Vertreters des 

Arbeitgebers 

• Art der Dienstleistungen, die erbracht werden sollen 

• vorgesehener Entsendezeitraum 

• Ort der Dienstleistungserbringung in Kroatien 

• Angaben (Anzahl) zu entsandten AN (Namen, 

Geburtsdaten, ID-Nummern und 

Beschäftigungsstatus) 

• Angaben zur Kontaktperson in Kroatien (Name, ID-

Nummer, Adresse und Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse). 

Besonderheiten 

Die Mitteilung (FORM 1) und alle Änderungen (FORM 2) 

sind ausschließlich elektronisch und auf Verlangen in 

englischer Sprache an die folgende E-Mail-Adresse zu 

übermitteln: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr. 

Es ist nicht erforderlich, die FORMs per Post zu senden, 

das/die Original/e ist/sind aber zu archivieren. Änderungen 

am Inhalt (auch nur in einem Punkt) sind spätestens nach 

drei Tagen zu melden.  

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 

Ja, dieser muss ermächtigt sein, während der 

Entsendezeit, am Arbeitsplatz oder an einem anderen klar 

bezeichneten und zugänglichen Ort in der Republik 

Kroatien Kopien der Arbeitsverträge und/oder der anderen 

https://mrosp.gov.hr/information-for-service-providers-performing-temporary-services-in-croatia-posted-workers-and-service-users-5932/5932
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxgaWkr5TwAhXCoXEKHfExBF0QFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fmrosp.gov.hr%2FUserDocsImages%2Fdokumenti%2FUprava%2520za%2520rad%2FForm%25201%2520POSTING%2520DECLARATION%2520en.docx&usg=AOvVaw20Wv8_5z1-pSy000HFAQuj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxgaWkr5TwAhXCoXEKHfExBF0QFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fmrosp.gov.hr%2FUserDocsImages%2Fdokumenti%2FUprava%2520za%2520rad%2FForm%25202%2520NOTIFICATION%2520OF%2520CHANGE%2520en.docx&usg=AOvVaw0pvWcH_6lHEe9TJruDAJh7
mailto:postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr
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Dokumente, auf dem das Arbeitsverhältnis beruht, 

aufzubewahren. 

Auf Verlangen stellt diese Person die Dokumente der 

zuständigen Stelle in Papierform oder elektronisch und 

ggf. auf Anforderung einer zuständigen Stelle eine 

kroatische Übersetzung dieser Dokumente zur Verfügung. 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung sollten am Tätigkeitsort 

zumindest die folgenden Nachweispapiere vorliegen: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Kroatien  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge  

(A1-Bescheinigung) 

• Kopien des Arbeitsvertrages 

• Arbeitszeitnachweise/Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen. 

Die Unterlagen sind in physischer Form am Arbeits-/ 

Einsatzort bereitzuhalten. Die Behörden müssen die 

Echtheit der Dokumente überprüfen können (die Behörden 

können die Dokumente in kroatischer Sprache verlangen). 

Pflichten nach Aufenthalt 
Aufbewahrungspflicht von fünf Jahren nach Ende der 

Entsendung. 

Sanktionen 

Die Höhe der Strafen hängt vom konkreten Verstoß sowie 

davon ab, ob sie dem ausländischen oder dem kroatischen 

Unternehmen und dem Unternehmen selbst oder dem 

verantwortlichen Funktionsträger des Unternehmens 

auferlegt werden: Während gegen Kapitalgesellschaften 

Strafen in Höhe von 10.000 bis zu 30.000 Kuna (HRK) pro 

Verstoß verhängt werden können, liegen die Strafen für 

natürliche Personen zwischen 1.000 und 3.000 Kuna pro 

Verstoß. 
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Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Foreigners Act (veröffentlicht im Amtsblatt, No. 130/2011, 

74/2013, 69/2017, 46/2018 und 133/2020) 

- Informationen für entsandte AN (DE) 

- Informationen auf dem Außenwirtschaftsportal Bayern  

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Kroatisches Arbeitsgesetzbuch (EN)  

- Einhaltung von Mindeststandards wie Entlohnung, 

Höchstarbeitszeit, Arbeitssicherheit, Gleichstellung 

- Arbeitszeit von 8 Stunden täglich bzw. 40 Stunden pro 

Woche; Pause von 12 Stunden zwischen zwei Schichten 

- Urlaub von mindestens vier Wochen (Minderjährige und 

besonders belastete Arbeitnehmer fünf Wochen) 

- Kroatisches Arbeitsschutzgesetz (EN) 

Offizielle nationale Website 

Homepage des Ministeriums für Arbeit und Rentenwesen 

mit Informationen zu Arbeitsbedingungen: 

https://mrosp.gov.hr 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  
nicht bekannt 

Weitere Informationen - Regelungen zum Verleih von AN im ArbGB  

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Gesetzlicher Mindestlohn (Mindestlohngesetz und 

Mindestlohn-Ausführungsverordnung) 

- Firmen-, Branchen- und allgemeinverbindliche TVe 

- In folgenden Fällen gelten die Entgeltvorschriften nicht: 

bei Montage, Inbetriebnahme und bei der Schulung einer 

Anlage aus einem Konzernverbund, wenn die Tätigkeiten 

acht Tage nicht überschreiten und nicht von kroatischen 

Arbeitnehmern erbracht werden können. 

Offizielle nationale Website 
Homepage des Ministeriums für Arbeit und Rentenwesen 

mit Informationen zu den Entlohnungsbedingungen 

 

https://www.zakon.hr/z/142/Zakon-o-strancima
https://migracije.hr/entsendung/?lang=de
https://international.bihk.de/laenderinformationen/laenderauswahl/land.html?tx_siccountry_selection%5Baction%5D=selection&tx_siccountry_selection%5Barea%5D=staff&tx_siccountry_selection%5Bcontroller%5D=Country&tx_siccountry_selection%5BisoCodeA3%5D=HRV&cHash=f3c6f07e1a6680aa7828d4180bb71663
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uprava%20za%20rad/labour-act.pdf
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uprava%20za%20rad/ohs-act.pdf
https://mrosp.gov.hr/en
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uprava%20za%20rad/labour-act.pdf
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uprava%20za%20rad/MINIMUM%20WAGE%20ACT%20%202019%20en.docx
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uprava%20za%20rad/MINIMUM%20WAGE%20REGULATION%20%202019%20en.docx
https://mrosp.gov.hr/information-for-service-providers-performing-temporary-services-in-croatia-posted-workers-and-service-users-5932/5932
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung  

Meldeportal State Labour Inspectorate 

Zeitpunkt der Meldung Vor Beginn der Entsendung 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber  

Inhalt der Meldung 

Pflicht zur schriftlichen Meldung an die Arbeitsaufsichts-

behörde in lettischer Sprache mit folgendem Inhalt:  

• Firmendaten des Unternehmens 

• Name und Vorname des AN, die voraussichtliche 

Dauer der Entsendung sowie Beginn und Ende der 

Arbeiten 

• der Ort, an dem die Arbeit ausgeführt wird 

• Kontaktdaten des Ansprechpartners und 

Vertretungsberechtigten des Arbeitgebers: 

- in den staatlichen Institutionen Lettlands und vor 

einem Gericht 

- ggü. den Tarifvertragsparteien, um 

Verhandlungen über den Abschluss eines TVs 

gemäß den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes 

aufzunehmen 

• Kontaktdaten des Empfängers der Dienstleistung  

• ggf. eine Bescheinigung, falls der entsandte AN ein 

Drittstaatsangehöriger ist, dass dieser rechtmäßig für 

einen AG in der EU/EWR oder der Schweiz arbeitet. 

Besonderheiten 

Die erforderlichen Dokumente müssen in die Amtssprache 

(Lettisch) übersetzt werden, falls die Aufsichts- und 

Kontrollbehörden es verlangen. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 

Ja. 

Der gewählte Vertreter muss dazu befugt sein den 

Arbeitgeber sowohl in Ämtern als auch vor Gericht zu 

vertreten, weitere Voraussetzungen: Link. 

http://www.lm.gov.lv/eng/information-for-employers/posting-of-workers-to-carry-out-work-in-latvia/obligation-to-inform-the-state-labour-inspectorate
https://www.lm.gov.lv/en/obligations-respect-storage-and-presentation-documents
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Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorgelegt 

werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Lettland  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge  

(A1-Bescheinigung)  

sowie Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/ 

Stundenzettel sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Der Arbeitgeber muss die Unterlagen zur Entsendung, wie 

abgeschlossene Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, 

Arbeitszeitnachweise usw., für zwei Jahre aufbewahren 

und auf Verlangen der Aufsichts- und Kontrollbehörde 

vorlegen. 

Sanktionen 

Die Strafen können zwischen 70 bis 1.100 EUR pro Verstoß 

betragen, im Falle eines wiederholten Verstoßes binnen 

eines Jahres zwischen 1.100 bis 2.900 EUR. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen der Arbeitsinspektion  

- Allgemeine Informationen für Arbeitgeber 

- Informationen zu den Sanktionen 

- Informationen der IHK-Nordwestfalen 

 

https://www.lm.gov.lv/en/node/2476
https://www.lm.gov.lv/en/node/2479
http://www.lm.gov.lv/eng/administrative-penalties-and-recovery-thereof
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWyMq0v67qAhVDtXEKHQKyDhIQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767264%2F4bc5c8b581b3745d94740f70c14e6d1a%2Flettland-data.pdf&usg=AOvVaw15PCc_Goa8VLVFiKvhb9sq
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Wird ein AN zur Ausübung seiner Tätigkeit nach Lettland 

entsandt, so sind diesem AN ungeachtet des für den 

Arbeitsvertrag und das Arbeitsrechtsverhältnis geltenden 

Rechts die Arbeitsbedingungen und 

Beschäftigungsbestimmungen zu gewährleisten, die in 

gesetzlichen nationalen Bestimmungen sowie durch 

allgemeinverbindliche Tarifverträge vorgesehen sind. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

noch nicht bekannt 

voraussichtlich die Arbeitsinspektion 

Weitere Informationen - 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

In Lettland gibt es einen nationalen Mindestlohn, der seit 

dem 01.01.2021 nicht weniger als 500 EUR pro Monat 

betragen darf (bei einer Regelarbeitszeit von 40 Stunden 

pro Woche). Für das Jahr 2022 wurde der Mindestlohn – 

trotz hoher Inflation – bisher nicht erhöht. Der 

Mindeststundenlohn wird entsprechend der im konkreten 

Monat geleisteten Arbeitsstunden berechnet. 

Darüber hinaus gibt es in drei Branchen für 

allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge. Dies sind der 

Eisenbahnsektor, die Glasfaserindustrie und die 

Bauindustrie. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen -  

 

 

http://www.lm.gov.lv/eng/information-for-workers/information-for-employees-who-have-been-posted-from-another-country-to-carry-out-work-in-latvia/information-on-working-conditions-and-employment-provisions
http://www.lm.gov.lv/eng/information-for-employers/posting-of-workers-to-carry-out-work-in-latvia/obligation-to-inform-the-state-labour-inspectorate
http://adm.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem_a/dzc_generalvienosanas.doc
http://adm.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/general-agreement_lv_en_17.12.2019.pdf
http://adm.lm.gov.lv/upload/20190802_generalvienosanas_final-redakcija_ar_pielikumu_konsolideta.pdf
http://adm.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/kopligumi


 

Arbeitseinsätze in Litauen 

 

 

 
 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung für 

mehr als dreißig Tage oder in die Baubranche 

Meldeportal LSLI 

Zeitpunkt der Meldung 

Im Falle einer Entsendung für mehr als 30 Tage muss die 

Anmeldung grundsätzlich fünf Tage vor Beginn der 

Tätigkeit ergehen (Ausnahme: im Bausektor immer ab 

1. Tag!). In unvorhersehbaren Situationen, wie z. B. 

dringende Reparaturen, genügt eine Anmeldung am ersten 

Tag der Tätigkeitsaufnahme.  

Antragsteller das Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Mitteilung an die örtlich zuständige 

Arbeitsaufsichtsbehörde mit folgendem Inhalt:  

• Zum Arbeitgeber: 

- Name der juristischen/natürlichen Person des AG 

- Adresse, Telefon, Fax Nr. und E-Mail 

- Art der Tätigkeit 

- vom AG für die Verbindung mit der staatlichen 

Arbeitsaufsichtsbehörde benannter Ansprechpartner 

• Zum entsandten Arbeitnehmer: 

- Name (n), Geburtsdatum und Staatsbürgerschaft, 

- Ausweisnummer und Gültigkeitsdatum,  

- Beruf/Qualifikation sowie Funktion und  

- SV-Nachweis (A1-Bescheinigung). 

• Zur Entsendung selbst: 

- Voraussichtlicher Entsendezeitraum (Beginn und 

Ende gemäß Artikel 108 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes 

der Republik Litauen) 

- Ort der Entsendung 

- Aufgaben des entsandten AN und 

Arbeitsbedingungen 

- Aufbewahrungsort der Arbeitsdokumente des 

entsandten AN (Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, 

Arbeitszeitnachweise) 

https://www.vdi.lt/Komandiruotes/EN_title_page.aspx
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Besonderheiten 
Die Entsendemitteilung muss zwingend in litauischer 

Sprache erfolgen. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorgelegt 

werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Rumänien  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge  

(A1-Bescheinigung)  

• sowie Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/ Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 
Abhängig vom konkreten Verstoß liegt die Höhe der 

Strafen zwischen 160 und 1.460 EUR pro Verstoß. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen der Arbeitsinspektion 

- Gesetz zur Meldung entsandter AN (auf Litauisch) 

- Umsetzungsgesetz vom 30.07.2020 (auf Litauisch) 

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

 

https://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=50
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C388D4A0087/asr
https://www.e-tar.lt/portal/de/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/VjfVaimaGC
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS3ISg0q7qAhUtRxUIHS1XBLsQFjAJegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767266%2Fea233e2fa91b5d4d064e5bfb6d69dcaa%2Flitauen-data.pdf&usg=AOvVaw245-y7t3K8676azvhlMsft
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die Beschäftigungsbedingungen sind grundsätzlich im 

litauischen Arbeitsgesetzbuch und im Arbeitsschutzgesetz 

geregelt.  

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Informationen der Arbeitsinspektion unter dem Reiter 

„Long-term postings and provision of reasoned 

statement“ 

- Offizielles Formular für die Verlängerungsmitteilung 

Allgemeine Kontaktdaten: 

State Labour Inspectorate of the Republic of Lithuania 

Aguonų str. 4,  

Vilnius  

E-mail. info@vdi.lt  

Weitere Informationen - 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

In Litauen gibt es einen nationalen Mindestlohn, der seit 

dem 01.01.2022 nicht weniger als 730 EUR pro Monat 

betragen darf. Ferner wurde der Mindeststundenlohn auf 

4,47 EUR angepasst. Für Überstunden muss ein Betrag 

von mindestens dem 1,5-fachen der Vergütung des 

Arbeitnehmers gezahlt werden. 

In Litauen gibt es keine allgemeinverbindlichen 

Tarifverträge. 

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

- weitere Übersichten zum Thema Mindestlohn 

Weitere Informationen - 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da9eea30a61211e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a53d828-eda2-4945-a9fb-6ce37316f0cf%20f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3c128c0120eb11e58a4198cd62929b7a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a53d828-eda2-4945-a9fb-6ce37316f0cf
https://www.vdi.lt/Forms/Tema.aspx?Tema_ID=50
https://www.vdi.lt/Forms/Tema_Eile.aspx?Tema_ID=73
https://www.vdi.lt/PdfUploads/LTP_EN_2021.docx
mailto:info@vdi.lt
https://www.vdi.lt/Forms/Tema_Eile.aspx?Tema_ID=73
https://mysalary.lt/atlyginimas/minimalusis-darbo
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Grundsätzlich jede Entsendung von AN zur Dienstleis-

tungserbringung 

Ausnahmen von der Meldepflicht:  

- z. B. für ausländische Dienstleistungserbringer, die die 

Beförderung und die Lieferung von Waren oder natürli-

chen Personen innerhalb Luxemburgs ausführen, 

- bei sämtlichen mit dem Vergnügungsgewerbe verbunde-

nen Tätigkeiten (z. B. Konzerte, Theaterstücke etc.), 

- bei geschäftlichen Treffen (Vertragsverhandlungen) so-

wie Baustellenbesprechungen usw., 

-Arbeitseinsätze von Geschäftsführern und Selbständigen, 

- Ausstellung auf Messen (meldepflichtig aber: der Messe-

aufbau sowie auch Verkaufstätigkeiten), 

- Teilnahme an Kongressen und Veranstaltungen etc. (mel-

depflichtig aber: Redner, die im Rahmen eines Dienstleis-

tungsvertrages gegen Entgelt auftreten) oder 

-Teilnahme an firmeninternen Besprechungen. 

Meldeportal 

e-Détachement 

Für jeden entsandten Arbeitnehmer muss online ein So-

zial- Identitätsausweis (badge social d’identification) bei 

der ITM beantragt werden. 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens bei Arbeitsbeginn  

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Folgende Angaben zu den entsandten AN sind in der On-

line-Maske für den Sozial-Identitätsausweis einzugeben: 

• Name, Vorname und Geburtsdatum 

• Geschlecht 

• Sozialversicherungsnummer 

• Berufliche Qualifikationen 

• Ausgeübter Beruf und Tätigkeit 

• Staatsangehörigkeit. 

https://edetach.itm.lu/edetach/
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Die folgenden Dokumente müssen ggf. hochgeladen wer-

den: 

• A1-Bescheinigung 

• Ärztliches Attest bei der Einstellung oder Arbeitstaug-

lichkeitsbescheinigung 

• Arbeitsvertrag des entsandten AN oder Bescheinigung 

über die Einhaltung der Richtlinie 91/533/EWG 

• Offizielle Dokumente als Nachweis für die beruflichen 

Qualifikationen (Diplome o. ä.). 

Erforderliche Angaben die Entsendung betreffend: 

• Beginn und Ende der Entsendung 

• Entsendete AN und Art der erbrachten Dienstleistung 

• Daten zum Bauherrn bzw. Auftraggeber/Subunterneh-

mer 

• Bezeichnung und Adresse von Baustelle bzw. Arbeits-

ort. 

Besonderheiten 

Für den Registrierungsprozess sind zudem eine luxembur-

gische Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer und die 

Nummer der Bescheinigung über die Vorabanzeige der 

Generaldirektion KMU und Unternehmertum des Ministe-

riums für Wirtschaft erforderlich. 

Zudem müssen Lohnzettel und entsprechende Zahlungs-

belege sowie Arbeitsnachweise mit Angabe von Beginn, 

Ende und Dauer der täglichen Arbeit monatlich während 

der gesamten Dauer der Entsendung an die ITM übermit-

telt werden. 

Ansprechpartner im  

Aufnahmestaat 

Ja. 

Die Kontaktperson (Bezugsperson oder personne de réfé-

rence) kann jede juristische oder natürliche Person sein, 

die während der Dauer der Entsendung in Luxemburg an-

wesend ist (z. B. AN eines entsendenden Unternehmens, 

eine Treuhandgesellschaft, ein Anwalt etc.) 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 

Nein, nur Adresse und Anwesenheit in Luxemburg erforder-
lich. 

Möglichkeit der  

Nachmeldung 
nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorliegen:  

• Firmendaten von entsendendem Unternehmen und an-

sässigem Auftraggeber bzw. Dienstleistungsempfänger 

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 
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• Angaben zum Einsatzort in Luxemburg  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge (A1-Be-

scheinigung) sowie  

• Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/ 

Stundenzettel sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Bei einer Missachtung der Bestimmungen zur Entsendung 

von Arbeitnehmern wird eine Verwaltungsstrafe zwischen 

1.000 und 5.000 EUR pro entsendeten Arbeitnehmer und 

zwischen 2.000 und 10.000 EUR bei wiederholter Missach-

tung innerhalb von zwei Jahren nach der Bekanntgabe des 

ersten Bußgeldbescheides auferlegt.  

Der Gesamtbetrag der Geldstrafe ist auf 50.000 EUR be-

grenzt. 

Bei einem schweren Verstoß kann ggf. auch die Einstel-

lung der Arbeiten angeordnet werden. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Code du travail, Livre 1er, Titre IV, Chapitre I 

- Informationen der Regierung zur Entsendung (DE) 

- eic-trier Homepage und Leitfaden „Grenzüberschreitende 

Einsätze in Luxemburg“ 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 
- Übersicht zur Gesetzgebung  

Offizielle nationale Website 
- Informationen zu den Arbeitsbedingungen für Entsen-

dungen 

Besonderheiten -  

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Luxemburg hat die Richtlinie (EU) 2018/ 957 mit dem Ge-

setz vom 15.12.2020 umgesetzt. Der entsprechende Antrag 

kann über das Luxemburger Entsendeportal gestellt wer-

den. 

 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210126
https://guichet.public.lu/de/entreprises/ressources-humaines/mobilite/detachement/detacher-personnel.html
https://www.eic-trier.de/marktbearbeitung-in-europa/kompetenzzentrum-luxemburg/grenz%C3%BCberschreitende-eins%C3%A4tze-in-luxemburg/
https://www.eic-trier.de/marktbearbeitung-in-europa/kompetenzzentrum-luxemburg/grenz%C3%BCberschreitende-eins%C3%A4tze-in-luxemburg/
https://itm.public.lu/de/legislations/detachement-travailleurs.html
https://itm.public.lu/de/conditions-travail/detachement/etranger-vers-luxembourg.html
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

Während der Entsendung muss jeder AN mindestens den 

in Luxemburg geltenden Mindestlohn oder den laut dem 

für allgemeinverbindlich erklärten und auf die von seinem 

Arbeitgeber, d. h. dem entsendenden Unternehmen, aus-

geübte Tätigkeit anwendbaren Tarifvertrag vereinbarten 

Lohn beziehen. 

Seit 01.04.2022 beträgt der Mindestlohn für volljährige un-

qualifizierte Arbeitnehmer im Großherzogtum monatlich 

mindestens 2.313,38 EUR bzw. mindestens 13,37 EUR pro 

Stunde. Für volljährige qualifizierte Arbeitnehmer liegt der 

Mindestlohn bei 2.776,05 EUR im Monat bzw. bei einem 

Stundenlohn von 16,05 EUR. Die Anpassung der Mindest-

löhne findet in Luxemburg regelmäßig, meist im Jahres-

rhythmus statt. 

Offizielle nationale Website 
- Übersicht der Allgemeinverbindlichen Tarifverträge 

- Informationen zum Mindestlohn 

Besonderheiten -  

 

https://itm.public.lu/de/conditions-travail/convention-collectives/liste.html
https://itm.public.lu/de/conditions-travail/salaires.html


 

Arbeitseinsätze in Malta 

 

 

  
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal DIER 

Zeitpunkt der Meldung Vor Beginn der Entsendung 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

• Namen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des 

entsandten AN 

• Anschrift im Herkunftsland 

• den Beginn und das voraussichtliche Ende der 

Entsendung nach Malta und  

• die Art der geplanten Tätigkeiten 

• die Anschrift des Dienstleistungsempfängers in Malta, 

in das der AN entsandt wird 

• eine Kopie des Dokuments mit den Informationen, die 

dem AN gemäß der „Verordnung über die Information 

der Arbeitnehmer (SL452.83)“ erteilt werden müssen.  

Besonderheiten 

Die Antragstellung erfolgt über ein digitales e-Form der 

Regierung direkt bei der Direktion für Arbeits- und 

Beschäftigungsbeziehungen (DIER). 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=wes072e
https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=wes072e
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Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der  

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Das Unternehmen in Malta, welches die Arbeitsleistung 

eines entsandten AN in Anspruch nimmt, hat als Nachweis 

für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen eine 

Kopie der Meldung und aktuelle Unterlagen 

aufzubewahren. 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden in 

Malta müssen am Tätigkeitsort zumindest die folgenden 

Nachweispapiere vorgelegt werden können:  

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort 

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge 

(A1-Bescheinigung) 

• sowie Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Verstöße gegen die Meldepflichten können Strafen für die 

betroffenen Unternehmen in Höhe von 117 bis 1.165 EUR 

pro Verstoß nach sich ziehen. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Verordnung über die Information der AN (SL452.83) 

- Allgemeine Informationen der Regierung zur AN-

Entsendung 

- Allgemeine Informationen zur Meldepflicht 

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen  

 

  

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11217&l=1
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Posting%20of%20Workers%20in%20Malta/Pages/Information.aspx
https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Work-and-Employment-Services/Employment-Services/Employment-and-Training/WEB164/default.aspx
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdmPvnxLDqAhURuHEKHfrWCeAQFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767272%2F2c5897026f5839b29aacc7d0e0e28d89%2Fmalta-data.pdf&usg=AOvVaw3EfaYp3qXUvdaKG-yZZUDG
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die Bestimmungen für die Entsendung von AN nach Malta 

sind in den „Posting of Workers Regulations, 2016“ (S.L. 

452.82) enthalten. 

Alle entsandten AN haben Anspruch auf die Behandlung 

wie vergleichbare AN in Malta und haben nach 

maltesischem Recht gleichen Zugang zu Arbeits-, 

Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Aus den allgemeinen Informationen zum Punkt „Long 

Term Postings“ ist es zwar nicht klar ersichtlich, aber die 

DIER hat auf Anfrage bestätigt, dass die begründete 

Verlängerungsmitteilung dorthin zu schicken ist. 

Email: posting.dier@gov.mt  

Idealerweise allerdings als Antwort auf die Bestätigungs-

Email in Bezug auf die erste Benachrichtigung! 

Weitere Informationen - 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Eine Übersicht zum nationalen, gesetzlichen Mindestlohn 

sowie den Mindestvergütungen in verschiedenen 

Branchen und für bestimmte Tätigkeiten stellt DIER als 

„Ressource Pack 2022“ zur Verfügung.  

- Auf Malta existiert kein System der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

https://legislation.mt/eli/sl/452.82/eng/pdf
https://legislation.mt/eli/sl/452.82/eng/pdf
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Posting%20of%20Workers%20in%20Malta/Pages/Information.aspx
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Posting%20of%20Workers%20in%20Malta/Pages/Information.aspx
https://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx
mailto:posting.dier@gov.mt
https://dier.gov.mt/en/About-DIER/Publications-and-Archives/Other%20Publications/Documents/Resource_Pack_2022_Updated.pdf
https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Posting%20of%20Workers%20in%20Malta/Pages/Information.aspx
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
• Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

• Modifizierte Meldepflicht für Selbstständige 

Meldeportal Posted Workers 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller 

entsendender AG bzw. selbstständig tätige Person 

• AG, die mit eigenem Personal in die NL kommen 

• multinationale Unternehmen, die Mitarbeiter in eine ei-

gene Niederlassung in den NL entsenden 

• Zeitarbeitsunternehmen, die Zeitarbeitnehmer in den 

NL zur Verfügung stellen 

• Selbständige (in bestimmten Wirtschaftszweigen) 

Inhalt der Meldung 

Erforderliche Angaben im Online-Meldeportal:  

• die Identität des Meldenden 

• Unternehmensdaten 

• Ansprechpartner (in Art. 7 WagwEU konkretisiert) 

• Identität des Kunden/Auftraggebers 

• Wirtschaftszweig, in dem die Tätigkeit in NL erfolgt 

• Anschrift des Arbeitsplatzes 

• voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Identität der Person, die für die Auszahlung des Lohns 

zuständig ist 

• Identität der Arbeitnehmer, die vorübergehend in NL 

arbeiten werden und 

• eine A1-Bescheinigung. 

Besonderheiten 

Sobald der ausländische AG die Meldung vorgenommen 

hat, wird der in NL ansässige Kunde/Auftraggeber benach-

richtigt und aufgefordert, die Meldung zu kontrollieren. Et-

waige Unrichtigkeiten muss der Auftraggeber/Kunde der 

Aufsichtsbehörde vor Anfang der Tätigkeit mitteilen. 

https://deutsch.postedworkers.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/arbeitgeber/selbstandige
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/was-muss-ich-melden
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/wer-kann-ein-kontaktperson-sein-und-welches-ist-seine-oder-ihre-rolle
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2019-01-01/#HoofdstukIII_Artikel7
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/wie-bestimme-ich-meinen-wirtschaftszweig
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/was-muss-ich-tun-wenn-ich-einen-auftrag-an-ein-auslandisches-unternehmen-vergebe
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Auch der meldepflichtige Selbstständige muss seinem 

Auftraggeber eine Abschrift der Meldung zur Verfügung 

stellen. 

Unternehmen, die an in NL ansässige Unternehmen AN 

überlassen, müssen sich im niederländischen Handelsre-

gister (Kamer van Koophandel) eintragen lassen. 

Generelle Ausnahmen von der Meldepflicht:  

• Entsendung qualifizierter oder spezialisierter AN, die 

die Erstmontage oder Installation von gelieferten Wa-

ren in einem Zeitraum von nicht mehr als acht Tagen 

durchführen (ausgenommen: Baubranche) 

• Entsendung von AN, die in einem Zeitraum von maxi-

mal zwölf aufeinanderfolgenden Wochen innerhalb 

von 36 Wochen dringende Wartungs- oder Reparatur-

arbeiten oder Software-Installationen bzw. -Anpassun-

gen oder Unterricht zur Nutzung der gelieferten Soft-

ware durchführen 

• Entsendung im Rahmen von geschäftlichen Bespre-

chungen in einem Zeitraum von nicht mehr als 13 auf-

einanderfolgenden Wochen in 52 Wochen 

• Entsendung für Aktivitäten wie die Teilnahme an wis-

senschaftlichen Konferenzen und Aktivitäten verschie-

dener Arten von MA, zum Beispiel Wissenschaftlern, 

Journalisten, internationalen Athleten und Künstlern 

Hinweis: Diese Ausnahmen gelten nicht,  

• bei Entsendung eines AN mit Staatsangehörigkeit ei-

nes Drittstaates (ein Land außerhalb der EU, des EWR 

oder der Schweiz) auf Grund von Art. 1e der Durchfüh-

rungsverordnung zum Gesetz über die Arbeit von Aus-

ländern (BuWav), 

• bei Dienstleistungserbringung oder Auftragsausfüh-

rung als Selbständiger in den NL. 

Ausnahme: Jährliche Meldung! 

Bestimmte Dienstleister müssen nur einmal im Jahr eine 

Meldung vornehmen: 

• kleine Unternehmen (1-9 Mitarbeiter), die häufiger (zu-

mindest dreimal im vorangegangenen Kalenderjahr) in 

NL Tätigkeiten verrichten und sich in einem Umkreis 

von 100 Kilometern von der niederländischen Grenze 

befinden 

• Unternehmen im Straßengüterverkehr (ausgeschlos-

sen von jeglicher Meldepflicht: Straßengüterverkehr in 

Transit und andere Arten von Verkehr zum Beispiel von 

Personen oder Verkehr über Wasser)  

Hinweis: Die Beschränkung auf eine Jahresmeldung gilt 

nicht im Baugewerbe, in der Arbeitsvermittlung, im Zeitar-

beitssektor oder in der Personalverwaltung.  

http://www.kvk.nl/
http://www.kvk.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/arbeitgeber/gelegentliche-arbeit
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007523/2019-10-01/#Artikel1e
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007523/2019-10-01/#Artikel1e
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007523/2019-10-01/#Artikel1e
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/genugt-fur-kleinbetriebe-eine-jahresmeldung
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Ansprechpartner im  

Aufnahmestaat 
Ja.  

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 

Nein. Auch ein entsandter AN kann als Ansprechperson 

fungieren, wenn er während des gesamten Einsatzes in 

den NL für die Aufsichtsbehörde erreichbar ist. Ein Verwal-

tungsbüro kann nicht als Kontaktperson fungieren, wohl 

aber ein Mitarbeiter eines Verwaltungsbüros. 

Möglichkeit der  

Nachmeldung 

Inkrafttreten der  

Meldepflicht 

• Die Meldepflicht gilt nur für Tätigkeiten, die am oder 

nach dem 01.03.2020 begonnen haben. Der AG ist je-

doch verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 

alle Daten und Informationen zu verschaffen. 

• Falls sich während der Tätigkeit etwas an der Dienst-

leistung ändert (z. B. neuer entsandter AN, Verlänge-

rung des Aufenthalts), muss der AG die Änderung im 

Meldeportal angeben und der Auftraggeber/Kunde die 

Meldung erneut bestätigen. 

Mitzuführende Dokumente 

Im Fall einer behördlichen Überprüfung am Tätigkeitsort 

sind den niederländischen Behörden folgende Nachweis-

papiere schriftlich oder elektronisch zur Verfügung zu stel-

len: 

• Arbeitsvertrag des entsandten AN 

• Gehaltsnachweise gem. Artikel 626, Buch 7 BGB  

(Burgerlijk Wetboek) 

• wesentliche Arbeitsbedingungen gem. Artikel 655, 

Buch 7 BGB (Burgerlijk Wetboek); u. a. Angaben zu Be-

ginn/Dauer des Arbeitsvertrags, zum regelmäßigen Ar-

beitsort, zu Urlaubstagen, Kündigungsfristen, Anwend-

barkeit von TVen 

• Arbeitszeitnachweise 

• A1-Bescheinigung 

• Nachweis über Identifikationsdaten von entsendendem 

Unternehmen, in NL ansässigem Auftraggeber und AN 

• Nachweis über Identifikationsdaten der Person, die für 

die Auszahlung des Lohns verantwortlich ist. 

Für meldepflichtige Selbstständige gilt eine modifizierte 

Verpflichtung zu den vorzuhaltenden Unterlagen 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

• Bei Nichteinhaltung der Meldepflicht, verspäteter oder 

unvollständiger Meldung können sowohl der ausländi-

sche AG oder der Selbstständige als auch der 

Kunde/Auftraggeber (Dienstleistungsempfänger) mit 

einer Geldbuße bis 4.500 EUR bestraft werden.  

https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/wer-kann-ein-kontaktperson-sein-und-welches-ist-seine-oder-ihre-rolle
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/konnen-auslandische-arbeitgeber-eine-meldung-aktualisieren
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/meldepflicht/konnen-auslandische-arbeitgeber-eine-meldung-aktualisieren
https://deutsch.postedworkers.nl/rechte-und-pflichten/frage-und-antwort/wagweu/was-geschieht-bei-nichteinhaltung-des-wagweu
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• Bei Nichteinhaltung der Informationspflicht gegenüber 

den Aufsichtsbehörden durch den ausländischen AG o-

der Selbstständigen kann eine Geldstrafe bis 

6.000 EUR verhängt werden. Ebenso wenn die benötig-

ten Unterlagen nicht am Arbeitsplatz verfügbar sind 

(Geldbuße bis 8.000 EUR).  

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Online-Meldeportal Posted Workers (z. T. in deutsch) 

- Arbeitnehmerentsendegesetz der Niederlande  

- Aufsichtsbehörde Inspectie SWZ 

- FAQ zur Online-Meldung und Anleitung 

- Rechte und Pflichten entsendender AG 

- Toolbox mit nützlichen Dokumenten und Factsheets 

- Informationen zur Handelsregistereintragung 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

• Zentrale Rechtsgrundlage ist das niederländisches Ge-

setz über Arbeitsbedingungen (Arbeidsomstandighede-

nwet) in Verbindung mit dem Arbeitnehmerentsende-

gesetz (WagwEU) 

• Übersicht der Aufsichtsbehörde zu den Arbeitsbedin-

gungen und nationalen Regelungen  

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

• Verlängerung durch Mitteilung des entsendenden AG 

im Online-Meldeportal (während der letzten drei Mo-

nate der Entsendung möglich) 

• Darüber hinaus kann die Option zur Verlängerung an-

gekreuzt werden: Der AG erklärt damit, dass die zuvor 

gemeldete Dauer der Entsendung bis zu einer Gesamt-

dauer von max. 18 Monaten überschritten wird. 

Weitere Informationen Informationen zu den einzuhaltenden Arbeitsbedingungen 

 
  

https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/wagweu/was-geschieht-bei-nichteinhaltung-des-wagweu
https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2019-01-01
https://www.inspectieszw.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/faq
https://deutsch.postedworkers.nl/rechte-und-pflichten
https://deutsch.postedworkers.nl/toolbox
http://www.kvk.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2018-01-01
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsomstandighedenwet
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arbeidsomstandighedenwet
https://deutsch.postedworkers.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/faq/frage-und-antwort/wagweu/auf-welche-arbeitsbedingungen-haben-entsandte-arbeitnehmer-anspruch
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

• Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurde der gesetzliche 

Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für AN ab 

21 Jahren auf 1.725  EUR brutto pro Monat angehoben. 

Daraus ergeben sich folgende Bruttobeträge: 

1.725 EUR pro Monat, 398,10 EUR pro Woche oder 

79,62 EUR pro Tag. Jugendliche erhalten ja nach Le-

bensalter einen davon abgeleiteten prozentualen Min-

destsatz. 

• Darüber hinaus existieren in einigen Branchen allge-

meinverbindliche Tarifverträge, die beachtet werden 

müssen. Soweit ein niederländischer Tarifvertrag An-

wendung findet, gehen die Tariflöhne vor.  

• Welchen Tarifvertrag der entsendende AG anzuwenden 

hat, wird anhand des Wirkungsbereichs des Tarifver-

trags bestimmt.  

• Bei dieser Beurteilung braucht der AG nur seine Tätig-

keiten in den NL zu berücksichtigen. Tätigkeiten außer-

halb der NL bleiben unberücksichtigt. Der anwendbare 

Tarifvertrag wird in der Regel der Tarifvertrag der Bran-

che sein, in der der AG hauptsächlich Tätigkeiten in 

den NL verrichtet. 

• Übersicht der Tarifverträge sowie eine Übersetzung der 

Tarifverträge für die Branchen, in denen die meisten 

Entsendungen in die NL stattfinden 

• Weiterführende Informationen zu den anzuwendenden 

Tarifverträgen (u. a. CAO Metall- und Elektro-Industrie) 

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

https://business.gov.nl/regulation/minimum-wage/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001987/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001987/2021-01-01
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=164
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=207
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=207
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=207
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFwKWxpcLqAhX8QRUIHT3DBT8QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fnv.nl%2Fgetmedia%2F1653f358-7c91-47e4-bc91-04bcea414af3%2F315-metalektro-ca-interactive-2018-2020-v250919.pdf&usg=AOvVaw0-1gN4zlGOlktNiU7O4BQj
https://deutsch.postedworkers.nl/
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Alle (Subunternehmer-) Aufträge die ein ausländisches 

Unternehmen in Norwegen ausführt, sind der zentralen 

Steuerbehörde für ausländische Angelegenheiten zu mel-

den. 

Ausnahme: der Auftraggeber ist eine Privatperson oder 

der Auftragswert beläuft sich auf weniger als NOK 20.000. 

Jeder eingesetzte AN muss zudem unmittelbar und per-

sönlich vor Ort in Norwegen eine ID-Kontrolle durchlaufen, 

wobei eine temporäre Personen-Nummer  

(D-Nummer) beantragt werden muss. 

Dauert der Aufenthalt länger als 3 Monate, benötigt der 

AN zusätzlich eine Aufenthaltsgenehmigung und muss 

sich auch bei der örtlichen Polizeidienststelle melden. 

Bei Bedarf muss zudem eine sog. „HMS-Karte“ (ID-Karte 

für Baustellen) beantragt werden. Diese ist bei Arbeiten 

auf Baustellen und im Reinigungsgewerbe obligatorisch.  

Meldeportal UDI Registriation Scheme (für EU-/EWR-Bürger) 

Zeitpunkt der Meldung 
Schnellstmöglich und spätestens 14 Tage nach Aufnahme 

der Arbeiten 

Antragsteller Entsendender AG / AN 

Inhalt der Meldung 

Die eingesetzten AN müssen laut Checkliste im Besitz fol-

gender Unterlagen/Dokumente sein: 

• Gültiger Personalausweis oder Reisepass 

• „Ansettelsesbevis“ (Arbeitsbescheinigung, die vom AG 

auszufüllen ist) oder den Arbeitsvertrag, der den Best-

immungen des Arbeitsschutzgesetzes (Work Environ-

ment Act) entspricht  

• bei Arbeiten für eine Personalagentur: Dokumentation 

von mindestens einem bestimmten Auftrag. 

https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/
https://www.udi.no/en/want-to-apply/residence-under-the-eueeu-regulations/
https://www.udi.no/en/word-definitions/checklists-which-explains-which-documents-you-must-hand-in-with-your-application/#link-5412
https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/employment-certificate-eea_efta-gp7116_e.pdf
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Besonderheiten 

Alle AG müssen sich im zentralen Handelsregister regist-

rieren lassen, um eine Organisationsnummer zu erhalten. 

Diese Nummer ist Voraussetzung für die Entsendung von 

AN. 

Wenn die eingereichten Dokumente in einer anderen 

Sprache als Norwegisch, Englisch, Deutsch oder Franzö-

sisch verfasst sind, müssen sie auch von einem autorisier-

ten/ermächtigten Übersetzer ins Norwegische oder Engli-

sche übersetzt werden. Auf der Übersetzung ist anzuge-

ben, wer das Dokument übersetzt hat und wann. 

Ansprechpartner im Auf-

nahmestaat 
nicht bekannt 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

Möglichkeit der Nachmel-

dung 

Inkrafttreten der Melde-

pflicht 

nicht bekannt 

 

01.04.2014 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorliegen:  

• Firmendaten von entsendendem Unternehmen und 

ansässigem Auftraggeber bzw. Dienstleistungsemp-

fänger 

• Personendaten der entsandten AN sowie D-Nummer 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Angaben zum Einsatzort sowie zum Nachweis über die 

Bezahlung der SV-Beiträge die A1-Bescheinigung 

• Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/ 

Stundenzettel sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Mangelhafte Angaben im Rahmen der Meldungen können 

zu Gebühren oder Geldstrafen führen; u. U. kann der Auf-

traggeber auch für nicht gezahlte Steuern und Abgaben 

des Auftragsnehmers haften. 
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Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Arbeitsschutzgesetz (Work Environment Act) 

- Service-Center for Foreign Workers  

- Offizielle Informationen zur Arbeit in Norwegen 

- UDI Application Portal für Arbeits- und Aufenthalts- ge-

nehmigungen bei Aufenthalten über drei Monaten 

- AHK-Leitfaden für Aufträge in Norwegen (Stand: 08/2018) 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Übersicht zu Arbeitsbedingungen und nationalen Rege-

lungen 

Offizielle nationale Website - Informationen für entsandte AN 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Allgemeine Kontaktdaten: 

Norwegian Labour Inspection Authority 

Box 4720 Torgard  

NO-7468 Trondheim 

Norway 

Tel:  +47 73 19 97 00 

Internet: www.arbeidstilsynet.no 

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

In Norwegen gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. 

Allerdings existieren in einigen Branchen allgemein-

verbindliche Tarifverträge. Entsandte Arbeitnehmer müs-

sen mindestens die darin festgelegten Entgelte erhalten. 

Hier finden Sie eine Übersicht. 

Offizielle nationale Website 
Übersicht zu Vergütungsbedingungen der Arbeitsinspekti-

on 

https://www.arbeidstilsynet.no/en/laws-and-regulations/laws/the-working-environment-act
http://www.sua.no/en/
https://www.nav.no/en/home
https://selfservice.udi.no/
https://norwegen.ahk.de/fileadmin/AHK_Norwegen/PDFs/Leitfaden-Norwegen_A4_2018.pdf
https://www.arbeidstilsynet.no/en/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/safety-and-health/posted-workers/
http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/
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Besonderheiten 

Für die M+E-Industrie gibt es keinen allgemeinverbindli-

chen Tarifvertrag und daher keine Mindestlohnvorgaben. 

Für „Elektriker“ gibt es einen allgemeinverbindlichen Ta-

rifvertrag. Dieser erfasst AN, die die Installation, Montage 

und Wartung von elektrischen Systemen für die Automati-

sierung, Computer, Telekommunikation usw. ausführen. 

Sie müssen seit 01.06.2021 einen Mindeststundenlohn 

von: 

- NOK 225,15 (Facharbeiter) 

- NOK 196,47 (andere Arbeitnehmer) 

erhalten. 

Weitere Informationen - 

 



 

Arbeitseinsätze in Österreich 

 

 

 

 
 
 

 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Eine meldepflichtige Entsendung liegt immer dann vor, 

wenn ein AN grenzüberschreitend in Österreich tätig wird 

und der gewöhnliche Arbeitsort außerhalb von Österreich 

liegt (d. h. es besteht der Rückkehrwille in den Entsende-

staat und der Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses bleibt 

im Entsendestaat, die Weisungsbefugnis liegt beim Auf-

tragnehmer / AG; es besteht keine Eingliederung des AN in 

den Betrieb eines österreichischen Auftraggebers). Das 

Vorliegen einer Entsendung setzt nicht unbedingt den Ab-

schluss eines Dienstleistungsvertrages zwischen einem 

AG ohne Sitz in Österreich und einem im Inland tätigen 

Dienstleistungsempfänger voraus 

Meldeportal 

Allgemein: ZKO 3 

Transportwesen: ZKO 3-T 

Arbeitnehmerüberlassung: ZKO 4  

Zeitpunkt der Meldung 

Vor Arbeitsbeginn  

(bei Transportdienstleistungen: vor Einreise) 

Nachträgliche Änderungen bei den Angaben sind unver-

züglich zu melden (ZKO 3-Änderungsmeldung). 

Die Meldung hat für jede Entsendung gesondert zu erfol-

gen. Vorratsmeldungen (zusammengefasste Meldungen) 

sind nur in folgenden Fällen zulässig: 

• Bei Dienstleistungs- und Dienstverschaffungsverträ-

gen, sowie bei konzerninternen Entsendungen kann 

eine Rahmenmeldung für einen Zeitraum von bis zu 

drei Monaten erstattet werden (§ 19 Abs. 5 LSD-

BG). 

• Beim Mehrfacheinsatz eines AN, der zur Erfüllung 

mehrerer gleichartiger Dienstleistungsverträge ent-

sandt wird, sofern die Erfüllung der Dienstleis-

tungsverträge in einem engen örtlichen und zeitli-

chen Zusammenhang erfolgen (§ 19 Abs. 6 LSD-

BG). 

 

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B8c0a8778f0824d4d886b1e6697edbb4b
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B80fbd1999ae340d3b47309bf5e38b49d
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Außerdem muss eine ZKO-Meldung neu abgegeben werden 

• bei jedem neuen Auftrag mit neuem Auftragge-
ber/neuer Auftraggeberin und 

• bei Entsendung oder Überlassung weiterer, noch nicht 
gemeldeter AN. 

Meldepflichtiger Entsendender AG 

Inhalt der Meldung 

Detailangaben zu einer Arbeitnehmerentsendung  

• Name, Anschrift und Gewerbebefugnis oder Unter-

nehmensgegenstand des AG; Umsatzsteueridentifi-

kationsnummer  

• Name und Anschrift der Personen, die zur Vertre-

tung des AG nach außen berufen sind  

• Name und Anschrift der Person, die der AG zur An-

sprechperson bestimmt hat 

• Name und Anschrift des Auftraggebers/der Auf-

traggeberin in Österreich  

• Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Sozialversiche-

rungsnummern, zuständige Sozialversicherungs-

träger, Staatsangehörigkeit der entsandten AN 

• Beginn des Arbeitsverhältnisses beim AG  

• Zeitraum der Entsendung insgesamt sowie Beginn 

und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung der 

einzelnen AN in Österreich 

• Dauer und Lage der vereinbarten Normalarbeitszeit 

der einzelnen AN 

• Höhe des Entgelts, das dem entsandten AN zusteht 

• Orte der Beschäftigung (Einsatzorte) in Österreich 

• wenn die erforderlichen Unterlagen nicht am Ar-

beitsort bereitgehalten werden, der Ort (Name und 

Anschrift), wo diese Unterlagen bereit gehal-

ten werden (Vorsicht: für mobile AN im Transport-

bereich gelten Sonderbestimmungen): 

o entweder bei einer Ansprechperson außer-

halb des Arbeitsorts (Arbeitnehmer/innen 

des entsendenden Arbeitgebers/der entsen-

denden Arbeitgeberin oder berufsmäßige 

Parteienvertreter/innen) 

o oder bei einem/einer in Österreich niederge-

lassenen Wirtschaftstreuhänder/in, Rechts-

anwalt/Rechtsanwältin oder Notar/in (berufs-

mäßige Parteienvertreter/innen) 

https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.4/formalitaeten/kontaktperson
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.4/formalitaeten/kontaktperson
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.5/formalitaeten/unterlagen
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o oder in einer Zweigniederlassung in Öster-

reich 

o oder in einer österreichischen Mutter- oder 

Tochtergesellschaft desselben Konzerns 

• Art der Tätigkeit und Verwendung des entsandten 

Arbeitnehmers/der entsandten Arbeitnehmerin 

• Arbeitsbewilligung im Entsendestaat: ausstellende 

Behörde, Geschäftszahl, Ausstellungsdatum, Gül-

tigkeitsdauer oder Kopie der Arbeitsbewilligung 

• Aufenthaltsgenehmigung im Entsendestaat: aus-

stellende Behörde, Geschäftszahl, Ausstellungsda-

tum, Gültigkeitsdauer oder Kopie der Aufenthalts-

genehmigung 

Detailangaben zu einer Arbeitskräfteüberlassung 

• Name und Anschrift des Überlassers/der Überlas-

serin 

• Name und Anschrift der Personen, die zur Vertre-

tung des Überlassers/der Überlasserin nach au-

ßen berufen sind 

• Name und Anschrift des Beschäftigers/der Beschäf-

tigerin in Österreich sowie dessen bzw. deren Um-

satzsteueridentifikationsnummer und Gewerbebe-

fugnis oder Unternehmensgegenstand 

• Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Sozialversiche-

rungsnummern, zuständige Sozialversicherungs-

träger, Staatsangehörigkeit der überlassenen Ar-

beitnehmer/innen 

• Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäfti-

gung der überlassenen Arbeitskräfte beim Beschäf-

tiger/bei der Beschäftigerin 

• Orte der Beschäftigung (Einsatzorte) in Österreich 

• wenn der Beschäftiger/die Beschäftigerin die erfor-

derlichen Unterlagen nicht unmittelbar am Arbeits-

ort bereit hält, der Ort (Name und Anschrift), 

wo diese Unterlagen bereit gehalten werden (Vor-

sicht: für mobile Arbeitnehmer/innen im Transport-

bereich gelten Sonderbestimmungen): 

o bei einem/einer in Österreich niedergelassen 

Wirtschaftstreuhänder/in, Rechtsan-

walt/Rechtsanwältin oder Notar/in (berufs-

mäßige Parteienvertreter/innen) 

o oder in einer Zweigniederlassung in Öster-

reich 

https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.5/formalitaeten/unterlagen
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.5/formalitaeten/unterlagen
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o oder in einer österreichischen Mutter- oder 

Tochtergesellschaft desselben Konzerns 

• Höhe des Entgelts, das dem überlassenen AN zu-

steht 

• Art der Tätigkeit und Verwendung des überlasse-

nen AN 

• Arbeitsbewilligung im Entsendestaat: ausstellende 

Behörde, Geschäftszahl, Ausstellungsdatum, Gül-

tigkeitsdauer oder Kopie der Arbeitsbewilligung 

• Aufenthaltsgenehmigung im Entsendestaat: aus-

stellende Behörde, Geschäftszahl, Ausstellungsda-

tum, Gültigkeitsdauer oder Kopie der Aufenthalts-

genehmigung 

Besonderheiten 

Bei folgenden Aktivitäten ist ausnahmsweise keine Mel-

dung erforderlich: 

• geschäftliche Besprechungen ohne Erbringung von 

weiteren Dienstleistungen oder 

• die Teilnahme an Seminaren und Vorträgen ohne 

Erbringung von weiteren Dienstleistungen oder 

• die Teilnahme an Messen und messeähnliche Ver-

anstaltungen, ausgenommen der Vorbereitungs- 

und Abschlussarbeiten für die Veranstaltung (Auf- 

und Abbau der Ausstellungseinrichtungen und An- 

und Ablieferung des Messegutes) oder 

• der Besuch von und die Teilnahme an Kongressen 

und Tagungen oder 

• die Teilnahme an und die Abwicklung von kulturel-

len Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, 

Tanz, Theater oder Kleinkunst und vergleichbaren 

Bereichen, die im Rahmen einer Tournee stattfin-

den, bei welcher der Veranstaltung in Österreich le-

diglich eine untergeordnete Bedeutung zukommt, 

soweit der AN seine Arbeitsleistung zumindest für 

einen Großteil der Tournee zu erbringen hat (die zu 

erbringende Arbeitsleistung der/des AN erfolgt zu-

mindest für einen Großteil der Tournee), oder 

• die Teilnahme an und die Abwicklung von internati-

onalen Wettkampfveranstaltungen (Internationale 

Meisterschaften) ausgenommen Vorbereitungs- 

und Abschlussarbeiten für die Veranstaltung (Auf- 

und Abbau der im Zusammenhang mit der Veran-

staltung stehenden Einrichtungen z.B. Tribünen 

Auf- und Abbau), sowie Verabreichung von Speisen 

und Ausschank von Getränken im Rahmen der Ver-

anstaltung (z.B. Cateringservice) oder 
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• die Tätigkeit als mobiler AN oder als Besatzungs-

mitglied (§ 4 der Schiffsbesatzungsverordnung) in 

der grenzüberschreitenden Güter- und Personenbe-

förderung (Transportbereich), sofern die Arbeits-

leistung ausschließlich im Rahmen des Transitver-

kehrs erbracht wird und der gewöhnliche Arbeits-

ort nicht in Österreich liegt, ausgenommen davon 

ist eine durch eine Kabotagetätigkeit unterbrochene 

Transitbewegung (Transit in Etappen) und Zielver-

kehr, oder 

• die Tätigkeit als AN, der eine monatliche Bruttoent-

lohnung von durchschnittlich mindestens 125 % 

des Dreißigfachen der Höchstbeitragsgrundlage für 

den Kalendertag gemäß § 108 Abs. 3 Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) erhält (Stand 

2022: 7.087,50 EUR), innerhalb eines Konzerns im 

Sinne des § 15 des Aktiengesetzes (AktG) oder des 

§ 115 des GmbH-Gesetzes oder 

• die Tätigkeit im Rahmen von internationalen Aus- 

und Weiterbildungs- oder Forschungsprogrammen 

an Universitäten (Universitätsgesetzes 2002), an pä-

dagogischen Hochschulen (Hochschulgesetz 2005) 

oder Fachhochschulen (Fachhochschul-Studienge-

setz). 

Ansprechpartner im Auf-

nahmestaat 

Ja. Wichtig ist, dass der Ansprechpartner die nötigen Un-

terlagen hat. Als Ansprechpartner benannt werden muss: 

• entweder einer der nach Österreich entsandten AN  

oder 

• ein in Österreich niedergelassener Wirtschaftstreuhän-

der, Rechtsanwalt oder Notar (berufsmäßige Parteien-

vertreter). 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
Nein, nicht erfoderlich. 

Möglichkeit der Nachmel-

dung 

Inkrafttreten der Melde-

pflicht 

Nein.  

 

Inkrafttreten 01.01.2017. 

Mitzuführende Dokumente 

• eine Abschrift der Entsendemeldung (ZKO 3) und allfäl-

lige Meldung über nachträgliche Änderungen (Ände-

rungsmeldung) sowie 

• Unterlagen über die Anmeldung der AN zur Sozialver-

sicherung (Sozialversicherungsdokument A1 oder 

E 101.) sofern für die entsandten Arbeitskräfte in Öster-

reich keine Sozialversicherungspflicht besteht. Kann 
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der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Erhebung durch 

Nachweise in deutscher Sprache belegen, dass ihm die 

Erwirkung der Ausstellung dieser Dokumente durch 

den zuständigen Sozialversicherungsträger vor der Ent-

sendung nicht möglich war, sind gleichwertige Unterla-

gen in deutscher Sprache bereitzuhalten. Gleichwertige 

Unterlagen sind der Antrag auf Ausstellung der A1 o-

der E 101 und Bestätigung des zuständigen Sozialversi-

cherungsträgers, dass der AN für die Dauer der Entsen-

dung der ausländischen Sozialversicherung unterliegt. 

• Sofern für die Beschäftigung der entsandten AN im 

Sitzstaat des AG eine behördliche Genehmigung erfor-

derlich ist, ist auch die Genehmigung oder eine Ab-

schrift derer, bereitzuhalten.  

Erforderliche Lohnunterlagen in deutscher Sprache 

• Arbeitsvertrag oder Dienstzettel, 

• Lohnzettel, 

• Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungs-

belege,  

• Lohnaufzeichnungen,  

• Arbeitszeitaufzeichnungen und 

• Unterlagen betreffend die Lohneinstufung zur Über-

prüfung des dem entsandten Arbeitnehmer für die 

Dauer der Beschäftigung nach den österreichischen 

Rechtsvorschriften gebührenden Entgelts 

Der Arbeitsvertrag ist entweder in deutscher oder in engli-

scher Sprache bereitzuhalten. 

Im Falle einer grenzüberschreitenden Überlassung von AN 

trifft die Verpflichtung zur Bereithaltung der Lohnunterla-

gen den inländischen Beschäftiger. Der Überlasser hat 

dem Beschäftiger die Lohnunterlagen nachweislich bereit-

zustellen. 

Bei Entsendungen von AN, die nicht länger als 48 Stunden 

dauern, sind während des Zeitraums der Entsendung ne-

ben der ZKO 3-Meldung und dem A1-Formular nur der Ar-

beitsvertrag oder Dienstzettel und Arbeitszeitaufzeich-

nungen bereitzuhalten. Bei der Berechnung der Entsen-

dungsdauer ist die Dauer einer im Rahmen einer Entsen-

dung von einem anderen AN bereits zurückgelegten Ent-

sendungsdauer zu berücksichtigen.  

Pflichten nach Aufenthalt keine 
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Sanktionen 

Wer als AG die Entsendemeldung oder Änderungsmel-

dung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erstattet 

bzw. in der Meldung oder Änderungsmeldung vorsätzlich 

unrichtige Angaben macht kann unabhängig von der Zahl 

der betroffenen AN mit bis zu 20.000 EUR bestraft werden.  

Wer die erforderlichen Unterlagen nicht bereithält oder vor 

Ort zugänglich macht zugänglich macht, kann unabhängig 

von der Zahl der betroffenen Arbeitnehmer mit bis zu 

40.000 EUR bestraft werden. 

Zusätzlich können ausländische Unternehmen von der 

Leistungserbringung in Österreich ausgeschlossen wer-

den. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Informationen über die Meldeverpflichtungen an die ZKO 

- Übersicht zu den Meldepflichten auf der Entsendeplatt-

form 

- Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) 

Offizielle nationale Website Entsendeplattform (und Website der Arbeitsinspektion) 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Die für eine Verlängerung erforderliche Meldung erfolgt 

über das Portal für ZKO 3-Änderungsmeldungen. Die 

Gründe für die Verlängerung sind anzugeben und müssen 

in der Regel entweder unmittelbar auf den Dienstleis-

tungs- oder Dienstverschaffungsvertrag (etwa dessen 

Dauer) oder auf faktische oder rechtliche Gründe (wie etwa 

behördliche Maßnahmen, verspätete Materialanlieferung, 

Verzögerungen durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Firmen vor Ort etc.) oder die Person des AN betreffende 

wichtige Gründe (wie etwa Erkrankung) zurückzuführen 

sein. 

Weitere Informationen - 

 

  

https://www.bmf.gv.at/themen/betrugsbekaempfung/zentrale-koordinationsstelle.html
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.1/formalitaeten/meldepflichten
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B80fbd1999ae340d3b47309bf5e38b49d
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

AN, die zur Arbeitsleistung nach Österreich entsandt wer-

den, haben Anspruch auf zumindest jenes Entgelt ein-

schließlich Sonderzahlungen, Überstunden- und anderen 

Zuschlägen und Zulagen, das ihnen in Österreich nach Ge-

setz, Verordnung oder Kollektivvertrag zusteht. 

Die konkrete Höhe des Mindestlohns ist in Österreich nicht 

durch Gesetz geregelt, sondern ergibt sich im Regelfall 

aus dem Kollektivvertrag, der für die Branche und die Tä-

tigkeit anzuwenden ist. Die kollektivvertragliche Einstu-

fung bestimmt sich nach den Kriterien des Kollektivver-

trags, nach dem Tätigkeitsbereich (z. B. Fach- oder Hilfstä-

tigkeiten), nach der Qualifikation und der Dienstzeit bzw. 

Dauer der Tätigkeit. 

Bei grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung sind 

prinzipiell alle Regelungen in Kollektivverträgen einzuhal-

ten, die auch für innerhalb Österreichs überlassene Ar-

beitskräfte gelten.  

Übersicht zu den geltenden Kollektivverträgen. 

Besonders wichtig ist es, schon vor der Entsendung oder 

Überlassung nach Österreich die Mindestlöhne nach dem 

anwendbaren österreichischen Kollektivvertrag zu kennen. 

Die Kollektivverträge ergänzen die arbeitsrechtlichen Ge-

setze – z. T. um Verpflichtungen, die nur in Kollektivverträ-

gen zu finden sind. 

Offizielle nationale Website 

Entsendeplattform: 

- Welcher Lohn ist mindestens zu zahlen? 

- Welches Entgelt ist entsandten AN zu leisten? 

Weitere Informationen - 

 

https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_2.1/mindestlohn/welcher-kv-gilt-fuer-mich
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_2/mindestlohn
https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_999_10.a/1439443073251/fragen/welches-entgelt-ist-nach-oesterreich-entsandten-arbeitnehmern-und-arbeitnehmerinnen-zu-leisten


 

Arbeitseinsätze in Polen 

 

 

 
 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal Biznes 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens am Tag der Arbeitsaufnahme 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

In den Vordruck der Entsendemitteilung sind die 

folgenden Angaben einzutragen: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens und 

Steueridentifikationsnummer (NIP) 

• Firmendaten des Dienstleistungsempfängers 

• Anzahl und Personendaten der entsendendeten AN 

• Beginn und Ende sowie die Art der Tätigkeit in Polen 

• Personendaten des Ansprechpartners und  

• Aufbewahrungsort der entsendbezogenen Unterlagen. 

Besonderheiten 

Die Entsendemitteilung kann in polnischer oder englischer 

Sprache, elektronisch oder in Papierform eingereicht 

werden. 

Änderungen an den Entsendeumständen müssen 

spätestens innerhalb von 7 Werktagen nach Eintritt 

mitgeteilt werden. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

Ja, die benannte Person muss in Polen ansässig sein. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-delegowac-pracownikow-do-polski/proc_1328-oswiadczenie-o-delegowaniu-pracownika
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Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

Ja, muss spätestens 5 Tage nach der Anfrage durch die 

Arbeitsbehörde erfolgen. 

Inkrafttreten: 18.06.2016. 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort die folgenden Dokumente vorgelegt 

werden können: 

• Kopien der Arbeitsverträge 

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer 

• Arbeitszeitnachweise/ Stundenzettel (Beginn/Ende der 

täglichen Arbeitszeit) sowie Gehaltsabrechnungen 

(Vergleich mit Mitgliedsstaat) 

• Nachweis über SV-Beiträge (A1-Bescheinigung).  

Pflichten nach Aufenthalt 

Die entsendbezogenen Unterlagen (Arbeitsvertrag, 

Entsendevertrag, Arbeitszeitdokumentation, 

Gehaltsnachweise) sind zwei Jahre aufzubewahren.  

Diese Dokumente sind der polnischen Arbeitsbehörde auf 

Anforderung innerhalb von 15 Werktagen zu übersenden. 

Die Aufbewahrung kann in Papierform oder elektronisch 

mit einer qualifizierten Unterschrift und einem 

„vertrauenswürdigen“ Profil erfolgen. 

Sanktionen 

Die fehlende oder verspätete Anmeldung kann mit 

Geldstrafen zwischen 1.000 bis 30.000 PLN geahndet 

werden. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen zur AN-Entsendung der 

Arbeitsinspektion (Państwowa Inspekcja Pracy) 

- Vordruck für die Entsendemitteilung (Word) 

- Vordruck für die Änderungsmitteilung (Word) 

- Allgemeine Informationen von Business in Poland  

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

 

  

https://www.pip.gov.pl/en/legality-of-employment/65535,information-on-posting-of-workers.html
https://www.pip.gov.pl/en/f/v/200790/An%20employer%20s%20statement%20on%20the%20posting%20of%20a%20worker%20to%20the%20territory%20of%20the%20Republic%20of%20Poland.docx
https://www.pip.gov.pl/en/f/v/200792/A%20notification%20of%20change%20of%20the%20statement%20of%20the%20employer%20posting%20a%20worker%20to%20the%20territory%20of%20the%20Republic%20of%20Poland.docx
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/posting-of-workers-to-poland
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLroT7v7jqAhUkTxUIHcdIBZAQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767276%2F21881d12b34fc106703b1fa6f2d5b77c%2Fpolen-data.pdf&usg=AOvVaw2Q3_E6qlAULmP_-D7g8rOS
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die Arbeitsinspektion (Państwowa Inspekcja Pracy) sorgt 

dafür, dass Dienstleister aus dem europäischen Ausland, 

die AN nach Polen entsenden, die zwingenden polnischen 

Rechtsvorschriften beachten, insbesondere zu: 

• Entlohnung 

• Arbeitszeit; 

• Nacht- und Sonntagsarbeit; 

• Arbeitsschutznormen. 

Diesbezügliche vom polnischen Recht abweichende 

Regelungen in Entsendeverträgen finden insoweit keine 

Anwendung. Sie dazu auch das polnische AEntG. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

nicht bekannt 

vermutlich ebenfalls die Arbeitsinspektion 

Allgemeine Kontaktdaten: 

National Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate 

Department of Employment Legality 

ul. Barska 28/30 

02-315 Warszawa 

E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl  

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 01.01.2022 

3.010 PLN (ca. 650 EUR) bzw. 1,70 PLN (ca. 4,25 EUR) pro 

Stunde. Traditionell wird er zum Jahresbeginn angepasst. 

- In Polen existiert zwar ein System zur Allgemeinverbind-

licherklärung von Tarifverträgen. In der Praxis gibt es 

allerdings kaum solche Tarifverträge. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000868
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/posting-of-workers-to-poland/posting-of-workers-in-the-framework-of-the-provision-of-services-rules-and-obligations-of-employers-posting-workers
mailto:kancelaria@gip.pip.gov.pl
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,75,2,minimalne-wynagrodzenie-za-prace.html
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,75,2,minimalne-wynagrodzenie-za-prace.html
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung unter 

folgenden Voraussetzungen: 

1. Leitung eines inländischen Arbeitgebers 

2. Konzerninterne Entsendung 

3. Grenzüberschreitende Zeitarbeit 

Meldeportal ACT (Arbeitsverwaltungsbehörde) 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller 
entsendender Arbeitgeber (muss eine nennenswerte 

gewerbliche Tätigkeit in DE ausüben) 

Inhalt der Meldung 

Die Entsendmitteilung muss folgende Angaben enthalten: 

• die Identität des Dienstleisters 

• Angaben zur Identität und Anzahl der zu entsendenden 

AN 

• Angaben zur Identität der Verbindungsperson 

• die voraussichtliche Dauer sowie Beginn und Ende der 

Entsendung 

• die Adresse(n) des Arbeitsplatzes 

• die Art der in Portugal zu erbringenden 

Dienstleistungen. 

Besonderheiten 

Die Entsendemitteilung kann in elektronischer Form bei der 

Arbeitsverwaltungsbehörde (ACT) eingereicht werden. 

Die Entsendung darf für max. 24 Monate erfolgen/ die 

Ablösung eines anderen Arbeitnehmers ist nicht zulässig. 

Ansprechpartner im 

Entsendeland 

Ja. Diese Person muss für Anfragen der ACT sowie ggf. zu 

Gesprächen mit den Sozialpartnern zur Verfügung stehen. 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Postingofworkers/Paginas/default.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Paginas/dtpp.aspx
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Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für die Dauer der Entsendung sind Papierkopien oder 

elektronische Kopien der Arbeitsverträge, 

Lohnabrechnungen, Arbeitszeitnachweise sowie zur 

Sozialversicherung (A1-Bescheinigung) an einem klar 

definierten Ort in Portugal vorzuhalten. Das kann: 

(1) der in der Entsendemitteilung angegebene Arbeitsplatz, 

(2) die Baustelle, 

(3) die Betriebsbasis oder das Fahrzeug, mit dem die 

Dienstleistung erbracht wird sein.  

Auf Anforderung der ACT müssen die oben genannten 

Dokumente auf Portugiesisch vorgelegt und/oder durch eine 

beglaubigte Übersetzung ergänzt werden.  

Dies gilt insbesondere für folgende Nachweispapiere: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des Dienstleistungsempfängers 

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Angaben zum Einsatzort in Portugal 

• Nachweis über die Bezahlung der 

Nachweisversicherungsbeiträge (A1-Bescheinigung) 

sowie Kopien der Arbeitsverträge, der 

Arbeitszeitnachweise und der Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt 
Die Unterlagen sind bis zu einem Jahr nach Beendigung der 

Entsendung einzureichen, wenn die ACT diese anfordert. 

Sanktionen 

Verstöße gegen die Meldepflichten können Geldstrafen für 

die betroffenen Unternehmen nach sich ziehen. Abhängig 

vom konkreten Verstoß und vom Umsatz des 

Unternehmens können Geldstrafen in Höhe von 112 bis 

10.640 EUR pro (!) Mitarbeiter verhängt werden. 
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Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Artikel 6 und 7 des Labour Code (Arbeitsgesetzbuch) 

- Elektronische Entsendemitteilung (Formulário) 

- Informationen von ACT zur Entsendung von AN  

- Informationen der IHK Düsseldorf  

- GKV-Spitzenverband / DVKA (Arbeiten in Portugal) 

- Homepage der Behörde für Arbeitsbedingungen (ACT)  

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Regeln zur Entsendung betreffen Kündigungsschutz, 

Diskriminierungs- und Minderheitenschutz, Arbeitszeiten, 

Pausenregelung, Urlaubsansprüche, Mindestlohn, Schutz 

der Elternzeit, Jungendarbeitsschutz, Gesundheitsschutz, 

Regeln zur Zeitarbeit 

Offizielle nationale Website 

- Entsendeinformationen 

Ansprechpartner: Department for the Support of 

Inspection Activy, Avenida Casal Ribeiro, n 18-A, 1000-092 

Lisbon, Tel.: +351 213 308 700 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Im Zweifel:  

Department for the Support of Inspection (s. Zeile davor)  

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Die Höhe des nationalen Mindestlohns (salário mínimo) 

wird von der Regierung festgelegt. Im Jahr 2022 beträgt er 

705 EUR monatlich, also 4,40 Euro pro Stunde. Politische 

Zielsetzung ist es, in Portugal den Mindestlohn bis Ende 

2023 auf 750 Euro anzuheben.  

- Im Falle eines Tarifvertrags oder eines anderen allgemein 

anwendbaren kollektiven Regulierungsinstruments ist dies 

der Wert, der je nach Berufskategorie mindestens zu 

berücksichtigen ist. 

Offizielle nationale Website - Entgeltinformationen 

Weitere Informationen - 

 

https://cite.gov.pt/codigo-do-trabalho
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Paginas/dtpp.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Postingofworkers/Paginas/default.aspx
https://www.duesseldorf.ihk.de/Aussenwirtschaft/%20Auslandsmaerkte/Laender_der_Europaeischen_Union_%20/Portugal/portugal---hinweise-zur-entsendung/3823036
https://www.dvka.de/media/dokumente/merkblaetter/arbeiten_im_ausland/Arbeiten_Portugal.pdf
http://www.act.gov.pt/
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Postingofworkers/Paginas/default.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-aumenta-salario-minimo-para-665-euros-em-2021
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/DestacamentoTrabalhadores/Postingofworkers/Paginas/default.aspx


 

Arbeitseinsätze in Rumänien 

 

 

 
 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
Entsendung von AN zur Erbringung grenzüberschreitender 

Dienstleistungen 

Meldeportal 

Inspecţia Muncii 

 

Meldeformular 

Zeitpunkt der Meldung 

Grundsätzlich: fünf Tage vor Arbeitsbeginn, spätestens: 

bei Arbeitsaufnahme bei der lokalen Arbeitskammer, 

welche für den vorgesehenen Arbeitsplatz zuständig ist. 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Erforderlich ist eine Mitteilung mit folgendem Inhalt: 

• Angaben zu den entsandten Mitarbeitern, u. a. 

Sozialversicherungsnummer und Vergütung, 

• Dauer der Entsendung,  

• Adresse des Arbeitsplatzes sowie  

• Art der Dienstleistung.  

Ein vorgefertigtes Formular ist bei der lokalen 

Arbeitsinspektion einzureichen (siehe Link). 

Besonderheiten 

Die Entsendemitteilung muss in rumänischer Sprache 

erfolgen. 

Eine Kopie der Mitteilung muss auch dem Auftraggeber in 

Rumänien übergeben werden. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

https://www.inspectiamuncii.ro/Posting-of-workers
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/1518590/ModelDeclaratie-en.pdf/976f2580-2efd-4553-8382-df76328dca5b
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/1518590/ModelDeclaratie-en.pdf/976f2580-2efd-4553-8382-df76328dca5b
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Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die rumänischen 

Behörden sollten am Tätigkeitsort zumindest die 

folgenden Dokumente vorgelegt werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Rumänien  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge 

(A1-Bescheinigung)  

• sowie Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/ Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen, einschließlich 

Ausgleichsregelungen bezüglich der Überstunden 

• Nachweise über Arbeitszeitregelungen, zum 

Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit 

• Regelungen zum Jahresurlaub. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Die Dokumente sind drei Jahre nach der Beendigung der 

Entsendung aufzubewahren. Nach Aufforderung durch die 

Behörde sind sie innerhalb von 20 Arbeitstagen 

vorzulegen und auf Aufforderung in rumänischer Sprache 

zur Verfügung zu stellen. 

Sanktionen 

Verstöße gegen die Meldepflichten können mit Strafen bis 

zu 9.000 RON geahndet werden. Die Strafen werden in der 

Regel pro Verstoß, nicht pro Mitarbeiter verhängt. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen der Arbeitsinspektion 

- Offizielles Meldeformular  

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

 

  

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/Aplicable+contravention+and+sanctions.pdf/84744c25-94be-42a6-9783-71e3defcab09
https://www.inspectiamuncii.ro/Posting-of-workers
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/151%208590/ModelDeclaratie-en.pdf/976f2580-2efd-4553-8382-df76328dca5b
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_zbr_167qAhXCWhUIHTsSCKsQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767282%2F96e71999ea0930471eead6d113664758%2Frumaenien-data.pdf&usg=AOvVaw1CI2iVjTJF0CFC5kw_6KwS
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die Beschäftigungsbedingungen sind grundsätzlich im 

rumänischen Arbeitsgesetzbuch geregelt. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

nicht bekannt 

vermutlich die Arbeitsinspektion 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

Bis zum Jahr 2018 war im Arbeitsgesetzbuch (Codul 

Muncii) ausdrücklich nur ein einziger landesweit gültiger 

gesetzlicher Mindestlohn geregelt (salariul minim brut de 

bazã garantat în platã). Durch eine entsprechende 

Dringlichkeitsverordnung wurde dann allerdings eine 

Öffnungsklausel in das Arbeitsgesetzbuch aufgenommen. 

Seitdem können durch Regierungsbeschluss 

unterschiedliche Stufen des Mindestlohns, in 

Abhängigkeit von der Ausbildung und der 

Beschäftigungszeit des Beschäftigten, festgelegt werden. 

Aktuell gelten seit dem 01.01.2022 (Regierungsverordnung 

Nr. 1071/2021) in Rumänien die folgenden drei 

Mindestlohnstufen: 

• Branchenübergreifend 2.550 Lei (ca. 513 EUR) 
• Hochschulabsolventen mit mindestens  

einem Jahr Beschäftigungszeit in ihrem  

Fachgebiet 2.550 Lei (ca. 513 EUR) 
• Beschäftigte in Unternehmen aus dem  

Baubereich 3.000 Lei (ca. 606 EUR) 

Zudem gibt es neue weitergehende Gesetzespläne, die 

nicht auf eine Vereinfachung der Situation hoffen lassen. 

Grundsätzlich ist es in Rumänien auch möglich, 

Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Es 

kommt in der Praxis aber kaum vor.  

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Weitere Informationen - 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjTot223q7qAhWUtXEKHSH6A6YQFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ro%2Flegislatie%2Feng%2Fvol58eng.pdf&usg=AOvVaw3kyQTFn1wbYfLZPo1-xfGz
https://www.inspectiamuncii.ro/Posting-of-workers
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/The+Labour+Inspection+-+Liason+Office.pdf/9fd91e26-3cd1-4052-a933-be4da3bbd236
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246892
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246892
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/Salarizare+site+sal_EN.pdf/a71d0fbb-9bda-4c77-b061-5891c37db953
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Jede Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung 

Meldeportal Posting.av.se 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

Folgende Informationen werden erfasst: 

• Name und Unternehmenssitz des Arbeitgebers 

• Kontaktdaten eines befugten Vertreters des 

Arbeitgebers (z. B. im Entsendestaat) 

• Art der Dienstleistungen, die in Schweden erbracht 

werden sollen 

• vorgesehener Entsendezeitraum 

• Ort der Dienstleistungserbringung in Schweden 

• Angaben zum entsandten AN (Name, Geburtsdatum 

oder SV-Nummer) 

• Angaben zur Kontaktperson in Schweden (SV-Nr. oder 

Geb.-Datum, Adresse und Tel.-Nr. in SE, E-Mail). 

Besonderheiten 

Sowohl die Entsendung als auch der Ansprechpartner in 

Schweden sind im Register des schwedischen 

„Zentralamts für Arbeitsumwelt“ (Arbetsmiljöverket) 

anzumelden. Diese Meldung kann online und in deutscher 

Sprache erfolgen. 

Für bestimmte Tätigkeiten muss in Schweden vorab eine 

Erlaubnis eingeholt werden. Diese wird erteilt, wenn die 

Ausbildung bestimmten Standards entspricht und 

vorgeschriebene Inhalte vermittelt hat. Zu den 

erlaubnispflichtigen Tätigkeiten zählen: 

• Arbeiten mit hitzehärtbaren Kunststoffen oder Asbest 

• Gerüstbau 

• Bedienen von Hub- und Hebegeräten 

• Fahren von LKW. 

https://www.av.se/en/report-a-posting
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Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 

Ja, mit der Befugnis, Benachrichtigungen im Namen des 

ausländischen Arbeitgebers entgegenzunehmen. 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

Nein. Der Ansprechpartner muss sich aber während der 

gesamten Dauer der Entsendung in Schweden aufhalten. 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

 

01.07.2013 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung sollten am Tätigkeitsort 

zumindest die folgenden Nachweispapiere vorliegen: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers  

• Personendaten der entsandten AN sowie deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Schweden  

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge (A1-

Bescheinigung) sowie Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Bei fehlender, verspäteter, unrichtiger oder 

unzureichender Entsendeanmeldung wird eine 

Strafgebühr in Höhe von 20.000 SEK (ca. 2.300 EUR) 

erhoben. 

Die Strafgebühr wird auch dann erhoben, wenn der 

Verstoß nicht vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. 

Weitere Geldstrafen können anfallen, falls das 

Unternehmen es versäumt, von den schwedischen 

Behörden gegebenenfalls angeordnete Maßnahmen zu 

ergreifen. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Gesetz über die Entsendung von AN (Lag 1999:678) 

- Entsende-Verordnung (Ordinance 2017:319) 

- Zentralamt für Arbeitsumwelt (Arbetsmiljöverket) 

- Allgemeine Informationen zur Meldepflicht 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999678-om-utstationering-av-arbetstagare_sfs-1999-678
https://www.government.se/4ae3dc/contentassets/034c31d6807d47ca85d8ad1ac61cb9ac/2017319-posting-of-workers-ordinance
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/employers-obligations/
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/e-services-and-forms/report-a-posting/about-report-a-posting/
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Die einzuhaltenden Regeln sind hauptsächlich im Gesetz 

über die Entsendung von AN (Lag 1999:678) und der 

Entsende-Verordnung (Ordinance 2017:319) zu finden. 

Offizielle nationale Website - Allgemeine Informationen zur Entsendung von AN 

Besonderheiten 

Achtung: Die bisher geltende 5-Tages-Ausnahme für die 

offizielle Meldung einer Entsendung ist schon mit Wirkung 

zum 30.07.2020 entfallen! 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Begründete Mitteilung an die Swedish Work Environment 

Authority (Mail: arbetsmiljoverket@av.se) mit folgenden 

Informationen: Firmenname und Corporate Identity Nummer, 
Name des Leistungsempfängers in Schweden, Ort oder 
Adresse in Schweden, an dem der entsandte Arbeitnehmer die 
Dienstleistung erbringt, Name und eine eindeutige offizielle 
Identifikationsnummer des von der Verlängerung betroffenen 
entsandten Arbeitnehmers, Datum, an dem die Dienstleistung 
erbracht wurde, Datum, an dem der Service voraussichtlich 
beendet sein sowie die Gründe für die Verlängerung der Zeit 
von zwölf auf 18 Monate.  
Der Eingang der Mail wird automatisch bestätigt. 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- In Schweden existiert kein nationaler, gesetzlicher 

Mindestlohn.  

- Von den schwedischen Arbeitnehmerorganisationen 

wurde u. a. die Entlohnung in verschiedenen 

Branchentarifverträgen für entsandte AN ausgehandelt. 

Diese kann mehr als einen Mindestlohnsatz betragen. Ggf. 

bestehen daher auch tarifliche Ansprüche auf 

Entschädigungen für Reise-, Unterkunfts- und 

Verpflegungskosten während der Entsendung in 

Schweden sowie ggf. auch auf eine Unterkunft. 

Offizielle nationale Website 

- Allgemeine Informationen zum schwedischen 

Arbeitsmarktmodell, dem Tarifvertragssystem und 

Entsende-Tarifverträgen 

Besonderheiten - 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999678-om-utstationering-av-arbetstagare_sfs-1999-678
https://www.government.se/4ae3dc/contentassets/034c31d6807d47ca85d8ad1ac61cb9ac/2017319-posting-of-workers-ordinance
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/employers-obligations/
mailto:arbetsmiljoverket@av.se
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/swedish-labour-market-model-and-collective-agreements/
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/swedish-labour-market-model-and-collective-agreements/
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Die Dienstleistungserbringung bis zu 90 Tage im Kalender-

jahr ist bewilligungsfrei (wenn das entsendende Unterneh-

men seinen Sitz in DE hat). Es besteht jedoch eine Melde-

pflicht1. 

In folgenden Bereichen (sog. sensiblen Branchen) besteht 

die Meldepflicht unabhängig von der Dauer der Arbeiten 

(Meldepflicht ab dem ersten Tag): 

Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Garten- und Land-

schaftsbau, Gastgewerbe, Reinigungsgewerbe in Betrie-

ben und Haushalten, Überwachungs- und Sicherheits-

dienst, Reisenden- und Erotikgewerbe. 

In den sonstigen Bereichen (sog. allgemeine Branchen) 

sind nur solche grenzüberschreitenden Dienstleistungen 

meldepflichtig, die länger als acht Tage pro Kalenderjahr 

dauern (d. h. hier gibt es acht meldefreie Tage pro Jahr, 

vgl. Art. 6 der EntsV).  

Die acht meldefreien Tage bzw. die maximale Dauer von 

90 Tagen beziehen sich sowohl auf das entsendende Un-

ternehmen als auch auf die entsandten Arbeitnehmer. Für 

das „Guthaben“ des Unternehmens ist es unerheblich, wie 

viele Mitarbeiter an einem bestimmten Tag gleichzeitig 

entsandt werden. 

Beispiel: Unternehmen X entsendet drei AN gleichzeitig 
für fünf Tage in die Schweiz → fünf Tage sind aufge-

braucht. 

Wurde ein Mitarbeiter bereits für 90 Tage von einem Un-

ternehmen in die Schweiz entsandt, so kann ihn kein ande-

res Unternehmen für weitere Einsätze im selben Kalender-

jahr mit dem Meldeverfahren in die Schweiz entsenden. 

Der Mitarbeiter hat sein „Guthaben“ von 90 Tagen aufge-

braucht (näher zur Berechnung der Einsatztage“, Ziffer 

                                                
1 ACHTUNG: Informationen zu den coronabedingten Einreisebeschränkungen finden Sie hier. Bitte überprüfen Sie auch auf der 

Homepage des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), welche grenzsanitarischen Maßnahmen bei der Einreise in die Schweiz 

gelten. 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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3.3.8 der Weisungen VFP mit Beispielen in Anhang 4 „Wei-

sungen VFP“) und benötigt vor einer weiteren Entsendung 

eine Arbeitsbewilligung. 

Zur Abgrenzung meldepflichtige / nicht meldepflichtige Tä-

tigkeit bzw. Dienstleistung, siehe Anhang 5 „Weisungen 

VFP“ mit exemplarisch aufgelisteten Tätigkeiten. 

➔ Grundsatz: Jede „produktive Tätigkeit“ ist meldepflich-

tig. 

Meldeportal 

Link zur Online-Meldung: Das Benutzerhandbuch für das 

Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit erklärt de-

tailliert die einzelnen Schritte des Meldeverfahrens. 

➔ Empfehlung: Nur effektive Arbeitstage melden, da alle 

gemeldeten Tage vom Guthaben abgezogen werden  

(auch Sonn- und Feiertage). 

➔ Pro Einsatzort ist eine separate Meldung auszufüllen. 

Zeitpunkt der Meldung 

Die Meldung muss spätestens acht Tage vor Arbeitsbe-

ginn erfolgen (sog. Voranmeldefrist)! 

Beispiel: Wird die Meldung an einem Montag übermittelt, 
darf die Arbeitsaufnahme frühestens am Dienstag der fol-

genden Woche erfolgen. 

Notfallregelung: Bei dringenden Reparaturen und Unfällen 

kann die Arbeit ausnahmsweise vor Ablauf der 8-Tage-

Frist beginnen; frühestens jedoch am Tag der Meldung. 

Notfälle sind in der Meldung im Kommentarfeld zu be-

gründen. 

Antragsteller 

Die Meldepflicht trifft den entsendenden Arbeitgeber. Die 

Online-Meldung kann auch stellvertretend, z. B. durch den 

Auftraggeber, ausgefüllt werden. Die rechtliche Verant-

wortung für eine korrekte Meldung bleibt jedoch beim Ent-

sendebetrieb. 

Inhalt der Meldung 

Bei der Meldung entsandter Arbeitnehmer empfiehlt  

es sich, folgende Informationen bereitzuhalten  

(Art. 6 Abs. 4 EntsV): 

• vom AN: Personalausweis/Pass, Angaben zum Einsatz-

ort, Zweck der Dienstleistung und zur Einsatzdauer SV-

Nummer im Sitzstaat des AG, Lohn während des Ein-

satzes in der Schweiz, Angaben zur Berufsqualifikation 

sowie der Tätigkeit in der Schweiz, ggf. Aufenthaltsbe-

willigung im Entsendestaat bei Drittstaatsangehörigen, 

• Kontaktangaben: Adresse Unternehmen, Kontaktper-

son in CH inkl. Name, Vorname, Telefon und/oder E-

Mail  

• vom Entsendebetrieb: Zuständige Person im Unterneh-

men 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-d.pdf.download.pdf/weisungen-fza-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-anh-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-anh-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-anh-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-anh-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/eu/fza/meldeverfahren/mv-benuhb-d.pdf
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Besonderheiten 

Bei der Ausübung eines reglementierten Berufes in der 

Schweiz muss vorab eine Meldung beim Staatssekretariat 

für Bildung, Forschung und Innovation SBFI erfolgen.  

Eine Sammelmeldung ist nur bei gleichem Einsatzort und 

gleichem Zeitraum möglich. 

Ansprechpartner im Ent-

sendeland 

Ja. - Die betreffende Person muss in der Lage sein, Fragen 

der kantonalen Behörden zu beantworten. 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Entsendeland 

Im „Profil verwalten“ erfolgt unter „Angaben zur 

Firma/zum Unternehmen“, u.a. die Bekanntgabe der Ad-

resse im Entsendeland. 

Zu den „Kontaktangaben in der Schweiz während des Ein-

satzes“, welche bei der Meldung abgefragt werden, gehört 

auch eine Anschrift in der Schweiz. 

Möglichkeit der Nachmel-

dung 

(Inkrafttreten der Melde-

pflicht / Altfälle) 

Nachträgliche Änderung der Meldung 

(1) Per E-Mail an die zuständige kantonale Behörde (mit 

Verweis auf die bereits erfolgte Meldung)* bei  

• Verschiebung des Einsatzes auf einen späteren Zeit-

punkt, 

• Änderung der Einsatzdauer (Verlängerung oder Ver-

kürzung) oder  

• Unterbrechung der Arbeiten 

• Annullierung der Meldung. 

(2) Neue Online-Meldung für alle anderen Änderungen, 

z. B. 

• anderer Mitarbeiter (z. B. Krankheitsfall),  

• zusätzlicher Mitarbeiter oder 

• Wiederaufnahme der Arbeiten nach Unterbre-

chung. 

* Die Kontaktdaten finden Sie auf der Meldebestätigung. 

Der laufende Tag wird bei der Gutschrift berücksichtigt, 

wenn Sie die Mitteilung bis spätestens 12.00 Uhr vorneh-

men. Rückwirkende Gutschriften werden aus Beweisgrün-

den nur ausnahmsweise gewährt. 

Mitzuführende Dokumente 

Vor-Ort-Kontrollen erfolgen in der Regel durch die Befra-

gung der Entsandten. Informationen zum Ablauf von Kon-

trollen finden Sie auf der SECO-Internetseite. Demnach 

empfiehlt es sich, u.a. Ausweis und die offizielle Meldebe-

stätigung mitzuführen. 

Weitere Unterlagen haben entsandte AN (im Gegensatz zu 

Selbständigen) eigentlich nicht zwingend mitzuführen. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/meldeverfahren-fuer-dienstleistungserbringende-aus-der-eu-efta.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/meldeverfahren-fuer-dienstleistungserbringende-aus-der-eu-efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html
https://entsendung.admin.ch/cms/content/info/checklisten_praxis_de
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Pflichten nach Aufenthalt 

Folgende Unterlagen hat der Arbeitgeber den Kontrollor-

ganen auf Verlangen auszuhändigen: 

1. Meldebestätigung 

2. Verzeichnis der eingesetzten Personen und deren 

Berufsqualifikationen 

3. Lohnabrechnung und Lohnzahlungsbeleg pro Mitarbei-

ter und Monat 

4. Nachweis über die Abführung der SV-Beiträge und A1-

Formular.  

5. Arbeitszeitenaufzeichnung. 

Sanktionen 

Das Entsendegesetz (insbesondere Art. 9 Abs. 2 und 3) 

sieht Sanktionen in Form von Geldbußen, Umlage der 

Kontrollkosten bis hin zu einem Arbeitsverbot für die 

Schweiz („Dienstleistungssperre“) vor, wie z. B.: 

• Bußgelder bis 5.000 CHF bei einem Verstoß gegen die 

Meldepflicht oder Nichteinhaltung der Voranmeldefrist, 

• Bußgelder bis 30.000 CHF bzw. Arbeitsverbot von ein 

bis fünf Jahren bei Verstoß gegen die in der Schweiz 

einzuhaltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Das Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der EU bildet die 

Rechtsgrundlage für die Entsendegesetzgebung in der 

Schweiz, insbesondere für das Entsendegesetz und die da-

zugehörige Entsendeverordnung (EntsV). Eine Hilfestel-

lung für. die Rechtsanwendung in der Praxis geben die 

„Weisungen VFP“ des Staatssekretariats für Migration 

(SEM). 

Hinweis: Im Verhältnis zur Schweiz kommt weder die 

Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU noch die überarbeitete 

Entsenderichtlinie 2018/957 zur Anwendung. Es gilt einzig 

die Richtlinie 96/71/EG. 

- Weitere Informationen: 

• zum „Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit“: 

Staatssekretariat für Migration (SEM).  

• zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen: Staatssekreta-

riat für Wirtschaft (SECO) 

• zu den sozialversicherungsrechtlichen Aspekten: DVKA 

Merkblatt „Arbeiten in der Schweiz“. 

 

  

https://entsendung.admin.ch/cms/content/behoerden/sanktionen_de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994599/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030526/index.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_de
https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_de
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/merkblaetter_arbeiten_in/merkblaetter_arbeiten_in.html?country=Schweiz
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Entsendegesetz und dazugehörige Entsendeverord-

nung 

- Ausländische Arbeitgeber müssen die sog. flankieren-

den Maßnahmen berücksichtigen und dabei insbeson-

dere auf die Einhaltung der in der Schweiz geltenden 

minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen achten. 

Diese Lohn- und Arbeitsbedingungen befinden sich 

auch in allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeits-

verträgen (GAV). 

Offizielle nationale Website - Homepage des Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Besonderheiten 

Die Schweiz hat die Richtlinie (EU) 2018/957 zur Änderung 

der Entsenderichtlinie (und die Durchsetzungsrichtlinie 

2014/67/EU) nicht übernommen. Sie findet somit auch 

keine Anwendung. Damit gilt weiterhin noch die alte Fas-

sung der Entsenderichtlinie (= Richtlinie 96/71/EG). 

Verlängerung  

> 90 Tage / Kalenderjahr   

Eine (Verlängerungs-) Mitteilung im Sinne der geänderten 

Entsenderichtlinie gibt es nicht (Richtlinie (EU) 2018/957 

findet in der Schweiz keine Anwendung, s. o.). 

Aber: Für eine Dienstleistungserbringung (DL) über 

90 Tage pro Kalenderjahr ist eine Arbeitsbewilligung erfor-

derlich. Es besteht kein Rechtsanspruch. Zuständig für die 

Bewilligungs-erteilung ist der Kanton des Einsatz-, resp. 

Arbeitsorts. 

Eine Bewilligung kann erteilt werden, wenn die DL im ge-

samtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz ist und die Vo-

raussetzungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt eingehal-

ten werden. Die Beurteilung erfolgt abhängig von der je-

weiligen Wirtschaftslage und der Situation auf dem Ar-

beitsmarkt. Grundsätzlich werden Bewilligungen projekt-

bezogen erteilt, d.h. nur für den Einsatzkanton und für die 

Dauer der angemeldeten Projekte. Die Projekte müssen im 

Voraus bekannt sein (Ort, genauer Zeitpunkt). Die Bewilli-

gung ist persönlich und personenbezogen.  

Weitere Informationen 
Spezielle Informationen zu den Arbeitszeitregelungen fin-

den Sie hier. 

 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994599/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030526/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030526/index.html
https://entsendung.admin.ch/app/gav_kurz?navId=gav_kurz
https://entsendung.admin.ch/app/gav_kurz?navId=gav_kurz
http://www.entsendung.admin.ch/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://entsendung.admin.ch/cms/content/behoerden/arbeitsbewilligung_de
https://www.entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/arbeitszeitregelung_de
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Entsendegesetz und dazugehörige Entsendeverordnung 

(vgl. insbesondere Art. 2 EntsG, Art. 1 und Art. 1a EntsV). 

- Gewisse Branchen in der Schweiz sind mit einem Ge-

samtarbeitsvertrag (GAV) allgemein verbindlich geregelt. 

Darin finden sich u. a. Bestimmungen zum Mindestlohn.  

Offizielle nationale Website 

- Homepage des Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Zum Vorgehen beim Vergleich zwischen dem Lohn des in-

ländischen AN und dem Lohn des entsandten AN (Interna-

tionaler Lohnvergleich) hat das SECO eine Weisung erlas-

sen und stellt ein Berechnungsbeispiel zur Verfügung. 

Besonderheiten 

In der Schweiz gilt es zwischen Branchen mit und Bran-

chen ohne allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge 

(ave GAV), resp. Normalarbeitsverträgen (NAV, behördli-

cher Erlass mit arbeitsvertraglichen Bestimmungen) mit 

zwingenden Mindestlöhnen zu unterscheiden.  

In Branchen oder Berufen ohne zwingende Mindestlöhne 

aus ave GAV / NVA ist grundsätzlich der orts-, berufs- oder 

branchenübliche Lohn zu respektieren. Entsprechend gibt 

es zwei unterschiedliche Lohnrechner, den Mindestlohn-

rechner und den „nationalen Lohnrechner“. 

Einige GAV sehen die Verpflichtung zur Stellung einer 

Kaution vor (z. B. der GVA für das Metallgewerbe). Sieht 

ein für allgemeinverbindlich erklärter GAV die Hinterle-

gung einer Kaution durch den Arbeitgeber vor, so gilt 

diese Pflicht auch für Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in die 

Schweiz entsenden (Art. 2 Abs. 2ter EntsG).  

Wissenswertes zur Kautionspflicht in der Schweiz stellt die 

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz (ZKVS) zur 

Verfügung. Speziell zum GAV für das Metallgewerbe, 

siehe: 

- Merkblatt zur Stellung einer Kaution, 

- Merkblatt zur Rückgabe der Kaution. 

Weitere Informationen 
- Hohes Lohnniveau in der Schweiz! 

- Schweizer Lohn gilt ab Grenzübertritt. 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994599/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030526/index.html
https://entsendung.admin.ch/app/gav_kurz?navId=gav_kurz
https://entsendung.admin.ch/app/gav_kurz?navId=gav_kurz
http://www.entsendung.admin.ch/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html
https://entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/lohn_de
https://www.zkvs.org/
https://www.zkvs.org/assets/content/files/Merkblatt_Aufforderung_Metallgewerbe.pdf
https://www.zkvs.org/assets/content/files/Merkblatt_Kautionsrueckgabe_Metallgewerbe.pdf
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 
Entsendung von AN zur zeitlich begrenzten Erbringung 

von Dienstleistungen 

Meldeportal NIP 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens am Tag der Entsendung 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

Die Entsendemeldung kann entweder elektronisch über 

NIP oder über ein Formular mit folgendem Inhalt erfolgen:  

• Firmenname und Sitz 

• Identifikationsnummer und Register-Nr.  

(z. B. HRA/HRB-Nummer) 

• voraussichtliche Anzahl der entsendeten AN 

• Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort u. 

Staatsangehörigkeit der entsendeten AN 

• Beginn- und Schlusstag der Entsendung 

• Tätigkeitsort und Bezeichnung der von den entsendeten 

AN erbrachten Dienstleistung 

• Vor-, Nachname und Anschrift, auch elektronische 

Adresse, des für die Zustellung der Schriftstücke 

beauftragten Ansprechpartners in der Slowakei 

• Angabe, ob der entsandte AN einen anderen AN ersetzt. 

Falls ja, auch die Angaben des zu ersetzenden AN 

(Name, Geburtsdatum, Adresse und 

Staatsangehörigkeit). 

Das Formular muss ausgefüllt, ausgedruckt und an die 

Adresse der Nationalen Arbeitsaufsichtsbehörde oder per 

E-Mail gesendet werden: 

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE 

Masarykova 10, 040 01 Košice 

E-Mail: nip@ip.gov.sk 

https://www.ip.gov.sk/app/posting/site/login?language=en
https://www.ip.gov.sk/app/posting/site/login?language=en
https://www.ip.gov.sk/app/posting/form?language=en
mailto:nip@ip.gov.sk
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Besonderheiten 

• Zusätzlich: Schriftliche Meldung der Entsendung beim 

„Amt für Arbeit, Soziales und Familie“ in slowakischer 

Sprache auf einer sog. Mitteilungskarte (nur in 

slowakischer Sprache vorhanden) in zweifacher 

Ausfertigung durch slowakisches Unternehmen, das 

einen EU-Staatsbürger beschäftigt, oder das 

Unternehmen aus einem EU-Mitgliedstaat, das seinen 

Mitarbeiter in die Slowakei entsendet, an das 

zuständige Amt für Arbeit, Soziales und Familie 

innerhalb von sieben Arbeitstagen ab Arbeitsaufnahme 

• Einholung einer gesetzlichen Bürgschaft für den Fall der 

Nichtzahlung des Lohns an AN durch den 

Sublieferanten 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

Nein, aber Aufenthalt während der gesamten Dauer der 

Entsendung in der Slowakei erforderlich. 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

• während/nach der Entsendung aufzubewahren und auf 

Aufforderung des Arbeitsinspektorats zur Einsicht 

vorzulegen sind: 

- der Arbeitsvertrag oder sonstiger Nachweis über 

die Existenz des Arbeitsverhältnisses mit dem/den 

entsendeten AN 

- die Erfassung der Arbeitszeit während der 

Entsendung 

- ein Beleg über den Lohn, der dem/den AN während 

der Entsendung ausgezahlt wurde 

• müssen ggf. auf Aufforderung des Arbeitsinspektorats 

ins Slowakische übersetzt werden. 

Pflichten nach Aufenthalt 

Schriftliche Meldung der Beendigung der Entsendung 

innerhalb von sieben Tagen nach Beendigung an 

zuständiges Amt für Arbeit, Soziales und Familie auf der 

sog. Mitteilungskarte (siehe Besonderheiten) 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/CUDZINCI/Priloha_1_IK_1.rtf
https://www.ip.gov.sk/general-information/
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Sanktionen 

Abhängig vom konkreten Verstoß und von der Anzahl der 

betroffenen Mitarbeiter können die Strafen für Verstöße 

bis zu 200.000 EUR betragen. 

Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

• Allgemeine Informationen der slowakischen 

Arbeitsinspektion 

• Informationen zur Meldepflicht 

• Allgemeine Informationen des Amts für Arbeit, Soziales 

und Familie (auf Slowakisch) 

• Offizielles Formular bzw. Mitteilungskarte 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

• Rechtsgrundlage für die Entsendung von AN in die 

Slowakei ist das Gesetz Nr. 351/215 Slg vom 11.11.2015. 

Hier finden Sie eine Übersicht zu den geltenden 

Arbeitsbedingungen für entsendete AN.  

• Slowakisches Arbeitsgesetzbuch ("harter Kern" der 

Arbeitsbedingungen in den ersten 12 Monaten der 

Entsendung) 

Offizielle nationale Website Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Verlängerung auf 18 Monate mit begründeter Mitteilung 

an: 

Allgemeine Kontaktdaten: 

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE 

Masarykova 10, 040 01 Košice 

E-Mail: nip@ip.gov.sk 

Weitere Informationen 

wenn ein entsandter AN einen anderen entsandten AN 

ersetzt, wird die Entsendungsdauer beider 

zusammengerechnet 

 

  

https://www.ip.gov.sk/ordnungswidrigkeiten-und-geldstrafen/
https://www.ip.gov.sk/allgemeine-informationen/
https://www.ip.gov.sk/allgemeine-informationen/
https://www.ip.gov.sk/mitteilung-des-arbeitgebers-der-gastarbeiter-beschaeftigt/
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197
https://www.ip.gov.sk/app/posting/form?language=en
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/CUDZINCI/januar_2019/Priloha_8_-_nova.rtf
https://www.ip.gov.sk/allgemeine-informationen/
https://www.ip.gov.sk/allgemeine-informationen/
mailto:nip@ip.gov.sk
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

• In der Slowakei gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn 

der jeweils zum Jahresbeginn von der Regierung mit 

einer entsprechenden Verordnung angepasst wird. Seit 

01.01.2022 sind monatlich mindestens 646 EUR oder 

3,71 EUR pro Arbeitsstunde zu zahlen. Hier finden Sie 

Hinweise zur Berechnung der tätigkeitsbezogenen 

Mindestvergütung. 

• In der Slowakei existiert zwar ein System zur Allgemein-

verbindlicherklärung von Tarifverträgen. In der Praxis 

gibt es allerdings kaum solche Tarifverträge. Unter 

diesem Link finden Sie eine Liste der gültigen 

Flächentarifverträge (nur in Englisch verfügbar; hierbei 

handelt es sich allerdings nicht um 

allgemeinverbindliche Tarifverträge). 

Offizielle nationale Website 

Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

(siehe auf der Website unter „Remuneration→Minimum 

Wage“) 

Weitere Informationen - 

 

https://www.ip.gov.sk/mindestlohnansprueche/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/odkazy.html
https://www.ip.gov.sk/posting-workers/?ip=nip
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? Entsendung von Mitarbeitern zur Dienstleistungserbrin-

gung 

Meldeportal ESS 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen  

Inhalt der Meldung 

Aus der Meldung muss Folgendes hervorgehen: 

• Zahl der entsandten Arbeitnehmer; 

• Art der Tätigkeit; 

• Ort und Dauer der Arbeitsleistung; 

• Bestätigung, dass der Status entsandter Arbeitnehmer 

mit Drittstaatsangehörigkeit in dem Land, in dem der 

Arbeitgeber seinen Unternehmenssitz hat, geregelt ist; 

• Name des entsandten Arbeitnehmers, der als Kontakt-

person zwischen dem ausländischen Arbeitgeber und 

den zuständigen Aufsichtsbehörden fungieren soll. 

Besonderheiten Die Meldung muss auf dem speziell dafür festgelegten 

Formblatt eingereicht werden (ZRSZ-TUJ-5). 

Ansprechpartner im Auf-

nahmestaat Ja  

Wohnsitz des Ansprech-

partners  

im Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
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Möglichkeit der Nachmel-

dung 

Inkrafttreten der Melde-

pflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die slowenischen 

Behörden sollten am Tätigkeitsort zumindest die folgen-

den Nachweispapiere vorgelegt werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens;  

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers;  

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie de-

ren Beruf und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit;  

• Angaben zum Einsatzort in Slowenien;  

• Nachweis über die Bezahlung der Sozialversicherungs-

beiträge (A1-Bescheinigung) sowie  

• Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeitnachweise/Stun-

denzettel sowie Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Seit 2018 können Verstöße mit erhöhten Strafen von bis zu 

75.000 EUR für das Unternehmen und bis zu 5.000 EUR für 

den zuständigen Funktionsträger des Unternehmens (z. B. 

den Geschäftsführer) geahndet werden.  

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Informationen für entsendende Arbeitgeber des sloweni-

schen Arbeitsministeriums 

-Informationen zu Geldbußen und Sanktionen 

- Homepage und Informationen zum Arbeitsmarktzugang der 
slowenischen Arbeitsagentur 

- Informationen des Slovenia Business Point 

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

 

  

http://www.napotenidelavci.si/de/entsendungen-in-slowenien/pflichten-der-arbeitgeber/
http://www.napotenidelavci.si/de/entsendungen-in-slowenien/pflichten-der-arbeitgeber/
https://www.napotenidelavci.si/de/entsendungen-in-slowenien/geldbussen-und-sanktionen/
http://english.ess.gov.si/employers/free_access_to_the_slovenian_labour_market
http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/posted-workers/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEqtbSorjqAhVMTBUIHVXaDskQFjAIegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767290%2F019e7fdf77cdc5922fef82ca2f0da0c6%2Fslowenien-data.pdf&usg=AOvVaw3qNNNSzL8TXM2wp1pWg5JR
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Hier finden Sie eine offizielle Übersicht zum geltenden 

Recht in Slowenien. 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Besonderheiten -  

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

nicht bekannt 

- vermutlich ebenfalls der Employment Service of Slovenia 

(ESS) und das offizielle e-Form 

- Allgemeine Kontaktdaten  

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- In Slowenien gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Die 

letzte Novelle des Mindestlohngesetzes (Zakon o spre-

mem-bah Zakona o minimalni plaèi) legt für die Vergütung 

der ab dem 01.01.2021 geleisteten Arbeit eine neue Formel 

fest.  

Die Höhe des Mindestlohns wird unter Berücksichtigung 

der Verbraucherpreisinflation, der Lohnentwicklung, der 

wirtschaftlichen Bedingungen oder des Wirtschaftswachs-

tums und der Beschäftigungsentwicklung festgesetzt. Der 

Mindestlohn für eine Vollzeitbeschäftigung muss dabei 

aber die monatlichen Mindestlebenshaltungskosten um 

mindestens 20 Prozent übersteigen. Im Jahr 2022 liegt der 

Mindestlohn bei 1.074,43 EUR brutto pro Monat.  

- In Slowenien existiert zwar ein System zur Allgemeinver-

bindlicherklärung von Tarifverträgen. In der Praxis gibt es 

allerdings kaum solche Tarifverträge. Die Sozialpartner ha-

ben dafür den Economic and Social Council of the Repub-

lic of Slovenia (ESC) gegründet. 

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit weiterführenden Infos 

- Allgemeine Informationen zum Mindestlohn 

Weitere Informationen - 

 

http://www.napotenidelavci.si/en/legislation/slovenian-national-legislation/
http://www.napotenidelavci.si/de/entsendungen-in-slowenien/pflichten-der-arbeitgeber/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/spletna-prijava-dela-tujcev/-spletna-prijava-dela-tujcev-prijava-izvajanje-storitev-delodajalca-s-sedezem-v-drzavi-clanici-eu-egp-ali-svicarski-konfederaciji?cl=35
http://english.ess.gov.si/contact_us
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861
http://www.ess.si/ess/ess-eng.nsf
http://www.napotenidelavci.si/de/entsendungen-in-slowenien/pflichten-der-arbeitgeber/
https://www.gov.si/teme/minimalna-placa/


 

Arbeitseinsätze in Spanien 

 

 

 
 
 
 

Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

• Entsendung von AN zur Erbringung von Dienstleistun-

gen 

• Alle Arbeitnehmer, die für einen Zeitraum von mehr 

als acht Tagen entsandt werden und im Falle einer Ar-

beitnehmerüberlassung (AÜ) 

• Keine Meldepflicht für Selbstständige 

• Besondere Regelungen für Zeitarbeitsunternehmen 

und im Bausektor 

Meldeportal 

• Jede Region Spaniens hat ein eigenes Meldeportal/ei-

nen eignen Meldevordruck 

• Übersicht der regionalen Arbeitsämter und Entsen-

dungsmitteilungen des spanischen Arbeitsministeri-

ums MITES 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender AG 

Inhalt der Meldung 

• Identifikationsdaten des entsendenden Unternehmens 

• Steueranschrift und Steueridentifikationsnummer des 

entsendenden Unternehmens für die Zwecke der 

Mehrwertsteuer 

• Personendaten der entsandten AN 

• Identifikationsdaten des in Spanien ansässigen Auf-

traggebers/Kunden 

• Beginn und Ende der Entsendung 

• Tätigkeitsort 

• Identifikations- und Kontaktdaten des in Spanien an-

sässigen Ansprechpartners 

• Art der zu erbringenden Leistung  

 

Die Daten werden an die spanische Steuerbehörde (A-

gensia Tributaria), die Sozialversicherung (Seguridad 

Social) und die Arbeitsaufsicht weitergeleitet. 

https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/datoscontacto-autlaborales/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/datoscontacto-autlaborales/index.htm
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Besonderheiten 

• Der AG muss der Arbeitsbehörde schriftlich jede ge-

sundheitliche Beeinträchtigung der entsandten AN 

mitteilen, die anlässlich oder als Folge der in Spanien 

ausgeführten Arbeiten entstanden sein könnten. 

• Wenn die Dienstleistungen in den Autonomen Städ-

ten Ceuta und Melilla erbracht werden sollen, müssen 

die Informationen über die Entsendung an die Ar-

beits- und Einwanderungsabteilungen der jeweiligen 

Regierungsdelegationen gerichtet werden. 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja  

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmes-

taat 

Nein 

Möglichkeit der Nach-

meldung 

Inkrafttreten der Melde-

pflicht 

nicht bekannt 

Mitzuführende Doku-

mente 

Während der Dauer der Entsendung müssen die AG fol-

gende Dokumente am Tätigkeitsort oder in elektronischer 

Form in spanischer Sprache oder in der Amtssprache des 

Gebiets zur sofortigen Einsichtnahme zur Verfügung stel-

len und auf Verlangen den Aufsichtsbehörden vorlegen: 

• Arbeitsvertrag des entsandten AN 

• Gehaltsnachweise des AN 

• Arbeitszeitnachweis (Beginn, Ende, Dauer der tägli-

chen Arbeitszeit) 

• ggf. Arbeitserlaubnis (bei Drittstaatsangehörigen) 

Pflichten nach Aufent-

halt 

Nach Beendigung der Entsendung muss das Unterneh-

men die oben genannten Unterlagen auf Verlangen der 

Aufsichtsbehörde zur Verfügung stellen. 

Sanktionen 

Die Höhe der möglichen Strafen ist – je nach Qualifizie-

rung des Verstoßes – sehr unterschiedlich und einzelfall-

abhängig (geregelt im Gesetz über sozialrechtliche Ver-

stöße und Sanktionen, LISOS) 

• Formfehler bei der Meldung = geringfügiger Verstoß  

• verspätete Meldung und Unterlassen der Benennung 

eines Ansprechpartners = schwerer Verstoß 

• vollständiges Unterlassen der Meldung oder Verfäl-

schen/Verheimlichen von Informationen = besonders 

schwerer Verstoß 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20210428&tn=1#a40


Länderblatt Spanien 

 
3 

Rechtsgrund-

lage/Quelle/ 

Weitere Informationen 

• Gesetz über die Entsendung von AN, Ley 45/1999 

• Informationen des spanischen Arbeitsministeriums zu 

Entsendungen von AN nach Spanien  

• Übersicht der lokalen Arbeitsbehörden der autono-

men Provinzen (Subdirecciones de trabajo) 

• Informationen zu Verstößen und Sanktionen des spa-

nischen Arbeitsministeriums  

• Allgemeine Informationen der IHK-Düsseldorf 

 

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

• Zentrale Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Ent-

sendung von AN (Ley 45/1999) 

• Informationen zu den Arbeitsbedingungen und natio-

nalen Regelungen für entsendende AG 

Offizielle nationale Website 
Offizielle nationale Website mit entsprechenden Informati-

onen 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

• Begründete Mitteilung an die zuständige regionale Ar-

beitsbehörde, bei der auch die ursprüngliche Meldung 

vorzunehmen war 

• Übersicht der regionalen Arbeitsämter und Entsen-

dungsmitteilungen des spanischen Arbeitsministeri-

ums MITES 

Weitere Informationen -  

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-22895
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/index.htm#comunicacion-desplazamiento
https://www.mites.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/index.html
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/infracciones.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/infracciones.htm
https://www.duesseldorf.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/4668532/4a46e6ce0ee1cd0762e4b4d300633329/spanien-mitarbeiterentsendung-merkblatt-data.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-22895
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/index.htm#comunicacion-desplazamiento
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/index.htm#comunicacion-desplazamiento
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/index.htm#comunicacion-desplazamiento
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/datoscontacto-autlaborales/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/datoscontacto-autlaborales/index.htm
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

• In Spanien gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn 

(SMI, salario minimo interprofesional), der jährlich von 

der Regierung neu festgelegt wird. Er liegt seit dem 

01.01.2022 bei 33,33 EUR pro Tag oder 1.166,67 EUR 

brutto pro Monat (bei 12 Monatsgehältern). Ausgezahlt 

wird er allerdings in Spanien in insgesamt 14 Monats-

gehältern á 1.000 EUR brutto pro Jahr, so dass die Jah-

ressumme aktuell 14.000,00 EUR beträgt (vgl. Königli-

ches Dekret 152/2022 vom 22.02.2022) 

• Darüber hinaus existieren in vielen Branchen tarifver-

tragliche festgesetzte Mindestlöhne. Grundsätzlich 

sollte dazu die Aufsichtsbehörde in der Provinz kontak-

tiert werden, in der die Dienstleistung erbracht werden 

soll, um die anwendbaren Tarifverträge zu bestimmen. 

• Verzeichnis der Tarifverträge und Suchfunktion für 

Kennzahlen der Tarifverträge nach Branchen 

• Webseiten der Regionen mit Suchfunktion nach Tarif-

verträgen auf regionaler Ebene 

Offizielle nationale Website 

Offizielle nationale Website mit entsprechenden Informati-

onen und Hilfestellungen bei der Berechnung des Min-

destlohns und der Suche nach dem einschlägigen Tarif-

vertrag 

Weitere Informationen - 

 

http://www.salariominimo.es/
http://www.salariominimo.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2851
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2851
https://www.mites.gob.es/itss/web/quienes_somos/estamos_muy_cerca/index.html
https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/pub/consultaPublicaEstatal
https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/pub/buscadorCodigosConvenioSector
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-de/desplazamiento/index.htm#condiciones-trabajo
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung, wobei 

zwischen dem entsendenden und dem empfangenden 

Unternehmen ein Vertrag bestehen muss 

Geschäftstreffen, Teilnahme an Seminaren und Vorträgen 

etc. fallen nicht unter die sog. „Notifizierungspflicht“ 

Meldeportal Meldeportal mit Hinweisen 

Zeitpunkt der Meldung 

Die Entsendung ist jeweils vor Beginn – spätestens am Tag 

des Arbeitsantritts – und nach Beendigung des Arbeits-

einsatzes innerhalb von zehn Tagen auf dem Postweg, 

über das elektronische Datenpostfach oder per E-Mail mit 

dem Formular (hier abrufbar) an die zuständige regionale 

Dienststelle des Arbeitsamts zu melden 

Antragsteller Entsendendes Unternehmen  

Inhalt der Meldung 

• Nummer des Reisedokuments 

• Bezeichnung der Ausstellungsbehörde 

• Art der Tätigkeit 

• Ort der Arbeitsausübung und voraussichtliche Dauer 

• Zuordnung gemäß Klassifikation der Wirtschaftszweige 

• Angaben zur höchsten abgeschlossenen Ausbildung 

• Angaben zur Ausbildung, die für die Berufsausübung 

erforderlich ist 

• falls erteilt: Gültigkeitsdauer der Arbeitsgenehmigung 

und der Aufenthaltsgenehmigung 

• Datum des Arbeitsantritts und der Beendigung der 

Beschäftigung bzw. der Entsendung 

• Angaben zum Unternehmen in Deutschland 

• Angaben zum Unternehmen in Tschechien 

Besonderheiten 

• Jede Änderung der Angaben muss innerhalb von zehn 

Kalendertagen ab dem Tag der Änderung oder seiner 

Kenntnisnahme darüber vom tschechischen 

Auftraggeber gemeldet werden.  

• AN im Transportgewerbe müssen nicht gemeldet 

werden. 

https://www.mpsv.cz/web/en/information-on-the-posting-of-a-worker-notification-of-the-employer-posting-company-on-the-posting-of-a-worker-in-the-czech-republic-pursuant-to-directive-96/71-/-ec-on-the-posting-of-workers-in-the-framework-of-the-provision-of-services
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1106034/Oznameni-o-vyslani-do-CR_Notification-of-posting-to-the-CR.docx/ebd5aa7a-dc16-b786-c1c3-69fd3f10c302
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Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
Ja 

Wohnsitz des 

Ansprechpartners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

nicht bekannt 

 

01.04.2017 

Mitzuführende Dokumente 

• A1-Bescheinigung 

• Nachweis der Existenz eines Arbeitsverhältnisses 

(Kopie) sowie (einfache) tschechische Übersetzung der 

Arbeitsverträge aller entsandten AN 

• Personalausweis 

• Europäische Krankenversicherungskarte 

Pflichten nach Aufenthalt 

Der AG ist verpflichtet, die erforderlichen Dokumente für 

die Dauer der Entsendung und für einen Zeitraum von drei 

Jahren nach Beendigung aufzubewahren. 

Sanktionen 

Für die Nichterfüllung von Melde- und Nachweispflichten - 

Geldstrafe bis zu 100.000,- CZK 

Geldstrafe bis zu 200.000,- CZK für eine natürliche Person, 

die sich am Arbeitsplatz aufhält und Arbeiten ausführt und 

sich nicht ausweisen kann 

Geldstrafe bis zu 500.000,- CZK für einen Arbeitgeber, der 

am Arbeitsplatz Kopien von Unterlagen, welche das 

Bestehen des Arbeitsverhältnisses zwischen ihm und dem 

Arbeitnehmer belegen, nicht bereithält 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Gesetz Nr. 262/2006 Slg., Arbeitsgesetzbuch  

(Zákoník práce) 

- Gesetz Nr. 435/2004 Slg., über die Beschäftigung  

(Zákon o zamstnanosti) 

- Meldeportal 

- Allgemeine Informationen des tschechischen 

Arbeitsamtes 

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

- Dienstleistungskompass der AuWi Bayern 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
https://www.mpsv.cz/web/en/information-on-the-posting-of-a-worker-notification-of-the-employer-posting-company-on-the-posting-of-a-worker-in-the-czech-republic-pursuant-to-directive-96/71-/-ec-on-the-posting-of-workers-in-the-framework-of-the-provision-of-services
http://www.uradprace.cz/
http://www.uradprace.cz/
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid6I2U4brqAhWAQRUIHcSzAkcQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767294%2F913366bb09c8e9ac729899242ea91919%2Ftschechien-data.pdf&usg=AOvVaw3ZGl6DZPTcKBol_BNTkm3V
https://international.bihk.de/laenderinformationen/dienstleistungskompass/land.html?tx_siccountry_compass%5Baction%5D=compass&tx_siccountry_compass%5Bcontroller%5D=Country&tx_siccountry_compass%5BisoCodeA3%5D=CZE&cHash=7ee39af169d9810583338f4f5d74d1c3
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Zentrale Vorgaben zu den lokalen Arbeitsbedingungen 

und den Bestimmungen für entsandte AN finden sich im 

Arbeitsgesetzbuch (Gesetz Nr. 262/2006 Slg., Zákoník 

práce) und im Beschäftigungsgesetz (Gesetz Nr. 435/2004 

Slg., Zákon o zamstnanosti). 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Die Verlängerungsmitteilung muss ebenfalls an die 

zuständige regionale Dienststelle des Arbeitsamts 

geschickt werden. 

Hier finden Sie das Formular und eine Kontaktliste. 

Weitere Informationen -  

 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Der tschechische Mindestlohn wird in der Regel zum 

Jahresbeginn unter Berücksichtigung der Entwicklung der 

Löhne und Verbraucherpreise durch eine 

Regierungsverordnung festgelegt. Seit 01.01.2022 beträgt 

er bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 

96,40 CZK pro Stunde (ca. 3,90 EUR) oder 16.200 CZK im 

Monat (ca. 656 EUR). 

- Daneben gibt es den sog. „garantierten Lohn“ oder das 

„garantierte Mindestlohnniveau“. Das ist der Lohn oder 

das Gehalt, auf den der AN nach dem Arbeitsgesetz, dem 

Vertrag, einer internen Vorschrift, dem Lohn- oder 

Gehaltsbescheid Anspruch hat (§ 112 Arbeitsgesetzbuch, 

Zákoník práce). Der garantierte Lohn und die Bedingungen 

zu seiner Gewährung werden ebenfalls durch die 

Regierungsverordnung über den Mindestlohn festgelegt. 

Er darf nicht niedriger sein als der in § 111 Abs. 2 

Arbeitsgesetzbuch als grundlegender Mindestlohnsatz 

festgelegte Betrag.  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
https://www.suip.cz/web/en/posting-of-workers
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-vyslani-pracovnika-oznameni-zamestnavatele-vysilajici-spolecnosti-o-vyslani-pracovnika-ku-na-uzemi-ceske-republiky-dle-smernice-96-71-es-1
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-405
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262


Länderblatt Tschechien 

 
4 

 

Insgesamt definiert die Regierungsverordnung acht 

Vergütungsgruppen des garantierten Lohns, die auf der 

Grundlage von Komplexität, Verantwortlichkeit und 

Arbeitsanstrengung gestuft sind und unterschiedliche 

Mindestlöhne pro Stunde und Monat haben. Der 

Mindestlohn für alle Arbeitsgruppen wird entsprechend 

angehoben, was zu dem höchsten monatlichen 

Mindestlohnsatz von 32.400 CZK (ca. 1.312 EUR) führt. 

Eine Übersicht finden Sie in diesem allgemeinen Merkblatt 

der Regierung (in Tschechisch) 

- In Tschechien existiert zwar ein System zur Allgemein-

verbindlicherklärung von Tarifverträgen. In der Praxis gibt 

es allerdings kaum solche Tarifverträge. 

Offizielle nationale Website 

- Hier finden Sie eine Übersicht zu sog. übergeordneten 

Tarifverträgen, die für andere Arbeitgeber verbindlich 

sind. 

Weitere Informationen -  

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_05_11_2021_minim%C3%A1ln%C3%AD+mzda_vl%C3%A1da_16200.pdf/365eced7-165c-9e37-0eba-ef17c59cb4c6
https://www.mpsv.cz/web/cz/kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-zavazne-pro-dalsi-zamestnavatele
https://www.mpsv.cz/web/cz/kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-zavazne-pro-dalsi-zamestnavatele
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Jede Entsendung von AN zur Dienstleistungserbringung so-
wie Änderungen (Vorratsmeldungen sind grundsätzlich 

nicht möglich) 

Ausnahmen:  

• Gesellschaftliche Besprechungen (u. a. Vertragsver-

handlungen, Strategiebesprechungen, etc.), ohne wei-

tere Dienstleistungserbringung 

• Arbeitnehmer, die an Vorträgen/Seminaren teilnehmen 

• Arbeitnehmer, die auf Messen ausstellen bzw. an die-

sen Messen teilnehmen 

• Personen- und Güterbeförderungen 

Meldeportal 

OMMF  

(Informationen und Ausfüll-Hinweise auch auf Deutsch 

und in anderen Sprachen) 

Achtung: Es erfolgt nur eine Bestätigung der Registrierung 

aber keine Bestätigung der Entsendemeldung von der Be-

hörde, so dass ein Ausdruck der angegebenen Informatio-

nen erfolgen sollte (am besten als Screenshot). 

Zeitpunkt der Meldung Spätestens am Tag der Entsendung 

Antragsteller entsendendes Unternehmen 

Inhalt der Meldung 

Mitteilung an Ministerium für Human Resources (Arbeits-

amt) mit folgendem Inhalt:  

• Zum Unternehmen: 

- Firmendaten (Telefon, Fax Nr. und E-Mail) 

- Sitzadresse  

- Registeramt und Handelsregisternummer 

- Name des Geschäftsführers und ungarischen An-

sprechpartners 

• Zu den entsandten AN: 

- Anzahl und Personendaten der entsandten AN 

- Anfang und Ende der Entsendung 

http://www.ommf.gov.hu/?akt_menu=547&set_lang=123
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- Tätigkeitsart und -ort in Ungarn 

• Zur Tätigkeit: 

- Bezeichnung 

- ggf. Genehmigungen und Berechtigungen 

- Name der zuständigen Behörde 

- Zulassungs- oder Registrationsnummer der Geneh-

migung  

Besonderheiten 

Die Registrierung kann auch in englischer Sprache durch-

geführt werden. 

1. Bei reglementierten Berufen ist eine zusätzliche Mel-

dung (Qualitätsnachweis) erforderlich: 

• nur bei längerfristigen Dienstleistungen 

• Europäische Datenbank über reglementierte Berufe  

(DE / EN / FR) 

• Liste der reglementierten Berufe in Ungarn mit zustän-

digen Behörden 

• einzureichende Unterlagen: Handelsregisterauszug, 

Nachweis über fachliche Qualifikationen  

• alle Unterlagen sollen auf Ungarisch vorgelegt werden; 

akzeptiert werden nur Übersetzungen von OFFI, eine an-

erkannte staatliche Übersetzungsinstitution 

(www.offi.hu; DE / EN / HU)  

2. Bei Bau- und Montageleistungen sind zusätzliche 

Schritte zu beachten (Dienstleistungsanzeige): 

• Meldung bei der Ungarischen Industrie- und Handels-

kammer (Gesetz Nr. 76/2009)  

• elektronische Registrierung unter diesem Link (nur HU)  

• zusätzlich ist das ausgefüllte Dokument auch per Post 

einzureichen 

• ob eine Registrierungspflicht vorliegt, muss anhand der 

Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der 

Europäischen Gemeinschaft (NACE Codes) verifiziert 

werden 

Ansprechpartner im Auf-

nahmestaat 

Ja, kann jede juristische oder natürliche Person sein, die 

einen Wohnsitz vor Ort hat, z. B.  

• der entsandte AN, wenn er die ungarische Sprache be-

herrscht, oder 

• die vor Ort ansässige AHK (Deutsch-Ungarische Indust-

rie- und Handelskammer) 

Wohnsitz des Ansprech-

partners im Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

Möglichkeit der Nachmel-

dung 
nicht bekannt 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/9/7e/a1000/regproflistHUN201602.pdf
http://www.offi.hu/
https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration
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Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort zumindest die folgenden Dokumente vor-

gelegt werden können: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers 

• Personendaten der entsandten AN sowie Beruf 

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit 

• Angaben zum Einsatzort in Ungarn 

• Nachweis über die Bezahlung der SV-Beiträge (A1-Be-

scheinigung) sowie Kopien der Arbeitsverträge, Arbeits-

zeitnachweise/Stundenzettel sowie Gehaltsabrechnun-

gen in Papierform oder elektronisch 

• Erfassung des Urlaubs und des Krankenurlaubs 

• Name und Erreichbarkeit der Kontaktperson 

Liegen bei der Kontrolle Unterlagen nicht auf Ungarisch 

vor, sind innerhalb von 15 Tagen Übersetzungen nachzu-

reichen.  

Wenn eine Entsendung mehrfach durchgeführt wird, sollte 

zumindest der Arbeitsvertrag auf Ungarisch vorliegen 

Pflichten nach Aufenthalt 
Dokumente sind mindestens drei Jahre nach Beendigung 

der Entsendung aufzubewahren.  

Sanktionen 

Abhängig vom konkreten Verstoß und von der Anzahl der 

betroffenen Mitarbeiter können die Strafen zwischen 

30.000 HUF (ca. 100 EUR) und 20.000.000 HUF (ca. 65.000 

EUR) pro Verstoß betragen. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Meldeportal (EN / HU) 

- Allgemeine Informationen zur Arbeitnehmerentsendung 

(DE / EN / u. a.) 

- FAQ (EN / HU)  

 

Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

- Arbeitsgesetzbuch (ArbGB) – Gesetz Nr. I von 2012  

- Englische Übersetzung des Arbeitsgesetzbuches 

- Arbeitsschutzgesetz Nr. XCIII/1993 (nur HU) 

- Gesetz über die Einreise-und Aufenthaltsbedingungen 

von Personen mit Freizügigkeits-und Aufenthaltsrecht Nr. 

I/2007 (hier insbesondere der § 21; nur HU) 

http://www.ommf.gov.hu/
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=588
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=554
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700001.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700001.TV


Länderblatt Ungarn 

 
4 

Offizielle nationale Website - OMMF (EN / HU) 

Besonderheiten - 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Meldung mit Begründung an:  

foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu  

Zuständige Stelle für Entsendungsverlängerungen: 

Verbindungsbüro für entsandte Arbeitnehmer 

Wirtschaftsministerium – Arbeitsinspektion Wirtschaftsmi-

nisterium – Ungarische Arbeitsinspektion 

P.O. Postfach 481 HU-1369 Budapest Website  

Tel.: +36 14 33 04 02 Fax: +36 14 33 04 02  

E-Mail: személyatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Zuständige Stelle für Fragen der Krankenversicherung:  

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

Nationaler Krankenversicherungsfonds 

(National Institute of Health Insurance Fund Management) 

Váci út 73/A 

1139 Budapest XIII 

Ungarn  

www.neak.gov.hu  

 

Die Mitteilung muss in schriftlicher Form gegenüber der 

Landesbehörde erfolgen und folgende Angaben enthalten: 

• Familienname, Vorname und Geburtsdatum AN 

• Ort der Beschäftigung im Inland 

• Gründe für die Überschreitung der zwölfmonatigen 

Beschäftigungsdauer im Inland und  

• die zum Zeitpunkt der Mitteilung anzunehmende vo-

raussichtliche Beschäftigungsdauer im Inland 

konkrete Gründe, die als hinreichend erachtet werden: 

→ nicht bekannt 

Weitere Informationen 

- Gleichbehandlungsfragen: Kommissar für Grundrechte → 

www.ajbh.hu (EN / HU) 

- Informationsdienst zum Arbeitsschutz (EN / HU) 

 

  

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=551
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu
mailto:személyatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.neak.gov.hu/
http://www.ajbh.hu/
http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=308
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Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- gesetzlicher Mindestlohn für Arbeitnehmer, dessen 

Höhe von der Regierung jährlich festgelegt wird (zuletzt 
Regierungs-VO Nr. 703/2021 vom 02.01.2022) 

- nur wenige flächendeckende Tarifverträge (nur 1/3 der 

Beschäftigten) und Branchentarifverträge kommen nur 

ausnahmsweise vor 

Offizielle nationale Website 

Informationssystem für Arbeitsbeziehungen des Arbeitsmi-

nisteriums - Elektronisches Tarifregister:  

- http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm (nur HU) 

- http://www.mkir.gov.hu/lcinternet.php (nur HU) 

- Nationales Steuer- und Zollamt (EN / HU / ZH) 

Mindestlohn 

In Ungarn existiert ein gesetzlicher Mindestlohn, dessen 

Höhe von der Regierung jährlich festgelegt wird.  

Der allgemeine Mindestlohn beträgt seit dem 01.01.2022 als 

Monatslohn 200.000 HUF brutto (ca. 556 EUR), als Wochen-

lohn 45.980 HUF brutto (ca. 128 EUR), als Tageslohn 

9.200 HUF brutto (ca. 26 EUR) und als Stundenlohn 

1.150 HUF brutto (ca. 3,20 EUR). 

Das sog. garantierte Lohnminimum (für qualifizierte Tätig-

keiten mit mindestens Mittelschulabschluss) beträgt als 

Monatslohn 260.000 HUF brutto (ca. 723 EUR), als Wochen-

lohn 59.780 HUF brutto (ca. 166 EUR), als Tageslohn 

11.960 HUF brutto (ca. 33 EUR) und als Stundenlohn 

1.495 HUF brutto (ca. 4,20 EUR) 

Besonderheiten - 

Weitere Informationen https://www.ahkungarn.hu/wirtschaft  

 

http://mkir.gov.hu/ksznyilv.htm
http://www.mkir.gov.hu/lcinternet.php
https://www.nav.gov.hu/
https://www.ahkungarn.hu/wirtschaft
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Meldepflichten (Stand: Mai 2022) 

 

Was ist meldepflichtig? 

Entsendung von Mitarbeitern zur 

Dienstleistungserbringung 

Bei kurzen Dienstreisen im Sinne von Kundenbesuchen bzw. 
Kundenakquise sind in Zypern keine Meldepflichten zu 
erfüllen. 

Meldeportal 
MLSI 

Für die Meldung gibt es (noch) kein offizielles Formular. 

Zeitpunkt der Meldung Vor Arbeitsbeginn 

Antragsteller Entsendender Arbeitgeber 

Inhalt der Meldung 

Dem Ministerium für Arbeit und Sozialversicherung sind 

folgende Angaben mitzuteilen:  

• Name, Anschrift und Rechtspersönlichkeit des 

Unternehmens, 

• rechtlicher Vertreter des Unternehmens und Vertreter 

in Zypern (falls vorhanden), 

• Ort der Tätigkeit des entsandten Arbeitnehmers, 

• Beginn der Bereitstellung von Dienstleistungen, 

• Dauer der Entsendung, 

• Art der Tätigkeit und  

• Personenangaben zu den entsandten Arbeitnehmern. 

Besonderheiten nicht bekannt 

Ansprechpartner im 

Aufnahmestaat 
nicht bekannt 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page1k_en/page1k_en?OpenDocument
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Wohnsitz des  

Ansprech-partners im 

Aufnahmestaat 

nicht bekannt 

Möglichkeit der 

Nachmeldung 

Inkrafttreten der 

Meldepflicht 

Änderungen sind innerhalb von 15 Tagen nachzumelden 

Mitzuführende Dokumente 

Für den Fall einer Überprüfung durch die Behörden sollten 

am Tätigkeitsort zumindest die folgenden Papiere 

vorliegen: 

• Firmendaten des entsendenden Unternehmens 

• Firmendaten des ansässigen Auftraggebers bzw. 

Dienstleistungsempfängers 

• Personendaten der entsandten Arbeitnehmer sowie 

deren Beruf  

• Art und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit  

• Angaben zum Einsatzort in Zypern  

• Nachweis über die Bezahlung der 

Sozialversicherungsbeiträge (Bescheinigung A1) sowie  

• Kopien der Arbeitsverträge, 

Arbeitszeitnachweise/Stundenzettel sowie 

Gehaltsabrechnungen. 

Pflichten nach Aufenthalt nicht bekannt 

Sanktionen 

Die Strafen für Unternehmen können bis zu 3.420 EUR pro 

Verstoß betragen. Gegen verantwortliche natürliche 

Personen können auch Freiheitsstrafen bis zu 3 Monaten 

verhängt werden. Zusätzlich können sich aus den 

nationalen arbeitsrechtlichen Bestimmungen weitere 

Strafen und Sanktionen ableiten. 

Rechtsgrundlage / Quelle / 

Weitere Informationen 

- Allgemeine Informationen des Arbeitsministeriums 

- Allgemeine Informationen der IHK-Nordwestfalen 

- Übersicht zum anwendbaren Recht 

 

  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page1k_en/page1k_en?OpenDocument
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje1qarh7HqAhXJTxUIHdvQCtcQFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ihk-nordwestfalen.de%2Fblueprint%2Fservlet%2Fresource%2Fblob%2F4767304%2Ffb5912438448dceef9b5aa97c62a9781%2Fzypern-data.pdf&usg=AOvVaw2LIkrJgfQ6AMWEVoLEIwST
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmllegislation_en/dmllegislation_en?OpenDocument
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Arbeitsbedingungen   

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

Rechtsgrundlagen für die Entsendung von AN nach 

Zypern sind die Gesetze über die Erbringung von 

Dienstleistungen (N.63 (I)/2017) und (N.158(I)/2020) sowie 

die entsprechende Verordnung aus dem Jahr 2017 

(Regulation K.Δ.Π 196/2017). 

Offizielle nationale Website - Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos 

Verlängerung  

12 → 18 Monate  

Zur Verlängerung der Entsendung auf 18 Monate muss der 

zuständigen Behörde eine begründete Mitteilung 

vorgelegt werden. Leider wird diese Behörde auf der 

Website nicht näher benannt. 

Allgemeine Kontaktinformationen gibt es auf der Website 

des Department of Labour (Email: director@dl.mlsi.gov.cy) 

Weitere Informationen - 

 

Entgelt  

Nationale Rechts- und  

Verwaltungsvorschriften 

+ 

Tarifverträge 

- Durch die Verordnung über Mindestlöhne (Κ.Δ.Π 

194/2009) wird für folgende Berufe ein gesetzlicher 

Mindestlohn festgelegt: Verkäufer, Schreibkräfte, 

Pflegehelfer, Säuglingspflegehelfer, 

Säuglingsschwesternhelfer, schulische Hilfskräfte, 

Wachpersonal und Nachhilfelehrer. 

Laut dieser Verordnung beläuft sich das 

Mindesteinstiegsgehalt auf 870 EUR, das sich auf 924 EUR 

erhöht, wenn der AN sechs Monate in Folge beim gleichen 

Arbeitgeber beschäftigt war. 

Für alle anderen Berufe ist kein gesetzlicher Mindestlohn 

festgelegt worden, der oben genannte Mindestlohn wird 

aber auch für andere Berufe angeboten. 

- Auf Zypern existiert kein System der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. 

Offizielle nationale Website 
- Offizielle nationale Website mit entsprechenden Infos  

- Allgemeine Informationen von EURES 

Weitere Informationen - 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2017_1_063.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2020_1_158.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2017_1_196.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmllegislation_en/dmllegislation_en?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
mailto:director@dl.mlsi.gov.cy
http://www.cylaw.org/nomothesia/par_3/meros_1/2009/0999.pdf
http://www.cylaw.org/nomothesia/par_3/meros_1/2009/0999.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/8046ACCAB30737A7C22586870039FCF8?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/8046ACCAB30737A7C22586870039FCF8?OpenDocument
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8363&acro=living&lang=de&parentId=7772&countryId=CY&living=
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